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Abkürzungsverzeichnis 
 
1-14 Bereich Revision der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 

A Aktiva 

Abs. Absatz 

AG Aktiengesellschaft 

AktG Aktiengesetz in der Fassung vom 06.09.1965, zuletzt geändert am 

10.05.2016 

AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz in der Fassung vom 05.08.1997, zuletzt 

geändert am 11.03.2016 

BBesG Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 16.09.2009, zuletzt 

geändert am 31.12.2015 

DV Datenverarbeitung 

EDV Elektronische Datenverarbeitung 

EH Ergebnishaushalt  

EStG Einkommensteuergesetz in der Fassung vom 08.10.2009, zuletzt 

geändert am 31.07.2016 

EU Europäische Union 

EUR Euro 

f. folgende 

Fa. Firma 

FIFO First-In-First-Out (Verbrauchsfolgeverfahren) 

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf 

i. V. m. in Verbindung mit 

GemEBilBewVO Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung in der Fassung 

vom 28.12.2007  

GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung in der Fassung vom 18.05.2006, 

zuletzt geändert am 20.10.2016 

GemO Gemeindeordnung vom 14.12.1973 in der Fassung vom 31.01.1994, 

zuletzt geändert am 22.12.2015 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

HGB Handelsgesetzbuch in der Fassung vom 10.05.1897, zuletzt geändert 

am 10.05.2016 

HOAI Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieur-

leistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) vom 

10.07.2013  

KomDoppikLG Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 

02.03.2006, zuletzt geändert am 08.10.2013 
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KTS Kindertagesstätte 

Land Rheinland-Pfalz 

MEUR Millionen Euro 

Nr. Nummer 

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr 

P Passiva 

PS Prüfungsstandard 

qm Quadratmeter 

resp. respektive 

SGB Sozialgesetzbuch 

Stadt Stadt Ludwigshafen am Rhein 

Stadt Ludwigshafen Stadt Ludwigshafen am Rhein 

TEUR Tausend Euro 

TWL Technische Werke Ludwigshafen AG 

u.a. unter anderem 

VV-AfA Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von 

Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen 

(Abschreibungsrichtlinie) in der Fassung vom 23.11.2006 

VV-GemEBilBewVO Grundsätze und Richtlinien zu den Bestimmungen der 

Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung in der Fassung 

vom 25.03.2008 

VV-GemHSys VV-Gemeindehaushaltssystematik; Produktrahmenplan und 

Kontenrahmenplan für die kommunale Haushaltswirtschaft und Muster 

zur Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung in der 

Fassung vom 23.11.2006  

WBL Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen – Eigenbetrieb der Stadt 

Ludwigshafen am Rhein 

z.B. zum Beispiel 
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1 Prüfungsauftrag 
 

1 Als Rechnungsprüfungsausschuss der  
 

Stadt Ludwigshafen am Rhein 
(im Folgenden „Stadt“ bzw. „Stadt Ludwigshafen“ genannt) 

 
haben wir gemäß § 112 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 113 f. GemO den Jahresabschluss sowie 
dessen Anlagen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft.  
 

2 Die Stadt Ludwigshafen hat gemäß § 1 KomDoppikLG ihre Bücher nach den Regeln der 
doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen und gemäß § 108 GemO einen 
Jahresabschluss mit Anlagen zu erstellen.  
 

3 Wir als Rechnungsprüfungsausschuss bestätigen, dass wir bei unserer Prüfung die 
anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. Weisungen, die den Umfang, 
die Art und Weise oder das Ergebnis der Prüfung betreffen, wurden nicht getätigt. 
 

4 Gemäß § 113 Abs. 3 GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss einen Prüfungsbericht 
über Art und Umfang sowie über das Ergebnis seiner Prüfung zu erstellen. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss berücksichtigt für seine Prüfungshandlungen die 
Prüfungstätigkeit des Bereichs Revision (1-14).  
 

5 Die Oberbürgermeisterin und der Stadtkämmerer als gesetzliche Vertreter der Stadt tragen 
die Verantwortung für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie 
dessen Anlagen und die uns gegebenen Auskünfte. Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung, den Jahresabschluss sowie dessen Anlagen unter 
Einbeziehung der Buchführung und der gegebenen Auskünfte zu beurteilen.  
 

6 Gemäß § 113 Abs. 1 GemO ist der Jahresabschluss nebst Anlagen dahingehend zu prüfen, 
ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Stadt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für 
Gemeinden vermittelt. 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses sowie dessen Anlagen erstreckt sich auch darauf, ob 
die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen 
kommunalrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. In die Prüfung sind die 
Buchführung, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der 
Vermögensgegenstände einzubeziehen. 
 
Der Rechenschaftsbericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, und ob seine sonstigen Angaben 
nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt 
erwecken. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 
zutreffend dargestellt sind. 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses umfasst daneben weder, ob die Haushaltswirtschaft 
(über die Erstellung des Jahresabschlusses hinausgehend) vorschriftsmäßig geführt worden 
ist (§ 112 Abs. 1 Nr. 5), noch, ob die Haushaltsgrundsätze der Ordnungsmäßigkeit, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 93 Abs. 3 GemO) eingehalten wurden. Letztere 
Aufgabe hat der Gesetzgeber explizit als Kann-Aufgabe im Sinne von § 112 Abs. 2 GemO 
klassifiziert. Wir verweisen diesbezüglich auf unsere jährlichen Schlussberichte. 
 

7 Nach Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses mit dessen Anlagen haben wir das 
Ergebnis gemäß § 113 Abs. 3 GemO zum Ende unseres Prüfungsberichtes in Abschnitt 3 
zusammengefasst. 
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2 Art und Umfang der Prüfungen 
 
Unter Berücksichtigung der vom Bereich Revision gewonnenen Prüfungserkenntnisse haben 
wir zusätzlich eigene Prüfungstätigkeiten durchgeführt, dafür benötigte Informationen wurden 
uns seitens der Verwaltung zur Verfügung gestellt. 
Im Folgenden werden Auszüge aus den Niederschriften der Sitzungen des 
Rechnungsprüfungsausschusses eingefügt. 
 
 
2.1 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 17.06.2015: 
 

TOP 1: Jahresabschluss 2015  
Benennung der Unterlagen – Aktiva – zur weiteren Verwendung einer Stichprobenauswahl in 
der Sitzung des RP-Ausschusses am 25.11.2015  
Prüfung Schritt 1 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Bilanz - Aktiva - 
benannt:  

 
  

Fraktion Bil.Pos. Konto Bezeichnung
A 1.2.2 0299020 Sonstige unbebaute Grundstücke - Zugang
A 1.2.3 0359010 sonstige Sportanlagen
A 1.2.3 0399930 Sonstige - Abgang
A 1.2.4 0491020 Grundstücke und grundstücksgl. Rechte - Zugang
A 1.2.4 0496010 Spring-, Trink und Zierbrunnen
A 2.2.1 1515100 gegen private Unternehmen
A 2.2.3 1610000 gegen verbundene Unternehmen
A 1.1.1 0112030 Datenverarbeitungssoftware - Abgang
A 1.1.2 0120010 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten
A 1.2.3 0311010 Einfamilienhäuser
A 1.2.7 0729110 Überwachungs- und Kontrollanlagen
A 2.2.3 1511000 gegen verbundene Unternehmen
A 2.2.1 1529000 gegen Sonstige (Beitragsforderungen)
A 2.2.1 1535100 gegen private Unternehmen

0224010 Sportflächen 
0231010 Ackerland
0231020 Ackerland - Zugang
0231030 Ackerland - Abgang
0296010 Bauland
0352010 Turn- und Sporthallen
0352020 Turn- und Sporthallen - Zugang

A 1.2.4 0421010 Grundstücke und grundstücksgl. Rechte 
A 1.2.6 0611010 Gemälde
A 2.2.1 1545100 gegen private Unternehmen
A 2.4 1831000 Kontokorrentguthaben

A 1.2.2

A 1.2.3

Stichproben der Ratsmitglieder vom 17.06.2015



8 
 

2.2 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 25.11.2015: 
 

TOP 2: Jahresabschluss 2015 
Benennung der Unterlagen – Passiva – zur weiteren Verwendung einer Stichprobenauswahl 
in der Sitzung des RP-Ausschusses am 17.02.2016  
Prüfung Schritt 1 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Bilanz - Passiva - 
benannt:  

 
 
 
TOP 3: Stichprobenauswahl zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
– Aktiva – 
in der Sitzung des RP-Ausschusses am 17.02.2016  
Prüfung Schritt 2 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der - 
Aktiva – benannt. 
Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungs-
Ausschusses die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die 
entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 
Dies betrifft folgende Vorgänge: 

Fraktion Bil.Pos. Konto Bezeichnung
P 3.1 2421200 Vers. Empfänger - Beihilferückstellungen

P 4.02.1 3154311 l-kr. Von Giroz. > 5J. €-W. (fester Zins)
P 2.2.1 2315120 von privaten Unternehmen - Zugang
P 2.2.2 2326092 Ausbaubeitrag Maudach - Zugang

3794002 Spenden - Zugang
3790032 Verwahrgelder Wohngeld - Zugang
3791100 Abfallentsorgungsgebühren - Zugang

P 2.2.2 2326142 Ausbaubeitrag P. - Zugang
P 2.2.3 2332030 Anz. Auf SoPo aus Ausbaubeiträgen - Abg

2411100 für Beamte-Pensionsrückstellungen
2421100 für Vers. Empfänger Pensionsrückstellungen

P 2.2.1 2315120 von privaten Unternehmen - Zugang
P 3.4 2951000 für sonstige finanzielle Verpflichtungen
P 4.10 3142214 l-kr. v. Land 4 J. €-W (zinslos, Konjunkturp. II)

P 4.02.1 3152312 l-kr. Von Spark. > 5. J. €-W. (fester Zins) Zugang
3251115 D. Bank (fester Zins) Kto. 195026410100 Zug
3252122 S. V. (var. Z.) Kto. 193050960 Zu
3271125 T.NV (var. Zins) 0212197681 Zugang
3271126 T. NV (var. Zins) 0212197681 Abgang

P 4.11 3762000 gegenüber Mitarbeitern
P 2.2.1 2314720 von rechtfähigen Stiftungen -Zugang

3231122 W. Eigenbetriebe (var. Zins) Kto. 1180 Zug.
3231123 W. Eigenbetriebe (var. Zins) Kto. 1180 Abg.
3791099 Abfallentsorgungsgebühren - Abgang
3791100 Abfallentsorgungsgebühren - Zugang

P 4.11

Stichproben der Ratsmitglieder vom 25.11.2015

P 4.11

P 3.1

P 4.02.2

P 4.09
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Fraktion Beg. Prüfer Bil.Pos. Konto Buchungsdatum Belegnr. Beschreibung Betrag 
07.09.2015 AN064220 Grdst.teil. Weg. Teilflächenverkauf 4.230,86 €          
07.09.2015 A802065 wertgl. Tausch Stadt/Dr. S., U-Nr 1145/2015 1.645,33 €          
23.07.2015 AN064251 FLST.ZERL.AUFGR.VERM. 75644/2015-001-1 139.503,13 €-      
20.05.2015 A789404 Storno:Rechnung A789404 95.000,00 €-        

A 1.2.3 399930 30.04.2015 GVR0327973 Kaufpreis Lu 2289/6 ua J. Projekte GmbH 63.489,40 €-        
03.02.2015 GVR0317618 Rechnung VR4276019, Außenbestuhlung 2015 12.000,00 €        
29.10.2015 GVR0355351 Rechnung VR4312529, Grundstückszufahrt 4.412,60 €          
13.03.2015 GVR0323325 Rechnung VR4281561, Außenbestuhlung 2015 2.875,00 €          
18.03.2015 BB1979184 54- W. GMBH 2.896,00 €-          
21.09.2015 BB2174589 181 - B. SE 1.705,00 €-          
09.02.2015 BB1939372 27 - O.S. 1.206,00 €-          
01.10.2015 WKB504371 ERBBAUZINSEN Karlsbader Str. 23-53 U.A. 51.375,36 €        
07.01.2015 GVR0313302 Rechnung VR4272010, Zuschussvertrag für Gastspiele 17.000,00 €        
01.10.2015 WKB504380 ERBBAUZINSEN B.-Str. 10-14 8.877,84 €          
01.10.2015 WKB504343 ERBBAUZINSEN S.str. 87-89 5.725,12 €          
30.04.2015 BB2020571 83 - K. der Stadt Ludwigshafen 135.586,92 €-      
24.03.2015 BB1983739 58 - W.E.G. Wirtschafts Entwickl 16.970,37 €-        
01.10.2015 WKB504222 Storno: Rechnung WKB504222 9.904,90 €-          
01.07.2015 S004876183 Ausbaubeitrag Süd 2015 16.442,46 €        
01.07.2015 BB2073350 117 - D.P. Immobilien Gm 8.964,68 €-          
29.06.2015 S004932128 Gewerbesteuer 2014 24.875.428,00 € 
02.07.2015 BB2085512 124 - B. SE 21.009.194,00 €- 
09.01.2015 BB1911239 4 - R. GmbH + Co. KG 358.879,00 €-      
16.04.2015 BB2006363 73 - L. Ludwigshafener Kongre 1.064,64 €          
16.11.2015 GVR0357863 Rechnung VR4315083, Spezialmarkt 2-1437 Pf 183,29 €             
24.03.2015 BB1983730 58 - L. Grundbesitz Verwalt 3.511,90 €-          
01.01.2015 AN063082 SW-Inventur Dez. 4 zum JA14, Ausb. 5.783,40 €-          
01.01.2015 AN063090 SW-Inventur Dez. 4 zum JA14, Ausb. -  €                   
26.06.2015 GVR0336832 Rechnung VR4294698, 60821107-60821036 30.443,20 €        
29.10.2015 GVR0355189 Rechnung VR4312358, Verlegung R.straße; Rüc 6.130,50 €          
01.02.2015 A783401 Erwerb Md 2145/0 von K. G. 12.760,00 €        
01.02.2015 A783389 Erwerb Md 2359/2 u.a. K. H. 10.088,00 €        

231030 13.10.2015 GVR0352960 Kaufpreis Ed 2309/0 ua W. - RRB P. 20.068,56 €-        

A 2.2.1 1545100

231020
A 1.2.2

1529000

1535100
A 2.2.1

A 2.2.3 1511000

A 1.1.1 112030

Stichproben der Ratsmitglieder vom 25.11.2015

A 1.2.2 299020

A 2.2.1 1515100

A 2.2.3 1610000
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2.3 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 17.02.2016: 
 

TOP 1: Jahresabschluss 2015 
Benennung der Unterlagen – Ergebnisrechnung – zur weiteren Verwendung einer 
Stichprobenauswahl in der Sitzung des RP-Ausschusses am 06.04.2016  
Prüfung Schritt 1 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Ergebnisrechnung 
benannt:  

 
 
 
TOP 2: Stichprobenauswahl zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
– Passiva – 
in der Sitzung des RP-Ausschusses am 06.04.2016  
Prüfung Schritt 2 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der 
Bilanz - Passiva – benannt. 
Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungs-
Ausschusses die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die 
entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 
Dies betrifft folgende Vorgänge: 

Fraktion EH Konto Bezeichnung
441 2101 Miete, Vereine und Institutionen 
441 2102 Miete, Werksdienstwohnungen, Werkmietwohnungen
442 6200 Mitarbeiterzuzahlung für Jobticket
442 7000 Rückerstattung Personalkosten

13 523 6102 Wartung Aufzüge
04 433 0000 Schülerbeförderungsentgelte
09 462 7101 Ersatz Versicherungsschäden Gebäude
17 556 2600 an LuZiE
01 401 3100 Gewerbesteuer laufendes Jahr
01 403 3000 Hundesteuer & deren Verspätungszuschläge
03 423 1100 Kostenbet./-erst. SGBXII/and. Soz. Leist.-Land
04 432 1000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen
05 441 2105 Miete, Werbeflächen
06 442 4700 Kostenerstattungen von rechtsfähigen Stiftungen
21 474 0000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unter.
13 523 2320 Verschönerungsmaßnahmen
13 524 2000 Essenskosten
13 524 2100 Schülerverpflegung
17 556 2500 an freie Träger
22 575 1210 an Sparkassen - Kredite für Liquiditätssicherung
04 432 7200 Kindertagesstättenkostgeld
05 441 2106 Miete, Verwaltungsräume
13 523 1317 BU-Unvorhergesehenes (HLS)
13 524 9130 bez. Material für GM
17 552 2100 Kosten der Unterkunft und Heizung an das Jobcenter
18 563 2200 Zeitschriften
18 563 2300 Zeitungen

Stichproben der Ratsmitglieder vom 17.02.2016

05

06
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TOP 10: Prüfung der Stichproben zum Jahresanschluss 2015 
– Aktiva – aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 17.06.2015 
Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse durch die Ausschussmitglieder. 
  

Fraktion Beg. Prüfer Bil.Pos. Konto Buchungsdatum Belegnr. Beschreibung Betrag 

P2.2.1 231 5120 26.05.2015 GVR0332962 Rechnung VR4290629, Erch. Notwende/Melm ヱヴくヶヵヴがヵヲ オ-              

P2.2.2 232 5120 26.05.2015 GVR0332966 Storno: Rechnung GVR0332966 ヵヵヲくΑヱΓくンヲヴがヰヰ オ   

P4.11 379 0032 04.02.2015 GVR0317714 Rechung VR4276116, I. M., Rückforderung ヴヵヶがヰヰ オ-                    

P4.11 379 0032 05.02.2015 GVR0317884 Rechnung VR4276311, N. V. V., Rückforderung ヵヲがヰヰ オ-                      

P4.11 379 1100 15.05.2015 ABF0000497109 Abfallgeb. Gutschrift 2013 ヱくンΑヲがΒン オ                

P2.2.2 232 6142 15.02.2015 SO04569011 Ausbaubeitrag Pfingstw. 2015 ヶΒヴがヴン オ-                    

P2.2.2 232 6142 15.02.2015 SO04883208 Ausbaubeitrag Pfingstw. 2015 ヲくΓヴヲがヱヶ オ-                

P3.1 241 1100 26.02.2015 PK0239830 Beamte 02-2015 ヱくヶヶヴがヴΓ オ-                

P3.1 241 1100 28.06.2015 PK0280430 Beamte 06-2015 ヱくヱヰンがΒヱ オ-                

P3.1 242 1200 28.09.2015 PK0307672 Beamte 09-2015 ヲΑヲくヲヵヴがΒΒ オ            

P4.02.1 315 4311 28.03.2015 WKB468919 Schuldendienst Rate Zins+Tilgung ヱヲヱくヲヵヰがヰヰ オ-            

P4.02.1 315 4311 30.09.2015 BB2182694 188 - ISB ヱンヰくヵヰヰがヰヰ オ            

P2.2.1 231 4720 16.06.2015 A796327 Spende zu Vorgang 362546; Pflegebett ヱくヲΒΓがヲヵ オ-                

P4.09 323 1122 23.03.2015 UMS0012086 WBL Eigenbetriebe (var. Zins) Kto. 1180 Zug. ヱくンヲヰくヰヰヰがヰヰ オ-        

P4.09 323 1122 15.12.2015 ZE0130327 WBL Eigenbetriebe (var. Zins) Kto. 1180 Zug. ンΑヰくヰヰヰがヰヰ オ-            

P4.11 379 1099 18.02.2015 A786341 Abfallentsorgungsgebühren - Abgang ヲくΒヴヰくヴΓヵがヱヲ オ        

P4.11 379 1100 12.01.2015 ABF0000377879 Storno: Rechnung ABF0000377879 ヱヰくΑΒンがヱヵ オ              

P4.11 379 1100 01.07.2015 ABF0000499402 Abfallgeb. 2015 ヱヶくヱヴンがヶヴ オ              

P3.4 295 1000 29.03.2015 PK0262805 Auflösung Rückst. 2014, LOB-Prämie Ausz. 03-15 ヱくヶンヱくヴヱヶがΑヶ オ        

P4.02.1 315 2312 10.06.2015 WKB485522 Schuldendienst Tilgung ヱヴンくヶΓヲがヰヰ オ-            

P4.02.2 325 1115 30.01.2015 ZE0110427 Deutsche Bank (fester Zins) Kto. 19502 ヲヵくヰヰヰくヰヰヰがヰヰ オ-      

P4.02.2 325 2122 30.01.2015 ZE0110426 Sヮ;ヴﾆ;ゲゲW VﾗヴSWヴヮa;ﾉ┣ ふ┗;ヴく )くぶ Kデﾗ ヱぐ ヵンくヰヰヰがヰヰ オ-              

P4.02.2 327 1125 04.08.2015 ZE0122208 Triodos NV (var. Zins) 0212197681 Zugnag ヲヵくヰヰヰくヰヰヰがヰヰ オ-      

P4.11 376 2000 16.01.2015 2848 BASF IT Services ヱヴヱがΒヴ オ                    

P4.11 376 2000 29.03.2015 40 SAP HR - abzuführende Löhne ヶくΒヶンくΓンΓがΓヴ オ        

P4.11 376 2000 28.04.2015 ZE0114829 Finanzkasse Pirmasens ヴヰヴくヴヱヴがヰヴ オ            

P4.11 376 2000 29.05.2015 48 SAP HR - abzuführende Löhne ヵくΓヵヵくヰΓΓがΒΒ オ        

P4.11 376 2000 28.06.2015 LouisM0032268 Museumsverband RLP ヱヱくヴヱΑがヶΑ オ-              

P4.11 376 2000 28.09.2015 PK0313410 ANG 09.2015/Dienstwohnungen ヴヴヲがヲン オ                    

P4.11 376 2000 01.10.2015 3178 Mark Bodenmüller ヶヴがヰΓ オ                      

P4.11 376 2000 24.11.2015 GWF_000253976 RWE Generation SE ヲくンヲンがヰン オ-                
P4.11 376 2000 15.12.2015 GWF_000256053 Coca-Cola Erfrischungsgetränke ヱヴΓがΓヱ オ-                    

Stichproben der Ratsmitglieder vom 17.02.2015
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch  
Fraktion: :  
Begleitender Prüfer 
bei 1-14 :  
Aktenzeichen : 1-14 11 04 01 Sitzungstermin: 17.02.2016 
  

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition A 1.1.1 – Gewerbliche Schutzrechte und ähnlich Rechte 
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten – Sachkonto 0112030 

Datenverarbeitungs-Software – Abgang 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(17.12.2015) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(17.12.2015) 

A 1.1.1 990.542,42 Euro 
0112030 

Datenverarbeitungs-
Software – Abgang 

-4.488,00 Euro* 

geprüfte Belege: AN063082 über -5.783,40 Euro und AN063090 über 0,00 Euro 
 
* Der Wert des Sachkontos bei Prüfungsbeginn in Höhe von -4.488,00 Euro ergibt sich aus der 
Summe der Bilanzabgänge in Höhe von -19.886,87 Euro und Bilanzzugänge in Höhe von 
12.398,87 Euro. 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Grundsätzlich sind Computerprogramme bzw. Lizenzen als immaterielle 
Vermögensgegenstände in der Bilanz zu aktivieren.  
 
(2) Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, 
vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen.  
 
(3) Die planmäßige Abschreibung erfolgt nach § 35 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich in 
gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer1. Für die Bestimmung der 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer ist gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO die vom fachlich 
zuständigen Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden2 
anzuwenden.  
 
 
 

                                                
1 lineare Abschreibung 
2 Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung 

der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA) vom 23.11.2006 mit dazugehöriger Anlage 
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(4) Um die Vollständigkeit und Richtigkeit des Anlagevermögens nachzuweisen zu können, 
ist in regelmäßigen Abständen nach den §§ 31 und 32 GemHVO eine Inventur 
durchzuführen. Die städtische Anlagenbuchhaltung hat mit Schreiben vom 08.12.2011 
entsprechende Vorgaben zur Durchführung einer Inventur erstellt. Demnach ist alle 3 bis 5 
Jahre eine Inventur vorgeschrieben. Im Jahr 2015 erfolgte im Dezernat 4 eine Software-
Inventur.  
 
(5) Nachrichtlich verweisen wir an dieser Stelle auf Randnummer 46 des Berichtes der 
Revision über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2014, dass 
bezüglich der Vollständigkeit sowie der Klassifizierung als Standard- oder Individualsoftware 
der aktivierten Softwareprogramme die finale Abstimmung mit den Fachbereichen noch 
aussteht. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Bei den beiden Belegen handelt es sich jeweils um die Ausbuchung von Datenverarbeitungs-
Software, die im Rahmen einer im Dezernat 4 ab dem 10.02.20153 durchgeführten Inventur 
aufgenommen wurde: 
 

 
 
 

 
Im Rahmen der im Dezernat 4 durchgeführten Software-Inventur teilte der zuständige 
Mitarbeiter der Abteilung 4-111 der Anlagenbuchhaltung (2-114) mit, dass die zu den 
ausgewählten Stichproben gehörende Software, ein Elektroberechnungsprogramm und ein 
Programm zur Berechnung von Feuchteschutz/Dampfdiffusion (= Feuchtetransport durch 
Molekülwanderung), seitens des Fachbereiches 4-13 abgekündigt und nicht mehr in 
Gebrauch sei4. Die zuständige Mitarbeiterin der Anlagenbuchhaltung veranlasste daraufhin 
die entsprechenden Ausbuchungen aus dem städtischen Buchungssystem: 
  

                                                
3 Anhang 01: Email der Anlagenbuchhaltung vom 10.02.2015  
4 Anhang 02: Auszug aus der Excel-Liste. Die gesamte Liste kann bei Bedarf während der Sitzung 

eingesehen werden. 
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a) Beleg AN063082 Elektroberechnungsprogramm ALPI 
 

 
 
 
Ausbuchung in der Anlagenbuchhaltung:  
 

 
 
 

 
 
Nachdem das Buchungssystem die Anschaffungskosten und die Summe der 
Abschreibungen entsprechend verbucht hatte, wurde die Anlage gesperrt: 
 

 
 
 
 
b) Beleg AN063090 Programm E. E. zur Berechnung des Feuchteschutzes 
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Ausbuchung in der Anlagenbuchhaltung:  
 

 
 

 
 
 
Aus den nachfolgenden Auszügen des Buchungssystems NSK ist ersichtlich, dass das 
Programm bereits verschrottet, aber noch nicht ausgebucht war: 
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Auch hier wurde die Anlage anschließend gesperrt: 
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Anhang: 02 
 
 
Anhang: 
 
01 
 

 
 
 
02 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  : 
Begleitende Prüferin bei 1-14  :  
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 01  
Sitzungstermin   : 17.02.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz - Aktiva; A 1.2.2 – Sonstige unbebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche– Sachkonto 0231020 - Ackerland - Zugang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanz Gesamtwert A 1.2.2 bei 
Prüfungsbeginn 
(03.12.2015) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(03.12.2015) 

A 1.2.2 -2.593.353,19 Euro 
0231020 Ackerland-
Zugang 

74.279,15 Euro 

 
geprüfte Belege: A783389,  10.088,00 Euro 
                              A783401, 12.760,00 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 
(1) Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (vgl. § 93 GemO) ist 
kommunales Vermögen ordnungsgemäß nachzuweisen. Für die Bilanzierung der 
städtischen Grundstücke sind die §§ 33 ff GemHVO5 zu beachten. Gemäß § 34 Abs. 1 
GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. Grundstücke unterliegen 
nicht der Abschreibungspflicht nachdem sie nicht einer zeitlich begrenzten wirtschaftlichen 
Nutzung unterliegen.6 
 
(2) Die Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten richtet sich nach den §§ 34 Abs. 2 bis 4 GemHVO. Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte sind Sachanlagen und daher grundsätzlich mit den AHK zu 
bewerten. Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden, um einen 
Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, 
soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Sie setzen sich 
aus dem Anschaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträglichen 
Anschaffungskosten zusammen. Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den 
Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines 

                                                
5 Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) vom 18.05.2006 
6 vgl. Bellefontaine, Deisenroth u. a. Kommunale Doppik Rhl.-Pfalz (Seite 368) 



20 
 

Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen 
Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die 
Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Anlage wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 

 
 

 
 
2.1 Belegnr. A783389 - ANL0076959 FlurstücksNr. 2347/4 in der Gemarkung Maudach 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Verbuchung von einem durch den Bereich Umwelt (4-
15) erworbenen Grundstück. Auskunftsgemäß waren die der Stadt zum Kauf angebotenen, 
derzeit ackerbaulich genutzten Flurstücke im Flächennutzungsplan als Zielflächen „Wald“, 
bzw. „Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
ausgewiesen. Insofern diente der Ankauf zum einen als Grundlage zur Umsetzung des 
Flächennutzungsplans, zum anderen zur Deckung des Bedarfs an naturschutzrechtlichen 
Kompensationsflächen.  
Die Finanzierung erfolgte über zweckgebundene Mittel „Ausgleich und Ersatz – Ökokonto“. 
 

 
  
Konkret handelte es sich um die FlurstücksNr. 2347/4 in der Gemarkung Maudach zu 2.522 
qm (siehe Lageplan).  
Der Ankaufspreis betrug je qm 4,00 € und orientierte sich an dem zu dem Zeitpunkt gültigen 
Bodenrichtwert (Stand 01.01.2012) i.H.v. 4,20 €/qm. 
Berechnung 4,00 €/qm x 2.522 qm = 10.088,00 Euro. 
Das Flurstück wurde als Anlage ANL0076959 in das Finanzsystem eingebucht. 

 
Der Wert der Anlage beläuft sich auf 10.699,86 Euro. Dieser setzt sich zusammen aus dem 
Kaufpreis zuzüglich Nebenkosten (Notarkosten und Grunderwerbssteuer). 

 

 
 



21 
 

 

 

Notar 

Grunderwerbs-
steuer 

Kaufpreis 
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Die Stellungnahme des Bereichs, sowie alle weiteren Unterlagen liegen dem Bereich 
Revision vor und können zur Prüfung eingesehen werden. 
 
 
2.2 Belegnr. A783389 - ANL0076950 FlurstücksNr. 2091/0 Gemarkung Maudauch 
 
 

 
 

 
 
Bei diesem Beleg handelt es sich ebenfalls um den Ankauf einer Ackerfläche, welche in der 
Sitzung des Bau- und Grundstücksausschusses vom 15.09.2014 beschlossen wurde. 
Fadenführend in diesem Fall ist der Bereich Immobilien 2-13.  
 
Das Grundstück mit der FlurstücksNr. 2091/0 aus der Gemarkung Maudach zu 3.190 qm 
wurde hier als potentielle Tauschfläche im Zusammenhang mit künftigen Entwicklungen der 
Stadt erworben. 
 
Der Kaufpreis ist dem Kaufvertrag zu entnehmen und betrug 4 € /qm, und orientierte sich 
ebenfalls an dem zu dem Zeitpunkt gültigen Bodenrichtwert (Stand 01.01.2012) i.H.v. 4,20 
€/qm. 
Berechnung 4,00 €/qm x 3.190 qm = 12.760,00 Euro. 
Das Flurstück wurde als Anlage ANL0076950 in das Finanzsystem eingebucht 
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Der Wert der Anlage beläuft sich auf 13.533,89 Euro. Dieser setzt sich zusammen aus dem 
Kaufpreis zuzüglich Nebenkosten (Notarkosten und Grunderwerbssteuer). 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Auch das geografische Informationssystem weist 3.190,00 qm aus. 
 

Buchwert 

Grunderwerbs-
steuer 

Kaufpreis 

Notar 
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Die Stellungnahme des Bereichs, sowie alle weiteren Unterlagen liegen dem Bereich 
Revision vor und können zur Prüfung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 

 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 

Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14207  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Die Stellungnahme des Bereichs, sowie alle weiteren Unterlagen liegen dem Bereich 
Revision vor und können zur Prüfung eingesehen werden. 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch  Fraktion:  : 
Begleitende Prüferin bei 1-14  : 
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin   : 17.02.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz - Aktiva; A 1.2.2 – Sonstige unbebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche– Sachkonto 0231030 - Ackerland - Abgang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanz Gesamtwert A 1.2.2 bei 
Prüfungsbeginn 
(03.12.2015) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(03.12.2015) 

A 1.2.2 -2.593.353,19 Euro 
0231030 Ackerland-
Abgang 

-26.096,72 Euro 

 
geprüfter Beleg:GVR0352960, -20.068,56 - Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

 
(1) Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (vgl. § 93 GemO) ist 
kommunales Vermögen ordnungsgemäß nachzuweisen. Für die Bilanzierung der 
städtischen Grundstücke sind die §§ 33 ff GemHVO7 zu beachten. Gemäß § 34 Abs. 1 
GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. Grundstücke unterliegen 
nicht der Abschreibungspflicht nachdem sie nicht einer zeitlich begrenzten wirtschaftlichen 
Nutzung unterliegen.8 
 
(2) Die Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten richtet sich nach den §§ 34 Abs. 2 bis 4 GemHVO. Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte sind Sachanlagen und daher grundsätzlich mit den AHK zu 
bewerten. Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden, um einen 
Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, 
soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Sie setzen sich 
aus dem Anschaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträglichen 
Anschaffungskosten zusammen. Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den 
Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines 
Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen 

                                                
7 Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) vom 18.05.2006 
8 vgl. Bellefontaine, Deisenroth u. a. Kommunale Doppik Rhl.-Pfalz (Seite 368) 
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Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die 
Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Anlage wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
Belegnr. GVR0352960 - ANL0066294 FlurstücksNr. 2309/0 Gemarkung Edigheim 

 
 
Mit der Belegnummer GVR0352960 wurde die Übertragung eines Flurstücks in der 
Pfingstweide, (Gemarkung Edigheim, FlSt.-Nr. 2309) in das Sondervermögen des WBL 
(Stadtentwässerung u. Straßenunterhalt) dokumentiert. Die Übertragung wurde in den 
Sitzungen des Werksausschusses vom 25.08.2008 und 20.01.2015 beschlossen.  
Hintergrund: Die Einleitemenge der Regenwasseranlage Pfingstweide in die Isenach ist im 
Fall eines Starkregenereignisses mit bis zu 2.400l/s deutlich größer als der wasserrechtlich 
zulässige Wert von 1.000 l/s. Für die Einhaltung der wasserrechtlich zulässigen 
Einleitemenge war der Bau eines Regenrückhaltebeckens erforderlich, welches auf dem 
Gelände der bestehenden Anlage an der Lissaboner Straße nicht untergebracht werden 
kann. 
Als Standort wurde das o.g. städtische Grundstück, welches westlich der bestehenden 
Regenwasseranlage gelegen ist, ausgewählt. 

 
 
 
2.1 Kaufpreisermittlung 
Der Kaufpreis betrug 4,80€ /qm, und orientierte sich ebenfalls an dem zu dem Zeitpunkt 
gültigen Bodenrichtwert (Zone 7901; Stand 01.01.2012) i.H.v. 4,80 €/qm (§ 79 GemO). 
Berechnung 4,80 €/qm x 8.709 qm = 41.803,20 Euro. 
 
2.2 Daten aus dem Finanzsystem – Anlagenbuchwert vor Verkauf 
Das genannte Grundstück war bis zum Verkauf als Anlage ANL0066294 mit einem 
Buchwert von 20.068,56 Euro im Finanzwesen angelegt. 
Der Buchwert wurde im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2009 eingestellt. 
Da sich die tatsächlichen AHK für Grundstücke, die sich vor dem 01.01.2000 im Eigentum 
der Stadt befanden, laut 2-11 und 2-13 nicht mit vertretbarem Zeitaufwand ermitteln ließen, 
erfolgte der Wertansatz auf Grundlage von durchschnittlichen Bodenrichtwerten aus dem An- 
und Verkauf vergleichbarer Grundstücke unter Beachtung des Anpassungsbedarfs an die 
Besonderheiten des zu bewertenden Grundstücks.9 Der Grund und Boden wurde auf 
Grundlage des Bodenrichtwertes 2006 anstelle von 2004 bewertet. Zur Bewertung wurden 

                                                
9 § 3 Abs. 4 Nr. 2 GemEBilBewVO i.V.m. § 3 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. l) GemEBilBewVO analog  

Pumpwerk Grundstück 
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die im Amtlichen Liegenschaftsbuch (ALB) des Katasteramtes hinterlegten Nutzungsarten 
herangezogen und in folgende Nutzungskategorien eingeteilt: 
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Bewertung von Grund und Boden – Kategorien 

 
Kategorie Wert in EUR Bemerkung 

1 
100,00 Einfache 

Grünflächen 

2 
15,00 Gepflegte 

Grünflächen 
3 15,00 Sportflächen 
5 1,00 Wasserflächen 
6 5,00 Ackerflächen 
7 5,00 Grünland 
8 5,00 Wald 

  
Zur Ermittlung des Grundstückswertes zur Eröffnungsbilanz wurde der Kategoriewert/m² 
rückindiziert und mit dem Preisindex für Grundstücke von 47,7 multipliziert.10  
Es ergab sich folgende Formel: m² * Kategoriewert / 103,5 * 47,7 
 
Dies bedeutet für o.g. Ackerfläche: 
5€/qm (Kategoriewert) * 8.709 qm= 43.545,00 Euro /103,5*47,7  = 20.068,56 Euro 

 
 
2.3 Verbuchung des Verkaufs im Finanzsystem 
 

 
 
Die Verbuchung des Gewinns auf Sachkonto i.H.v. 21.734,64 € erfolgte auf das Sachkonto 
4611210 Erträge aus der Veräußerung v. unbebauten Grundstücken (EH 09). 
  

 
 
 
Die Verbuchung des Kaufpreises wurde auf dem Sachkonto 1631000 Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen gegen Eigenbetriebe vorgenommen. 
 
Das Grundstück mit allen grundstücksbezogenen Rechten und Pflichten ging zum 
01.10.2015 in das Sondervermögen des Eigenbetriebes über.  
 
Nach den entsprechenden Buchungen beträgt der Buchwert der Anlage nun 0,00 Euro. 
 

                                                
10 vgl. Anlage 4 zu VV-GemEBilBewVO vom 25.03.2008, veröffentlicht im Min.Blatt vom 16.05.2008 
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3. Prüfungsergebnis 
 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
 

Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14207  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Die Stellungnahme des Bereichs, sowie alle weiteren Unterlagen liegen dem Bereich 
Revision vor und können zur Prüfung eingesehen werden. 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch  
Fraktion: : 
Begleitende Prüferin 
bei 1-14 : 
Aktenzeichen : 1-14 11 04 01 Sitzungstermin: 17.02.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz - Aktiva; A 1.2.2 – Sonstige unbebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche– Sachkonto 0299020 – sonst. unbeb. Grundstücke - Zugang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanz Gesamtwert A 1.2.2 bei 
Prüfungsbeginn 
(03.12.2015) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(03.12.2015) 

A 1.2.2 -2.593.353,19 Euro 
0299020 sonst. unbeb. 
Grundstücke - Zugang 

2.062.804,70 Euro 

 
geprüfter Belege:  AN064220,         4.230,86   Euro - Tauschvertrag 
                                A802065,           1.645,33   Euro - Tauschvertrag 
                                A789404,      -  95.000,00   Euro – Storno und Korrekturbuchung 
                                AN064251,   -139.503,13   Euro -  Umsetzung Grundstücksteilung in FiBu 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

 
(1) Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (vgl. § 93 GemO) ist 
kommunales Vermögen ordnungsgemäß nachzuweisen. Für die Bilanzierung der 
städtischen Grundstücke sind die §§ 33 ff GemHVO11 zu beachten. Gemäß § 34 Abs. 1 
GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. Grundstücke unterliegen 
nicht der Abschreibungspflicht nachdem sie nicht einer zeitlich begrenzten wirtschaftlichen 
Nutzung unterliegen.12 
 
(2) Die Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten richtet sich nach den §§ 34 Abs. 2 bis 4 GemHVO. Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte sind Sachanlagen und daher grundsätzlich mit den AHK zu 
bewerten. Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden, um einen 
Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, 
soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Sie setzen sich 
aus dem Anschaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträglichen 

                                                
11 Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) vom 18.05.2006 
12 vgl. Bellefontaine, Deisenroth u. a. Kommunale Doppik Rhl.-Pfalz (Seite 368) 
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Anschaffungskosten zusammen. Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den 
Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines 
Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen 
Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die 
Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Anlagen wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft. 
 
 
Die Belege 2.1 und 2.2 sind jeweils Inhalt eines Tauschvertrages. 
 
2.1  Belegnr. AN064220, 4.230,86 Euro  

(ANL0077615 FlstNr. 1046/7 Gem. Mundenh.)  

 
 
Die Buchung belegt einen Teilflächenverkauf im Rahmen eines wertgleichen 
Tauschvertrages über mehrere Grundstücke zwischen der Stadt und Frau Dr. S.. Der 
Tauschvertrag diente der rechtlichen Umsetzung der Grenzbereinigung im Bereich 
Maudacher Str. 200 in Ludwigshafen - Gartenstadt. 
Gemäß Verwaltungsentscheidung vom 23.07.2015 veräußerte die Stadt an Frau Dr. S. eine 
Teilfläche von 34 qm aus dem Grundstück 1046/7 Gemarkung Mundenheim (Gesamt: 1.438 
qm). Der Verkauf wurde am 03.09.2015, Urkunden-Nr. 1145/2015 notariell beurkundet. 
Um den Teilflächenverkauf eines stadteigenen Grundstückes buchen zu können, war die 
Buchung einer Grundstücksteilung mit einem neuen Teilflächengrundstück erforderlich. Die 
Teilfläche ist gem. Notarvertrag mit einem Hochbeet und einem Kabelverteilerschrank 
bebaut. 
Der Wert der bestehenden Anlage ANL0055117 wurde von 11.074,69 Euro um -4.230,86 
Euro auf 6.843,83 Euro gemindert. 
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Die Aufteilung des Buchwertes erfolgte entsprechend dem Verhältnis der verkauften, sowie 
der bei der Stadt verbleibenden Grundstücksteilfläche. 
Grundstückswert vor Teilung:  11.074,69 Euro 
Grundstücksgröße vor Teilung: 89 qm 
Berechnung Preis pro qm:  11.074,69 Euro : 89 qm = 124,43 €/qm 
Berechnung Wert der getauschten 34 qm: 34 qm x 124,43 €/qm = 4.230,62 Euro 
 
Die Anlagenbuchhaltung buchte sodann eine neue Anlage mit 4.230,62 Euro an, um im Zuge 
der Umsetzung des Tauschvertrages diesen Betrag wiederum offen abzuziehen.  

 

 
Die Anlage hat abschließend einen Buchwert i.H.v. 0,00 Euro. 
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Preisfindung: 
Das Grundstück ist als Straßenverkehrsfläche ausgewiesen. 
Per Schreiben vom 21.11.2014 bestätigte der Gutachterausschuss (Bereich 4-16), dass ein 
Tausch der vorgesehenen Grundstücke (Verkauf Stadt 34 qm, Kauf durch Stadt 36 qm (14 
qm  Siehe Punkt 2.2 und 22 qm) wertgleich erfolgen kann. 
 
2.2  Belegnr. A802065, 1.645,33 Euro  

(ANL0077616, FlstNr. 1184/2, Gem. Mundenheim) 
Diese Buchung belegt einen Teilflächenankauf im Rahmen eines wertgleichen 
Tauschvertrages über mehrere Grundstücke zwischen der Stadt und Frau Dr. S.. Der 
Tauschvertrag diente der rechtlichen Umsetzung der Grenzbereinigung im Bereich 
Maudacher Str. 200 in Ludwigshafen – Gartenstadt (siehe Beleg 1). 
Gemäß Verwaltungsentscheidung vom 23.07.2015 veräußerte die Stadt an Frau Dr. S. eine 
Teilfläche von 34 qm aus dem Grundstück 1046/7 Gemarkung Mundenheim (Gesamt: 1.438 
qm). Der Verkauf wurde am 03.09.2015, Urkunden-Nr. 1145/2015 notariell beurkundet. 
Hier handelt es sich um den Erwerb einer Teilfläche aus dem FlstNr. 1184/2, Gem. 
Mundenheim (ANL0077616) von 14 qm zu 1.645,33 Euro (Gesamtfläche: 732 qm lt. 
WebGis).  
Bei der Fläche handelte es sich um einen öffentlichen Gehweg vor dem Anwesen, d.h. um 
Verkehrsfläche.  
Preisfindung: 
Per Schreiben vom 21.11.2014 bestätigte der Gutachterausschuss (Bereich 4-16), dass ein 
Tausch der vorgesehenen Grundstücke (Verkauf Stadt 34 qm, Kauf durch Stadt 36 qm) 
wertgleich erfolgen kann. 
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Kauf Stadt: 
FlurSt. 1184/2, Gem. Mundenheim, 14 qm zu 1.645,33 Euro zzgl. Nebenkosten 
(ANL0077616) und 
FlurSt. 1184/7, Gem. Mundenheim, 22 qm zu 2.585,53 Euro zzgl. Nebenkosten 
(ANL0077617) Summe: 36 qm, 4.230,86 Euro 
Verkauf Stadt:  
FlurSt. 1046/107, Gem. Mundenheim, 34 qm zu 4.230,86 Euro (ANL0077615) 
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Die Anlagenbuchhaltung buchte sodann für den Beleg Nr. A802065 eine neue Anlage 
ANL0077616 mit 1.645,33 Euro zzgl. Nebenkosten (Notargebühren) i.H.v. 46,16 Euro. Der 
Buchwert der Anlage beträgt 1.691,49 Euro. 

 
Die Stellungnahme des Bereichs, sowie alle weiteren Unterlagen liegen dem Bereich 
Revision vor und können zur Prüfung eingesehen werden. 
 
2.3  Belegnr. A789404 v. 20.05.2015, - 95.000,00 Euro 

(ANL0077270, FlstNr. 921/8 u. 897/6, Gem. Mundenheim) 
Für den Erwerb der Grundstücke Gemarkung Mundenheim, FlStNrn. 921/8 und 897/6 erhielt 
die Stadt einen Bescheid des Finanzamtes über eine Grunderwerbssteuer i.H.v. 95.000 
Euro. Die Rechnung wurde sodann durch den Bereich Immobilien 2-13 im WorkflowMS als 
Vorgangsnummer Default 358605-15 bearbeitet und der Betrag im Verhältnis der 
Quadratmeteranzahl der beiden Grundstücke aufgeteilt. 
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Auskunftsgemäß wurde bei dem Grundstück Gem. Mundenheim, FlStNr. 897/6 in der 
Berechnung von 2-13 eine falsche Quadratmeterzahl hinterlegt (2.695 qm statt 5.142 qm), so 
dass die Aufteilung des Grunderwerbssteuerbetrages nicht korrekt war.  
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Der Vorgang wurde am 03.08.2015 zur Korrektur an 2-114 Anlagenbuchhaltung 
weitergeleitet. Die Anlagenbuchhaltung stornierte daraufhin die Buchung – 95.000 Euro 
(Fibujournal Nr. 303766) und die ursprüngliche Verteilung auf die zwei Anlagen. 

 
Sodann verbuchte die Anlagenbuchhaltung die geänderte Aufteilung. 

Falsche 
Aufteilung 

Richtige 
Aufteilung 
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2.4  Belegnr. AN064251 v. 23.07.2015, - 139.503,13 Euro  
(ANL0077270, FlstNr. 897/6, Gem. Mundenheim) 

Das Grundstück der Gem. Mundenheim, FlurStNr. 897/6 wurde laut Fortführungsmitteilung 
bT 75644/2015 des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinpfalz vom 23.07.2015 in 3 neue 
Grundstücke mit den FlurstNr. 897/8, 897/9 und 897/10 geteilt. 
Der Buchwert des Grundstückes FlurStNr. 897/6 wurde im Verhältnis der Grundstücksfläche 
auf die beiden neuen stadteigenen Grundstücke aufgeteilt. Bei der Buchung über -
139.503,13 Euro handelt es sich um den Buchwertanteil, der von ANL0077270 auf 
ANL0077592 umgebucht wurde. 
 

 

 
 
Beschreibung Betrag 
Erwerb TF Mu 897/6 für Asyl 280.000,00 
Erwerb Mu 921/8 897/6 P 1.913,28 
Erwerb Mu 921/8 897/6 P 23.478,32 
Erwerb Mu 921/8 ua v P 121,75 
Erwerb Mu 921/8 ua v P 717,28 
Erwerb Wattstr v P 258,94 
Summe 306.489,57 
 
Bei 5.141qm ergibt dies 59,61 €/qm. 
Das neue Grundstück beträgt 2.340 qm und wurde daher mit 139.487,40 Euro unter 
ANL0077592 eingebucht.  
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Die Ursprungsanlage ANL0077270 wurde um diesen Wert verringert (BelegNr. AN064251) 
und hat einen Restbuchwert von nunmehr 166.223,30 Euro. Diese Anlage erfasst nun das 
Flurstück 897/8, ehemals 897/6. 

 
Die Stellungnahme des Bereichs, sowie alle weiteren Unterlagen liegen dem Bereich 
Revision vor und können zur Prüfung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14207  1-14  1-142 
 
 
 
Anhang: Die Stellungnahme des Bereichs, sowie alle weiteren Unterlagen liegen dem Bereich 
Revision vor und können zur Prüfung eingesehen werden. 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 14/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch  
Fraktion: :  
Begleitende Prüferin 
bei 1-14 :  
Aktenzeichen : 1-14 11 04 01 Sitzungstermin: 17.02.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz - Aktiva; A 1.2.3 – Sonstige bebaute Grundstücke u. 
grundstücksgleiche– Sachkonto 0399930 – sonst. bebaute Grundstücke - Abgang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanz Gesamtwert A 1.2.2 bei 
Prüfungsbeginn 
(03.12.2015) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(26.01.2016) 

A 1.2.3 415.639.706,46 Euro 
0399930 sonst. beb. 
Grundstücke – Zugang 

- 70.364,40 Euro 

 
geprüfter Belege:  GVR0327973,   - 63.489,40 Euro – Verkauf Stellplatzgrundstück 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

 
(1) Nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (vgl. § 93 GemO) ist 
kommunales Vermögen ordnungsgemäß nachzuweisen. Für die Bilanzierung der 
städtischen Grundstücke sind die §§ 33 ff GemHVO13 zu beachten. Gemäß § 34 Abs. 1 
GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten (AHK) und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vermindert um 
planmäßige Abschreibungen gemäß § 35 GemHVO anzusetzen. Grundstücke unterliegen 
nicht der Abschreibungspflicht nachdem sie nicht einer zeitlich begrenzten wirtschaftlichen 
Nutzung unterliegen.14 
 
(2) Die Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten richtet sich nach den §§ 34 Abs. 2 bis 4 GemHVO. Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte sind Sachanlagen und daher grundsätzlich mit den AHK zu 
bewerten. Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die geleistet werden, um einen 
Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, 
soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Sie setzen sich 
aus dem Anschaffungspreis, den Anschaffungsnebenkosten und den nachträglichen 
Anschaffungskosten zusammen. Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den 
Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines 

                                                
13 Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) vom 18.05.2006 
14 vgl. Bellefontaine, Deisenroth u. a. Kommunale Doppik Rhl.-Pfalz (Seite 368) 
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Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen 
Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die 
Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. 

 
Bei der Veräußerung von Vermögen ist § 79 GemO zu beachten. Gem. § 79 Abs. 1 GemO 
dürfen Vermögensgegenstände in der Regel nur zum Verkehrswert veräußert werden. Gem. 
VV Nr. 1 zu § 79 GemO ist durch die Bezugnahme auf den Verkehrswert die Höhe des 
(Rest-) Buchwerts eines Vermögensgegenstandes in der Bilanz nicht maßgebend. In 
Anlehnung an § 193 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem 
Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den 
rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit 
und der Lage des Grundstücks der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder 
persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Bei Grundstücken ist im Zweifel eine Auskunft 
des Gutachterausschusses einzuholen, z.B. ein Auszug aus den jeweils gültigen 
Bodenrichtwerten. 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Anlage wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft. 
 
 
Belegnr. GVR0327973,- 63.489,40 Euro (ANL0067761 FlstNr. 2293/1 Gem. 

Ludwigshafen)  

 
 
Die Buchung bezieht sich auf den Verkauf eines Stellplatzgrundstücks FlStNr. 2293/1 Gem. 
Ludwigshafen, welches zusammen mit dem sog. Don-Bosco-Hauses in der Hemshofstraße, 
Ecke Rollesstraße mit der FlurstücksNr. 2289/6 an Herrn J. veräußert wurde. Die Buchung 
betrifft lediglich das Stellplatzgrundstück. 
Hintergrund: 
Das Don-Bosco-Haus stand gemäß Sachdarstellung im Bau- und Grundstücksausschuss 
seit den 1990er Jahren leer und zum Verkauf. Die W.E.G. wurde von der Stadt 2013 mit der 
Vermarktung beauftragt und hat im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens zwei 
Kauf- und Entwicklungsangebote erhalten. Geplant ist die Umnutzung des 
Verwaltungsgebäudes in Wohnungen. Ein Kaufinteressent zog sein Angebot zurück. Die 
Ermächtigung der Verwaltung für den Verkauf ist vom Bau- und Grundstücksausschuss in 
seiner Sitzung vom 17.02.2014 beschlossen worden. 
Das Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages für das o.g. Grundstück wurde am 
03.06.2014 U-Nr. P 1401/2014 Notar Dr. P., die Änderung eines Angebotes zum Abschluss 
eines Kaufvertrages am 20.01.2015 U-Nr. P 91/2015 Notar Dr. P. und die Annahme eines 
Angebotes zum Abschluss eines Kaufvertrages am 17.04.2015 U-Nr. F 55/2015 Notar Dr. W. 
mit der Firma J. P. GmbH (Geschäftsführer Herr J.) beurkundet. Das Grundstück befindet 
sich im Bereich des Sanierungsgebietes Hemshof, sodass der Käufer zur Vornahme von 
Modernisierungsmaßnahmen verpflichtet ist, welche im Anhang zum Kaufvertrag vermerkt 
sind. Dies wurde bei den Kaufpreisverhandlungen berücksichtigt. 
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Bei der Buchung i.H.v. – 63.489,40 Euro handelt es sich um den ehemaligen Buchwert des 
Grundstückes der Gemarkung Ludwigshafen FlSt.Nr. 2293/1 mit der Anlagennummer 
ANL0067761 zu 492 qm, welches zum Kaufpreis von 68.880,00 Euro im Rahmen des 
Verkaufs des Don-Bosco-Hauses veräußert wurde. 
 

 
Der Verkauf wurde auf der Anlage durch Ausbuchung des Buchwertes vorgenommen. 

 
Der Buchwert der Anlage beläuft sich nun auf 0,00 Euro.  
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Die Stellungnahme des Bereichs, sowie alle weiteren Unterlagen liegen dem Bereich 
Revision vor und können zur Prüfung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14207  1-14  1-142 
 
 
 
Anhang: Die Stellungnahme des Bereichs, sowie alle weiteren Unterlagen liegen dem Bereich 
Revision vor und können zur Prüfung eingesehen werden. 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 14/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
Anfrage durch Fraktion  : 
Begleitender Prüfer bei 1-14  : 
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 02  
Sitzungstermin  : 17.02.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Aktiva 2.2.1 – Öffentliche-rechtliche Forderungen, Transfer-
leistungen - Sachkonto 1515100, Forderungen gegen private Unternehmen 

 
 

A Gesamtwert Bilanzpos. bei 
Prüfungsbeginn 

(27.01.2016) 

Sachkonto 1515100 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn (27.01.2016) 

2.2.1 215.855.291,84 EUR 
(ohne mit Umgruppierungen) 

Forderungen gegen 
private Unternehmen 

238.053,15 EUR 

geprüfte Belege: 
 

 

 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 GemO i.V.m. mit § 33 GemHVO) zu beachten. 

  



http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-gebuehren.html
http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon-beitraege.html
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 zu Beleg Nr. GVR0317618 
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 zu Beleg Nr. GVR0355351 

 
 
Hier handelt es sich eine beantragte Bordsteinabsenkung zur Grundstückseinfahrt eines 
Straßenanliegers. Die Bauarbeiten wurden billiger als veranschlagt, deshalb erfolgte vom 
ursprünglich angeforderten Betrag von 4.412,60 EUR eine Gutschrift von 2.557,26 EUR, 
sodass nur noch 1.855,34 EUR fällig waren. 
 

 

 

  

 

 

 



58 
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Rechnung 
beauftragte 
Baufirma 
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 zu Beleg Nr. GVR0323325 
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  zu Beleg Nr. BB1979184 
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 zu Beleg Nr. BB2174589 
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76 
 

 zu Beleg Nr. BB1939372 
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3. Prüfungsergebnis 
 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
Anfrage durch Fraktion  : 
Begleitender Prüfer bei 1-14  : 
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 10  
Sitzungstermin  : 17.02.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Aktiva 2.2.1 – Öffentliche-rechtliche Forderungen, 
Transferleistungen, Sachkonto 1529000, gegen Sonstige 

 
 
 

A Gesamtwert Bilanzpos. 
bei Prüfungsbeginn 

(27.01.2016) 

Sachkonto 1529000 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 

(27.01.2016) 
2.2.1 215.855.291,84 EUR 

(ohne Umgruppierungen) 
Gegen sonstige 

(Beitragsforderungen) 
5.176.244,55 EUR 

geprüfter Beleg: 
 

 

 
  

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 GemO i.V.m. mit § 33 GemHVO) zu beachten. 

1.2 Nicht als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte erfasst werden Beiträge. Beiträge sind 
Geldleistungen, die der Deckung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
(einschließlich der Erweiterung) öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (vgl. §§ 
7 bis 12 KAG). Dazu gehören beispielsweise Straßenbaubeiträge. Beiträge werden zur 
Finanzierung von Investitionsauszahlungen erhoben und deshalb gem. § 3 Abs. 1 Nr. 
28 als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt erfasst, auch wenn es 
sich um Anzahlungen handelt. Sie werden nicht direkt im Ergebnishaushalt 
ertragswirksam erfasst, sondern sind gem. § 38 Abs. 4 und 5 zunächst als 
Sonderposten gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.2.2nd 2.2.3 auf der Passivseite der Bilanz 
anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des 
Vermögensgegenstandes gem. VV-AfA vorzunehmen, für dessen Finanzierung die  

 
 

Beiträge erhoben worden sind. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind 
anschließend in Kontenart 437 als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 
Beiträge und ähnliche Entgelte zu erfassen. Beiträge werden damit erst indirekt 
ertragswirksam. 
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Die Beiträge für fertiggestellte Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen (§ 48 Abs. 2 
Nr. 14 GemHVO) werden satzungsgemäß festgesetzt und den Zahlungspflichtigen in 
Rechnung gestellt. Bei den Ausbaubeiträgen werden wiederkehrende Beiträge 
erhoben, weshalb keine konkreten Maßnahmen abgerechnet werden müssen und 
folglich auch keine Beiträge noch nicht in Rechnung gestellt sind. 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 

 
 
 
  zu Beleg Nr. S004876183 

 
Bei dem nachfolgend aufgeführten Beitragsbescheid geht es um die Festsetzung 
wiederkehrender Straßenausbaubeiträge nach der neuen Satzung des Stadtrates vom 
15.12.2014 mit Wirkung zum 01.01.2015, bei der sich der Beitragssatz je 
Berechnungsquadratmeter der Abrechnungseinheit 01 (Süd) nach § 1 der Satzung von 0,09 
EUR auf 0,18 EUR erhöhte.  
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Auszug 
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3. Prüfungsergebnis 
 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
Anfrage durch Fraktion  : 
Begleitender Prüfer bei 1-14  : 
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 02  
Sitzungstermin  : 17.02.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Aktiva 2.2.1 – Öffentliche-rechtliche Forderungen, 
Transferleistungen, Sachkonto 1535100, gegen private Unternehmen 

 
 
 

A Gesamtwert Bilanzpos. bei 
Prüfungsbeginn  

(27.01.2016) 

Sachkonto 1535100 
 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn  

(27.01.2016) 
2.2.1 215.855.291,84 EUR 

(ohne Umgruppierungen) 
Gegen private 
Unternehmen 

167.099.222,38 EUR 

geprüfte Belege: 
 

 

 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 GemO i.V.m. mit § 28 GemHVO) zu beachten. Forderungen sind 
nach dem Stichtagsprinzip dem Jahr zuzuordnen, in dem die Forderung entstanden ist. 
Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nominalwert bewertet. 
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1.2 Ausgewiesen werden hier die Forderungen aus der Festsetzung von Steuern, 
Gebühren, Beiträgen und Transferleistungen, die in der Periode 2015 entstanden sind, 
aber noch nicht fällig bzw. noch nicht gezahlt wurden. Die Bilanzposition teilt sich wie 
folgt auf:  

  Gebührenforderungen   Beitragsforderungen   Steuerforderungen   Transferleistungen   Sonstiges   Niedergeschlagene Forderungen bis 2008   
 
Die Gewerbesteuer ist eine Steuerart, die primär den Kommunen zu Gute kommt. Den 
Gemeinden soll durch die Vereinnahmung dieser Steuer eine Entschädigung gezahlt 
werden, die ihnen aus unmittelbaren und mittelbaren Lasten durch den 
Gewerbebetrieb auf ihrem Gebiet entstehen. Die Gemeinden sind nach § 1 GewStG 
Steuerberechtigte. § 1GewStG ist eine Muss-Vorschrift. Es existiert somit im 
Geltungsbereich des Gewerbesteuergesetzes keine Gemeinde, die von der 
Gewerbesteuer Abstand nehmen darf. Das Nichterheben von Gewerbesteuer wäre ein 
Verstoß gegen § 1 GewStG. Diese Auffassung wird jedoch von Seiten des 
Bundesverfassungsgerichts nicht geteilt mit dem Hinweis, dass der Kernbereich der 
kommunalen Finanzautonomie nicht betroffen ist. Die Höhe der Gewerbesteuer wird 
von der Gemeinde durch einen sog. Hebesatz bestimmt. Je nachdem, wie dieser 
Hebesatz bemessen wird, kann die Gewerbesteuer einen wahren Einnahmecharakter 
nach sich ziehen. Dass die Gewerbesteuer natürlich primär das Ziel verfolgt, 
entsprechende Einnahmen zu erzielen, dürfte unbestritten sein. 

 
Für den Finanzhaushalt sind in § 9 GemHVO die allgemeinen Planungsgrundsätze be-
stimmt. Danach sind Ein- und Auszahlungen grundsätzlich in voller Höhe und getrennt 
voneinander zu veranschlagen. Damit gilt für den Finanzhaushalt das Prinzip der 
Bruttoveranschlagung und das Prinzip der Einzelveranschlagung. Die Anwendung 
beider Prinzipien wird durch Absatz 1 auch für die Finanzrechnung vorgeschrieben. 
Beispielsweise sind die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in voller Höhe (brutto, d. 
h. einschließlich der darauf abzuführenden Gewerbesteuerumlage) nachzuweisen. 
Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage sind in Höhe der tatsächlich geleisteten 
Zahlungen nachzuweisen, d. h. in Höhe der Abschlagszahlungen für die ersten drei 
Kalendervierteljahre und in Höhe der Vorauszahlungen für das vierte 
Kalendervierteljahr, auch wenn absehbar oder zu berechnen ist, dass die Summe der 
Abschlags- und Vorauszahlungen von der tatsächlichen Höhe der 
Gewerbesteuerumlage abweichen wird. 
 
Für die Ergebnisrechnung (§ 44 GemHVO), die Finanzrechnung (§ 45 GemHVO) 
sowie die Bilanz (§ 47 GemHVO) sind jeweils nur Mindestanforderungen in der 
GemHVO bestimmt; hieraus ergibt sich eine zwar vergleichsweise kurze und 
übersichtliche, weil zusammengefasste Darstellung. Die Angaben im Anhang sollen 
insofern durch eine Ergänzung der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der 
Bilanz dazu beitragen, deren Verständnis für den Leser zu erleichtern. Beispielsweise 
bestimmt § 47 Abs. 4 Nr. 2.2.1 bis 2.2.6 GemHVO lediglich den Ausweis jeweils von 
zusammengefassten Forderungsposten, ohne dass erkennbar wird, wie viele 
Forderungen etwa bei der Gewerbesteuer bestehen. 
Im Hinblick auf die Gewerbesteuer sind entsprechende Erträge in dem Haushaltsjahr 
im Ergebnishaushalt zu veranschlagen, dem sie der Gemeinde wirtschaftlich 
zuzurechnen sind. Sofern die Gemeinde im Haushaltsjahr die Gewerbesteuer festsetzt 
und den Bescheid verschickt und darin auch Nachzahlungen oder Vorauszahlungen für 
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andere Jahre festsetzt, werden die Beträge komplett dem Haushaltsjahr wirtschaftlich 
zugerechnet. (Auf die wirtschaftliche Zurechnung beim Steuerpflichtigen kommt es 
deshalb nicht an.) In § 9 Abs. 4 GemHVO wird sinngemäß für den Finanzhaushalt die 
Veranschlagung der Einzahlungen bei der Gemeinde aus der Gewerbesteuer 
bestimmt. Die Veranschlagung richtet sich nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip. Eine 
Aufteilung der Einzahlungen auf mehrere Haushaltsjahre ist in der kommunalen Doppik 
nicht möglich. Insofern ergibt sich eine korrekte periodische Abgrenzung für die 
Ergebnisrechnung aus dem Datum des Bescheides und für die Finanzrechnung aus 
dem Kontoauszug der Bank. Für die Nachzahlungszinsen gilt sinngemäß das Gleiche. 
Erträge führen entweder im selben Haushaltsjahr zu Einzahlungen oder haben in 
früheren Haushaltsjahren zu Einzahlungen geführt (z. B. Zuweisungen oder Beiträge, 
die gem. § 38 Abs. 2 bis 5 als Sonderposten passiviert und in den folgenden 
Haushaltsjahren auf-gelöst werden) oder führen im selben Haushalts zu einer 
Zunahme der Forderungen. Umgekehrt führen Aufwendungen entweder im selben 
Haushaltsjahr zu Auszahlungen oder haben in früheren Haushaltsjahren zu 
Auszahlungen geführt (z. B. Investitionsauszahlungen, die gem. § 34 Abs. 1 als 
Vermögensgegenstände aktiviert und in den folgenden Haushaltsjahren gem. § 35 
abgeschrieben werden) oder führen im selben Haushaltsjahr zu einer Zunahme der 
Rückstellungen oder Verbindlichkeiten. 

 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
 
 zu Beleg Nr. S004932128 + BB2085512 
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Darstellung und Abgleich Sammelkontobuchungen (aggregiert 54 Sachposten): 
 

 
Die 24.875.428,00 EUR Gewerbesteuer wurden aufgrund des Zerlegungsbescheides des 
Finanzamtes Ludwigshafen vom 17.04.2015 (für die Vorauszahlung 2014) durch 
Gewerbesteuerbescheid vom 26.05.2015 wegen der Hebesatzerhöhung neu festgesetzt und 
in Rechnung gestellt. Die Stadtkasse konnte die noch offene Forderung aus 
Gewerbesteuerzinsen 1992 - 1994 i.H.v. 3.866.234,00 EUR nicht rechtzeitig aufrechnen, 
sodass eine Gutschrift vorgenommen werden musste, weil der Gesamtbetrag schon gezahlt 
war. 
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  zu Beleg Nr. BB2085512 

 
 
Der Beleg hängt mit dem vorigen Beleg zusammen, die Gewerbesteuerforderung betrug 
24.875.428,00 EUR und wurde jeweils am 02.07.2015 mit 21.009.194,00 (Belegnr. 
S004932128) und 3.866.234,00 EUR Belegnr. S004932128 als Zahlungseingang gebucht. 
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 zu Beleg Nr. BB1911239 

 
Hier handelt es sich um die Gewerbesteuerveranlagung 2013 für das Jahr 2014 durch 
Gewerbesteuerbescheid vom 08.12.2014 aufgrund des Steuermessbescheides des 
Finanzamtes Ludwigshafen vom 21.11.2014.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
Z.d.A. 
1-14 11 04 01 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
Anfrage durch Fraktion  : 
Begleitender Prüfer bei 1-14  : 
Aktenzeichen   : 1-14 11 04 02  
Sitzungstermin  : 17.02.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Aktiva 2.2.1 – Öffentliche-rechtliche Forderungen, 
Transferleistungen, Sachkonto 1545100, Forderungen gegen private Unternehmen 

 
 
 

A Gesamtwert Bilanzpos. 
bei Prüfungsbeginn 

(27.01.2016) 

Sachkonto 1545100 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 

(27.01.2016) 
2.2.1 215.855.291,84 EUR  

(ohne Umgruppierungen) 
Forderungen gegen private 

Unternehmen 
68.387,45 EUR 

geprüfter Beleg: 
 

 

 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 GemO i.V.m. mit § 33 GemHVO) zu beachten. 

1.2 Nicht als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte erfasst werden Beiträge. Beiträge sind 
Geldleistungen, die der Deckung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
(einschließlich der Erweiterung) öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (vgl. §§ 
7 bis 12 KAG).  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 

 
 
 
 zu Beleg Nr. GVR0355981 

 
Zahlungseingangsnachweis 
 

 
 
Hier handelt es sich die Realisierung der Einforderung einer 
Kostenübernahmeerklärung für einen von der Baufirma W. Bau GmbH, Rastatt, i.R.d. 
des Umbaues des Geh- und Radweges zwischen Emil-Nolde-/Max-Pechtsein-Straße 
(Umbau Bushaltestelle, Signalmast) verursachten Schadens zu Lasten der Stadt. 
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 zu Beleg Nr. GVR0336832 

 
Zahlungseingangnachweis 

 
 
Hier handelt es sich um es sich um den Kostenersatz aufgrund der eines 
Städtebaulichen Vertrages vom 18.03./13.03.2013 (Baufeld 3, Rheinufer Süd) 
vereinbarten Kostenübernahme für die Pflanzung von 20 Bäumen i.R.d. der 
Umgestaltung der Mittelinsel Pfalzgrafenstraße (Flurstücknr. 4622/5 und 4623/1) mit 
der B. Pensionskasse VVaG, Ludwigshafen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: : 
Begleitende Prüferin bei 1-14 : 
Aktenzeichen  : 1-14 11 04 10  
Sitzungstermin   :17.02.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanz Aktiva 2.2.3 – Forderungen gegen verbundene Unternehmen - 
Sachkonto 151 1000, Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen 

 
 

 
 

A Gesamtwert Bilanzpos. bei 
Prüfungsbeginn 
(04.01.2016) 

Sachkonto 151 1000 
 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungs-
beginn 
(04.01.2016) 

2.2.3 3.243.110,29 EUR Gebührenforderungen gegen 
verbundene Unternehmen 

136.625,18 EUR 

geprüfte Belege: 
1. BB2006363 73 – L. Ludwigshafener Kongre. 1.064,64 € 
2. GVR0357863 Rechnung VR4315083, Spezialmarkt 2-14 183,29 € 
3. BB1983730 58 – L. Grundbesitz Verwalt. -3.511,90 € 

 
 
 
 

 
 
 
  

Kontenplan

Nr. Name

Vermögens

gliederungs

code Bewegung Saldo

1511000 gegen verbundA 2.2.3 136.625,18 136.625,18
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1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 GemO i.V.m. mit § 33 GemHVO). 

 
1.2 Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im 

Rahmen des Gesamtabschlusses einer Kommune bei Wesentlichkeit voll zu 
konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der 
Gemeinde stehen, bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden 
Einfluss ausübt. Eine Erläuterung was unter dem Begriff beherrschender Einfluss zu 
verstehen ist, liefert die VV zu § 109 GemO.  
Ein beherrschender Einfluss bedeutet, dass mindestens eines der Kriterien in Nr. 3.1 
bis 3.3. erfüllt ist: 
 
3.1 der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zu, 
3.2 der Gemeinde steht das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, 

Leitungs- oder Aufsichtsorgan zu bestellen oder abzuberufen und die Gemeinde 
ist gleichzeitig Beteiligte an der Tochterorganisation, 

3.3 der Gemeinde steht auf Grund eines mit der Tochterorganisation geschlossenen 
Beherrschungsvertrags oder auf Grund einer Satzungsbestimmung der 
Tochterorganisation das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss auszuüben.  
 

Nach § 34 Abs. 5 und 6 GemHVO sind Forderungen grundsätzlich mit dem 
Nominalwert und Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. 

 
1.3 Die Zuordnung zu dem Bilanzkonto: 

2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
entspricht den Vorgaben von § 47 Abs. 3 GemHVO. 
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2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1  73 – L. Ludwigshafener Kongre. 

 
 

  
Nach Auskunft von 3-12 muss bei Veranstaltungen bei denen als Effekt „Nebel“ 
eingesetzt wird, eine Sicherheitskraft im Veranstaltungsraum eingesetzt werden. 
Diese Leistung wird von einer Bewachungsgesellschaft erbracht und zunächst dem 
Theater im Pfalzbau in Rechnung gestellt. In diesem Fall wurden die Kosten für 4 
Veranstaltungen im Monat Januar 2015 an den Veranstalter (L.) weitergegeben.  
Bei der erstmaligen Rechnungsstellung wurde irrtümlich die Mehrwertsteuer separat 
ausgewiesen, was bei der Vorsteueranmeldung gegenüber dem Finanzamt zu einem 
Schaden geführt hätte. 
Die Rechnung (Kostenanforderung) musste korrigiert ausgestellt werden und die 
Buchungen berichtigt. 

 
 

 
 
 

 
Der Zahlungseingang ist erfolgt:
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2.2  Rechnung VR4315083, Spezialmarkt 2-14 
 

 
 
  Für die Durchführung der Veranstaltung „Weihnachtsmarkt 2014“ als privilegierter 

Spezialmarkt wurde dem Veranstalter L. eine entsprechende Genehmigung 
(Festsetzung gem. 155 Abs. 2 GewO und § 2 der LVO über die Zuständigkeiten im 
Gewerberecht sowie der LVO über die Gebühren der Behörden der 
Wirtschaftsverwaltung erteilt und dafür eine Gebühr in Höhe von 180,54 EUR zuzüglich 
der Kosten der Zustellung in Höhe von 2,75 EUR – insgesamt 183,29 EUR erhoben. 
erhoben.  

  Die Gebührenfestsetzung erfolgte auf der Grundlage der VA Nr. 5 vom 30.03.2015 
„Bemessung der Verwaltungsgebühren, dabei wird der Stundensatz angewandt, den 
das Land Rheinland-Pfalz in seinem Bereich für eine Sachbearbeitung im gehobenen 
Dienst festgelegt. Der Stundensatz beträgt demnach gemäß Rundschreiben des 
Ministeriums der Finanzen vom 06.03.2015 61,00 EUR. 

  Die Unterlagen zu dem Vorgang liegen vor und können eingesehen werden. 
 
  Der Zahlungseingang ist erfolgt: 
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2.3  58 – L. Grundbesitz Verwalt. 
 

 
 Hierbei handelt es sich um die Verbuchung einer erfolgten Zahlung aus Anlass einer 

erteilten Baugenehmigung an die Fa. L. (Umbau der Eingangshalle und des 
Casinoanbaus, Erneuerung Brandschutz und Umnutzung von Medienanstalt zu Büro- 
und Lehrgebäude). Die Kostenfestsetzung datiert vom 27.02.2015 und schließt mit 
3.511,90 EUR ab.  

  Die Unterlagen zu dem Vorgang liegen vor und können eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion: : 
Begleitende Prüferin bei 1-14 : 
Aktenzeichen  : 1-14 11 04 10  
Sitzungstermin:   : 17.02.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Bilanz Aktiva 2.2.3 -Forderungen gegen verbundene Unternehmen – 

Sachkonto 161 0000, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene 
Unternehmen 

 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

A Gesamtwert Bilanzpos. bei 
Prüfungsbeginn 
(04.01.2016) 

Sachkonto 161 0000 
 

Wert Sachkonto 
bei Prüfungs-
beginn 
(04.01.2016) 

2.2.3 3.243.110,29 EUR Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen gegen verbundene 
Unternehmen 

105.275,86 EUR 

geprüfte Belege: 
1. WKB504371 Erbbauzinsen Karlsbader Str. 23 - 53 51.375,36 € 
2. GVR0313302 Rechnung VR4272010, Zuschussvertrag für 

Gastspiele 
17.000,00 € 

3. WKB504380 Erbbauzinsen B.-Str. 10-14 8.877,84 € 
4. WKB 504343 Erbbauzinsen S.-Str. 87-89 5.725,12 € 
5. BB2020571 83 - K. der Stadt Ludwigshafen -135.586,92 € 
6. BB1983739 58 - WEG -16.970,37 € 
7. WKB504222 Storno: Rechnung WKB504222 -9.904,90 € 

 
 
 

   
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung der städt. Forderungen und 

Verbindlichkeiten neben den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung für die 
Gemeinden (§§ 93 GemO i.V.m. mit § 33 GemHVO). 

 
1.2 Als verbundene Unternehmen sind jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im 

Rahmen des Gesamtabschlusses einer Kommune bei Wesentlichkeit voll zu 
konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn Unternehmen unter einheitlicher Leitung der 

Kontenplan

Nr. Name

Vermögens

gliederungs

code Bewegung Saldo

1610000 gegen verbundA 2.2.3 105.275,86 105.275,86
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Gemeinde stehen, bzw. die Gemeinde auf das Unternehmen einen beherrschenden 
Einfluss ausübt. Eine Erläuterung was unter dem Begriff beherrschender Einfluss zu 
verstehen ist, liefert die VV zu § 109 GemO.  
Ein beherrschender Einfluss bedeutet, dass mindestens eines der Kriterien in Nr. 3.1 
bis 3.3. erfüllt ist: 
 
3.1 der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zu, 
3.2 der Gemeinde steht das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, 

Leitungs- oder Aufsichtsorgan zu bestellen oder abzuberufen und die Gemeinde 
ist gleichzeitig Beteiligte an der Tochterorganisation, 

3.3 der Gemeinde steht auf Grund eines mit der Tochterorganisation geschlossenen 
Beherrschungsvertrags oder auf Grund einer Satzungsbestimmung der 
Tochterorganisation das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss auszuüben.  
 

Nach § 34 Abs. 5 und 6 GemHVO sind Forderungen grundsätzlich mit dem 
Nominalwert und Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. 

 
1.3 Die Zuordnung zu dem Bilanzkonto: 

2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
entspricht den Vorgaben von § 47 Abs. 3 GemHVO. 

 
 
2.  Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1 Erbbauzinsen 

 
 

 
Mit notarieller Urkunde vom 17.01.1969 hat die Stadt mit dem Unternehmen G. einen 
Erbbaurechtsvertrag an dem Grundstück Fl. Nr. 1917/5 „An der Niederfeld- und 
Banater Str. Bauplatz zu 2ha, 75a und 65 qm (jetzt Karlsbader Str. 23 – 53) auf die 
Dauer von 99 Jahren abgeschlossen. Als Entgelt hat der Erbbauberechtigte an die 
Grundstückseigentümerin einen jährlichen Erbbauzins in Höhe von 27.665,00 DM 
(umgerechnet 14.144,89 €) jeweils fällig am 01. 10. eines jeden Jahres zu zahlen. 
Nach mehreren Anpassungen des Erbbauzinses durch den Bereich 2-13 (Immobilien), 
mit zuletzt 5 % im Jahr 2011 beläuft sich der zum 01.10.2015 zu zahlende Erbbauzins 
nunmehr auf 51.375,36 €. 
 

 
 

 
Die Zahlung erfolgte zum 29.09.2015: 
 

 
 

  Die Unterlagen zu dem Vorgang liegen vor und können eingesehen werden. 
 
 
 
2.2  Zuschussvertrag für Gastspiele 
 

 
 

Mit Datum vom 10.12.2014 wurde zwischen dem Theater im Pfalzbau und dem G.-
Institut ein Zuschussvertrag mit folgendem Inhalt geschlossen:  
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Das Theater im Pfalzbau führt in der Zeit vom 27.02.2015 – 01.03.2015 Gastspiele der 
Produktionen „Hipster the King“ u.a. aus Thailand und „El Mal Gusto“ aus Kuba durch. 
Das Institut bezuschusst die Kosten dieser Veranstaltung in Höhe von bis zu 20.000 
EUR. Davon war gem. § 2 Abs. 1 des Zuschussvertrages ein Betrag in Höhe von 
17.000 EUR 30 Tage nach Vertragsabschluss fällig, der Restbetrag 30 Tage nach 
Eingang der Abrechnung. 
 
Da die Zahlung bereits am 30.12.2014 bei der Stadt einging, erfolgte die Stornierung in 
2015 und Neueinbuchung in 2014: 
 

 
 

 
 
  Die Unterlagen zu dem Vorgang liegen vor und können eingesehen werden. 
 
 
 
2.3 Erbbauzinsen 

 

 
 
Mit notarieller Urkunde vom 30.11.1970 hat die Stadt mit dem Unternehmen G. einen 
Erbbaurechtsvertrag an dem Grundstück der Gemarkung Oggersheim,  Fl. Nr. 1291/2 
Bauplatz an der Raiffeisenstraße  zu 36a 51qm (jetzt Bertolt-Brecht-Str. 10-14) auf die 
Dauer von 99 Jahren abgeschlossen. Als Entgelt hat der Erbbauberechtigte an die 
Grundstückseigentümerin einen jährlichen Erbbauzins in Höhe von 5.476,50 DM 
(umgerechnet 2.800,09 €) jeweils fällig am 01. 10. eines jeden Jahres zu zahlen. 
Nach mehreren Anpassungen des Erbbauzinses, mit zuletzt 5 % im Jahr 2011 beläuft 
sich der zum 01.10.2015 zu zahlende Erbbauzins nunmehr auf 8.877,84 €. 
 

 
 

 

Die Zahlung erfolgte zum 29.09.2015: 
 

 
 

  Die Unterlagen zu dem Vorgang liegen vor und können eingesehen werden. 
 
 

 
2.4    Erbbauzinsen 

 
 

 
Mit notarieller Urkunde vom 19.07.1956 hat die Stadt mit dem Unternehmen G. einen 
Erbbaurechtsvertrag an den Grundstücken der Gemarkung Mundenheim Pl. Nr. 
2955/10 zu 3064 qm und Pl. Nr. 3234/2 zu 2.980 qm (jetzt Saarlandstr. 87 – 89 und 
Fontanestr. 2 - 4) auf die Dauer von 99 Jahren abgeschlossen. Als Entgelt hat der 
Erbbauberechtigte an die Grundstückseigentümerin einen jährlichen Erbbauzins in 
Höhe von 4.533,00 DM (umgerechnet 2.317,69 €) jeweils fällig am 01. 10. eines jeden 
Jahres zu zahlen. 
Nach mehreren Anpassungen des Erbbauzinses durch den Bereich 2-13 (Immobilien), 
mit zuletzt 5 % im Jahr 2011 beläuft sich der zum 01.10.2015 zu zahlende Erbbauzins 
nunmehr auf 5.725,12 €. 
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Die Zahlung erfolgte zum 29.09.2015: 
 

 
 

  Die Unterlagen zu dem Vorgang liegen vor und können eingesehen werden. 
 
 
2.5  Personalkostenerstattung durch das K. 
 

 
 

Die K. GmbH erstattet der Stadt die Versorgungsbezüge und Beihilfezahlungen an 
ehemalige Chefärzte und Mitarbeiter im Beamtenverhältnis bzw. deren 
Hinterbliebenen. 
1-12 erstellt jeweils in der zweiten Hälfte des laufenden Monats eine 
Zusammenstellung der geleisteten Zahlungen und fordert diese zum Fälligkeitstermin 
(15. des Folgemonats bzw. 31.12 für den Monat Dezember) an. Als Stichprobe 
ausgewählt wurde die Abrechnung für Monat April 2015: 
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2.6   IT-Ausstattung der W. 
 

 
 
Die Stadt stellt der W. die IT-Ausstattung zur Verfügung. Dafür hat die W. der Stadt im 
Jahr 2014 insgesamt 16.970,37 € erstattet. 
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2.7 Erbbauzinsen 
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Mit notarieller Urkunde vom 11.12.1961 hat die Stadt mit dem Unternehmen G. einen 
Erbbaurechtsvertrag an dem Grundstück der Gemarkung Mundenheim Pl. Nr. 1665 
zwischen der Raschig- und der Hochfeldstraße, Bauplatz zu 0,745 ha (jetzt 
Hochfeldstr. 131 – 145) auf die Dauer von 99 Jahren abgeschlossen. Als Entgelt hat 
der Erbbauberechtigte an die Grundstückseigentümerin einen jährlichen Erbbauzins in 
Höhe von 4.656,25 DM (umgerechnet 2.380,70 €) jeweils fällig am 01. 10. eines jeden 
Jahres zu zahlen. 
Nach mehreren Anpassungen des Erbbauzinses durch den Bereich 2-13 (Immobilien), 
mit zuletzt 5 % im Jahr 2011 belief sich der zuletzt zu zahlende Erbbauzins nunmehr 
auf 9.904,90 €. 
 

 
 

 
Mit Kaufvertrag vom 13.08.2014 hat das Unternehmen G. u.a. das vorgenannte 
Grundstück von der Stadt erworben. Der Kaufpreis war am 30.12.2014 zur Zahlung 
fällig, gleichzeitig endete die Pflicht zur Zahlung des Erbbauzinses. Daher erfolgte eine 
Stornierung der ursprünglich eingebuchten Forderung.  

  Die Unterlagen zu dem Vorgang liegen vor und können eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 

    

1-14203  1-14  1-142 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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2.4 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 06.04.2016: 
 
TOP 1: Jahresabschluss 2015 
Benennung der Unterlagen – Finanzrechnung – zur weiteren Verwendung einer 
Stichprobenauswahl in der Sitzung des RP-Ausschusses am 22.06.2016  
Prüfung Schritt 1 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Sachkonten aus der Finanzrechnung 
benannt: 

 
  

Fraktion FH Konto Bezeichnung

04 6321502 Benutzungsgebühren Bayreuther Str. 
05 6412120 Nebenkostenvorauszahlungen
30 6852000 Einzahlungen f. bebaute Grundstücke…
01 6033000 Hundesteuer
01 6052999 Summe vom Land
02 6111600 Schlüsselzuweisung C 2
02 6184600 von Sparkassen
03 6239100 sonstige gegen das Land
04 6317000 Ersatz von Abschleppkosten
09 6629210 Einzahlungen für Sponsoring
19 6791000 Avalprovisionen
32 6871200 Nicht börsenorientierte Gesellschaften
32 6876000 vom sonstigen inländischen Bereich
48 6947200 Euro Währung (variabler Zins)
13 7232310 Bew. Kosten ECE TE V Rathaus
13 7242100 Schülerverpflegung
14 7414800 an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen
15 7522100 Kosten der Unterkunft und Heizung
16 7621102 Miete fürVerwaltungsräume
20 7797100 Zinsaufwendungen aus Derivate
56 7993000 ungeklärte Zahlungsvorgänge
01 6059100 Ausgleichsleistungen Grundsicherung
03 6242100 des Landes
06 6424400 von Zweckverbänden
12 7111000 Versorgungsauszahlungen-Beamte
15 7571000 Leistungen nach dem ASYLBLG
15 7571100 Personen nach § 3 ASYLBLG Dezentrale Unterbringung
15 7571110 Personen nach § 3 ASYLBLG in Sammelunterkünften
15 7571200 Personen nach § 2 ASYLBLG Dezentrale Unterbringung
15 7571210 Personen nach § 2 ASYLBLG in Sammelunterkünften
46 7925100 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) 

Stichproben der Ratsmitglieder vom 06.04.2016

kein Prüfungswunsch
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TOP 2: Stichprobenauswahl zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
– Ergebnisrechnung – 
in der Sitzung des RP-Ausschusses am 22.06.2016  
Prüfung Schritt 2 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der - 
Ergebnisrechnung – benannt. 
Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungs-
Ausschusses die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die 
entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 
Dies betrifft folgende Vorgänge: 

 
 
 
TOP 9: Prüfung der Stichproben zum Jahresanschluss 2015 
– Passiva – aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 25.11.2015 
Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse durch die Ausschussmitglieder. 
  

Fraktion Beg. Prüfer EH Konto Buchungsdatum Belegnr. Beschreibung Betrag 

4 4330000 24.08.2015 GVR0345041 Rechnung VR4303331, MAXX-Ticket-Rückerstattung/12 ンヱΒがΓヰ オ-                    

9 4627101 16.12.2015 GVR0363600 Rechnung VR4320032, Wasserschaden Anne-Frank-RS am ンくヰヱヲがンヴ オ-                

4 4327200 29.07.2015 S004951027 Kostgeld DTZ Kindertag 2015 ヱンヲがヱヶ オ                    

5 4412106 16.06.2015 GVR0326166 Rechnung VR4284236, Miete/NK Sommerakademie 2015 ヴくヵヰヰがヰヰ オ-                

13 5231317 06.08.2015 GEK0137192 Beseitigung TÜV Mängel von Müller & Kaya GmbH N ヲくンヰヵがΑヴ オ                

13 5249130 06.08.2015 GEK0137123 16901_1510510, Gerüststellung für Montagearbeiten ヱくヱΓヰがヰヰ オ                

17 5522100 31.08.2015 WKB503476 Aug 15 spitz ヶヲΒくヱΑヵがヶヶ オ            

18 5632200 01.01.2015 GWF_000223852 Abo 2015 ヶヶヰがヰヰ オ                    

18 5632300 01.01.2015 GWF_000224850 Zeitungen ンくヶンヴがヰヱ オ                

1 4013100 26.01.2015 S004746197 Gewerbesteuer 2014 ヱヰくヱヲヴがヰヰ オ              

1 4013100 16.11.2015 S004962398 Gewerbesteuer 2013 ヱヶくヵヱヱがヰヰ オ-              

1 4033000 13.02.2015 GVGU0070895 Gutschrift VGU0063516, Hundesteuer  deren Verspät ヱヰヵがヰヰ オ                    

1 4033000 13.02.2015 S004304198 Hundesteuer 2015 ヱヵンがヰヰ オ-                    

3 4231100 30.06.2015 GVR0346026 Summ. Abr. I/15 ヱくヶヶヱくΓΓΑがヴΑ オ-        

4 4321000 22.05.2015 GVR0332655 Rechnung VR4290580, Gebühren Asyl 2015_05 ヱヶくンヲンがヵヰ オ-              

4 4321000 01.02.2015 WKB456555 Benutzungsgebühren Rampenweg Αヶヵがヰヰ オ-                    

4 4321000 05.02.2015 GVGU0070807 Gutschrift VGU0063428, Entgelte Schulbuchausleihe ヵくΑヵΒがヵΑ オ                

5 4412105 01.01.2015 GVR0314482 Rechnung VR4269420, Pachtabrechnung für das Jahr 2 ヵくヰヱΒがヰヰ オ-                

6 4424700 22.01.2015 GVR0315889 Rechnung VR4274407, Erstattung von rechtsf. Stiftun ヶくヵΒヴがヵΓ オ-                

6 4424700 22.01.2015 GVR0315889 Rechnung VR4274407, Erstattung von rechtsf. Stiftun ΓンΓがヴヴ オ-                    

6 4424700 31.12.2015 GVR0321574 Rechnung VR4279760, Softwarebereitstellung Newsyste ヲΒがヵΓ オ-                      

21 4740000 31.12.2015 A815210 Dividende Pfalzwerke Aktien 2015 ヱくヱヵΑくΑΓヲがヰヰ オ-        

21 4740000 16.07.2015 GVR0339411 Rechnung VR4297836, Erträge aus Beteiligungen ohne ヲくΑΒヶがヱΓ オ-                

13 5232320 23.09.2015 GWF_000254216 Sperrholz sleep in ヲΑがΒΒ オ                      

13 5242000 30.11.2015 GWF_000253220 Verköstigung-BVS ヵくヲΓンがヴヱ オ                

13 5242000 31.03.2015 GWF_000233779 Essenskosten ンくヰヴΓがΑヵ オ                

13 5242000 30.10.2015 GWF_000250733 Verpflegung Kiga ヱくΓΑヶがΒヴ オ                

13 5242100 30.03.2015 GWF_000235270 Schülerverpflegung ヲヰヶがヰΒ オ                    

17 5562500 15.02.2015 GWF_000227033 Vorl. PKZ Raten 2015 Hartmannstr. Stadt ヱヶΓくヱンヰがヰヰ オ            

17 5562500 01.01.2015 GWF_000243264 PK Hebammen am MKH, Rest 2014 ヱヰくヰヰヰがヰヰ オ              

22 5751210 30.04.2015 A787957 KKR 04/2015 193050960 1200005 ヶくヱヶヱがΓヱ オ                
22 5751210 02.04.2015 A788726 Kassenkreditzinsen u. Gebühren 28.02.-30.03.15 ヲくヴンヰがヵヱ オ                

kein Prüfungswunsch

Stichproben der Ratsmitglieder vom 06.04.2016
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 06.04.2016 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2015 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P 2.2.2 – Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - 

Sachkonto 232 5120 
 

BP Gesamtwert P 2.2.2 bei 
Prüfungsbeginn 
(16.03.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(16.03.2016) 

P 2.2.2 -72.057.263,43 Euro 232 5120 Zugang von 
privaten Unternehmen 

0,00 Euro 

geprüfter Beleg: GVR0332966 über 552.719.324,00 Euro 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Gemäß § 38 (4 und 5) GemHVO sind Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen 
Entgelten Nutzungsberechtigter, sowie erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder 
Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens als Sonderposten auf der 
Passivseite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten (Sopo) erfolgt ertragswirksam 
entsprechend der Abschreibungszeit des Vermögensgegenstandes.  
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Buchung Belegnr. GVR0332966 über 552.719.324,00 Euro 
 
Der Buchungsvorgang ist auf einen Erfassungsfehler zurückzuführen. Die Forderung 
gegenüber dem Debitor wurde storniert.  
 

 
  

Buchung Belegart Belegnr. Sachkonto Sachkontenname Beschreibung Betrag
26.05.2015 Rechnung GVR0332966 1545100 gegen private Unternehmen Rechnung VR4290795, Rückerstattung B 552.719.324,00
26.05.2015 Rechnung GVR0332966 1545100 gegen private Unternehmen Storno: Rechnung GVR0332966 -552.719.324,00
26.05.2015 Rechnung GVR0332966 2315120 von privaten Unternehmen - Zugang Rechnung VR4290795, Rückerstattung B -552.719.324,00
26.05.2015 Rechnung GVR0332966 2315120 von privaten Unternehmen - Zugang Storno: Rechnung GVR0332966 552.719.324,00
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Der korrekte Forderungsbetrag über 552.719,24 Euro wurde für das Projekt "Ausbau d. 
Gartenwege und Sodastraße Hemshofkolonie“ eingefordert. 
 
Buchungsdat
um 

Postenart Belegart Belegnr. Debitorenn
r. 

Betrag 

23.06.2015 Urspr. Posten Zahlung BB2073354 153623 -
552719,24 

02.07.2015 Ausgleich Rechnung GVR0337663 153623 552719,24 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14204  1-14  1-142 
 
 
Anhang:  Ausbaubeitragssatzung 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 05 
1-14 30 14/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 06.04.2016 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2015 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P 2.2.2 – Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten 

– Sachkonto 232 6142 
 

BP Gesamtwert P 2.2.2 bei 
Prüfungsbeginn 
(16.03.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(16.03.2016) 

P 2.2.2 -72.057.263,43 Euro 232 6142 Zugang 
Ausbaubeiträge 
Pfingstweide 

-680.432,45 Euro 

geprüfter Beleg: SO04569011 über -684,43 Euro 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
1.1 Der (Straßen-)Ausbaubeitrag ist eine Abgabe für bestimmte Maßnahmen des   
Straßenbaus. Gegenstand des Ausbaubeitrags ist eine später auf die erstmalige Herstellung 
folgende, also eine nachträgliche Herstellungsmaßnahme an einer Verkehrsanlage. 
Rechtsgrundlage für die Erhebung von Ausbaubeiträgen, ist die Satzung über die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher Verkehrsanlagen vom 01.01.1996, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 21.12.2004. Nach § 5 der Satzung werden die 
Beitragssätze in einer gesonderten Satzung (Satzung über die Festlegung des 
Beitragssatzes bei der Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher 
Verkehrsanlagen ….vom 21.12.2000, zuletzt geändert durch Satzung vom 28.02.2011) 
festgelegt. 
 
1.2 Gemäß § 1 der Ausbaubeitragssatzung erhebt die Stadt zur Finanzierung der 
Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen (öffentliche Straßen, Wege 
und Plätze), anstelle einmaliger Beiträge, wiederkehrende Beiträge. Zum Ausbau zählen alle 
Maßnahmen, die der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der Verbesserung 
dienen. 
Ortsteile, die in einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang stehen, bilden nach § 2 
der Ausbaubeitragssatzung die Abrechnungseinheit. 
Die Sonderposten werden analog der Nutzungsdauer für Straßen (35 Jahre) mit 2,86% pro 
Jahr aufgelöst. 
 
1.3 Gemäß § 38 (4 und 5) GemHVO sind Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen 
Entgelten Nutzungsberechtigter, sowie erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder 
Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens als Sonderposten auf der 
Passivseite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten (Sopo) erfolgt ertragswirksam 
entsprechend der Abschreibungszeit des Vermögensgegenstandes.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Ausbaubeitrag Pfingstweide: SoPo – SO04569011 mit -684,43 EURO 

 
Die Forderung ist durch Festsetzung des Ausbaubeitragssatzes ab dem Jahr 2010 
begründet. Durch Änderungssatzung vom 28.02.2011 (Verkündung im Amtsplatt Nr. 16 vom 
04.03.2011 und Nr. 32/2011 vom 06.05.2011 mit Wirkung 01.01.2011) wurde für die 
Abrechnungseinheit Pfingstweide der Ausbaubeitragssatz mit 0,10 Euro festgesetzt. Durch 
Änderungssatzung vom 15.12.2014 wurde der Beitragssatz auf 0,33 Euro/m³ angehoben. 
In vorliegendem Fall wurde mit Feststellungsbescheid vom 01.01.2010 die beitragspflichtige 
Fläche berechnet. Hieraus ergeht unter Berücksichtigung des für die ABE 14 gültigen 
Beitragssatzes die Beitragsanforderung. 
Aufgrund dieser beitragspflichtigen Fläche errechnete sich ein Jahresbeitrag bis 2014 i.H.v. 
2.737,70 Euro. Durch die Beitragssatzerhöhung ab dem Jahr 2015 wurden 9.034,41 Euro zu 
4 Abschlagszahlungen mit je 2.258,60 Euro fällig. Die Differenz aus 2015 wurde dann in 4 
Raten zu je 1.574,18 Euro als Nachzahlung erhoben. Die zur Prüfung vorliegende Rate von 
684,43 Euro entspricht dem bisherigen Abschlagsbetrag.. 
Die Ausbaubeiträge werden zusammen mit den übrigen Grundbesitzabgaben vom Bereich 
Finanzen erhoben. 
 
Die Tabellen zeigen die erhobenen Forderungen mit den ab 2011 gültigen Beitragssätzen 
und die erhobenen Quartalsabschläge. 
 

 
 
Das Debitorenjournal weist hierzu folgende Forderungen aus. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 

3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14204  1-14  1-142 
 
 
Anhang:  Ausbaubeitragssatzung 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 05 
1-14 30 14/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 06.04.2016 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2015 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P 3.1 – Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen – Sachkonto 2411100 Pensionsrückstellungen für Beamte 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(26.02.2016) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(26.02.2016) 

P 3.1 10.804.000,00 Euro 
2411100 

Pensionsrückstellungen 
für Beamte  

10.633.000,00  
Euro* 

zwei geprüfte Belege: Belegnr. PK0239830 über -1.664,49 Euro und  
Belegnr. PK0280430 über -1.103,81 Euro 

 
*Der Wert des Sachkontos bei Prüfungsbeginn in Höhe von 10.633.000,00 Euro ergibt sich 
durch die Einbuchung der Pensionsrückstellung 2015 für die aktiven Beamten zum 31.12.2015 
in Höhe von 15.429.205,08 Euro. 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung von Rückstellungen neben den 
allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden (§ 93 GemO i.V.m. 
§§ 33 ff GemHVO) insbesondere § 36 GemHVO zu beachten. 
 
(2) Gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 2 GemHVO sind Rückstellungen für 
Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen 
zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüchen nach dem Teilwertverfahren 
anzusetzen. Anwartschaften auf zukünftige Pensionsleistungen sind, unter Verweis auf die 
einschlägigen einkommensteuerlichen Vorschriften, mit dem Teilwert gemäß § 6a Abs. 3 S. 
2 Nr. 1 EStG zu bewerten. Bei der Berechnung der Pensionsverpflichtungen sind die 
anerkannten versicherungsmathematischen Regeln anzuwenden, deren Einhaltung vermutet 
wird, wenn die „Richttafeln 2005 G“ von Prof. Heubeck verwendet worden sind. Für die 
Abzinsung der Pensionsverpflichtungen wird auf den in § 6a Abs.3 S. 3 EStG definierten 
6%igen Rechnungszinssatz verwiesen. 
 
(3) Bei der Stadt Ludwigshafen erfolgt die Berechnung der Pensionsrückstellung für die 
Bilanz gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO durch des Programmes P. Die Software verfügt 
über eine Schnittstelle zum Personalabrechnungssystem S. Dabei wird eine 6%ige 
Abzinsung beachtet. In den Teilrechnungen werden für die Pensionsrückstellung über die 
Personalabrechnung 20 % der aktiven Dienstbezüge belastet. Dabei bleibt bei der 
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Berechnung der 20%igen Umlage die haushaltsrechtlich vorgeschriebene Verzinsung der 
Pensionsrückstellung in Höhe von 6 % unberücksichtigt. Ein Ausgleich (zwischen der 
gesetzlich vorgeschriebenen Pensionsrückstellung und den Teilhaushalten) wird im 
sogenannten „fiktiven Budget“ (Teilergebnisrechnung 913 allgemeine Personalwirtschaft) 
vorgenommen. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende zwei Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 

 
 
 

     
 
Grundsätzlich handelt es sich bei den Buchungen auf dem Sachkonto 2411100 um die 
Gegenbuchungen der Aufwandsbuchungen der Versorgungsumlagen des Sachkontos 
5111000. Während die in der Bilanz ausgeführten Buchungen kumuliert werden, erfolgen die 
Buchungen in der Ergebnisrechnung einzeln. Bei den o. a. Buchungen handelt es sich um 
die individuell ermittelten Pensionsumlagen von beschäftigten Beamten. Der Nachweis 
erfolgt über die einzelnen Posten der Aufwandsbuchungen. 
 
 
1. Beleg 
 
Bei der Buchung vom 26.02.2015 in Höhe von -1.664,49 Euro handelt es sich um die 
Summe von zwei Versorgungsumlagen des Monats Februar 2015 von zwei im Bereich Recht 
(1-13) beschäftigten Beamten: 
 

    
 
Bei Bedarf kann der gesamte Auszug des Bereiches 1-12 im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. Die beiden Umlagen in Höhe von 810,81 Euro und 853,68 Euro 
berechnen sich wie folgt: 
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2. Beleg 
 
Bei der Buchung vom 28.06.2015 in Höhe von 1.103,81 Euro handelt es sich um die Summe 
von zwei Versorgungsumlagen des Monats Juni 2015 von zwei im Bereich Straßenverkehr 
(2-15) beamteten Mitarbeitern: 
 

   
 
Bei Bedarf kann der gesamte Auszug des Bereiches 1-12 im Rahmen der Sitzung 
eingesehen werden. Die beiden Umlagen in Höhe von 431,12 Euro und 672,69 Euro 
berechnen sich wie folgt: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
 
Verteiler: 
 
1-14-11 04 10 
1-14-30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 06 
Sitzungstermin: 06.04.2016 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2015 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P 3.1 – Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen – Sachkonto 2421200 für Beamte-Beihilferückstellungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(26.02.2016) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(26.02.2016) 

P 3.1 10.840.000,00 Euro 2421200 für Beamte-
Beihilferückstellungen 

-747.000,00 Euro* 

geprüfter Beleg: Belegnummer PK0307672 über 272.254,88 Euro 
 
*Der Wert des Sachkontos bei Prüfungsbeginn in Höhe von -747.000 Euro ergibt sich aus der 
Summe der Bilanzabgänge in Höhe von -3.988.701,31 Euro und Bilanzzugänge in Höhe von 
3.241.701,31 Euro. 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung von Rückstellungen neben den 
allgemeinen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden (§ 93 GemO i.V.m. 
§§ 33 ff GemHVO) insbesondere § 36 GemHVO zu beachten. 
 
(2) Gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Satz 1 GemHVO sind Rückstellungen für Beihilfen 
gegenüber Versorgungs- und Rentenempfänger in Höhe eines prozentualen Zuschlages auf 
die Pensionsrückstellungen anzusetzen. Der Zuschlag ermittelt sich aus Erfahrungswerten 
der letzten drei vorangegangen Jahre.  
 
(3) Bei der Stadt Ludwigshafen wird die Beihilferückstellung auf Basis der tatsächlichen 
Aufwendungen der drei vorangegangenen Jahre in 2015 mittels eines prozentualen 
Zuschlags auf die Pensionsrückstellungen angesetzt. Dabei erfolgt die Berechnung der 
Pensionsrückstellung für die Bilanz gemäß § 36 Abs.1 Nr. 1 GemHVO durch des 
Programmes P. Die Software verfügt über eine Schnittstelle zum 
Personalabrechnungssystem S. Dabei wird eine 6%ige Abzinsung beachtet. In den 
Teilrechnungen werden für die Pensionsrückstellung über die Personalabrechnung 20 % der 
aktiven Dienstbezüge belastet. Dabei bleibt bei der Berechnung der 20%igen Umlage die 
haushaltsrechtlich vorgeschriebene Verzinsung der Pensionsrückstellung in Höhe von 6 % 
unberücksichtigt. Ein Ausgleich (zwischen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Pensionsrückstellung und den Teilhaushalten) wird im sogenannten „fiktiven Budget“ 
(Teilergebnisrechnung 913 allgemeine Personalwirtschaft) vorgenommen. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 

 
 
 
Bei dem Betrag in Höhe von 272.254,88 Euro handelt es sich um Beihilfezahlungen an 
Versorgungsempfänger des Monats September 2015, die seitens der im Bereich 1-12 
angestellten Beihilfesachbearbeiterin per Bescheid bewilligt wurden.  
 
Exemplarische Auszüge aus der seitens des Bereiches 1-12 erstellten Liste: 
 

 
 

 
 

 
 
Bei Bedarf kann die gesamte Liste im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
 
 
Beispielhafte Probe eines Beihilfebescheides zur oben markierten Buchung: 
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Bei Bedarf kann der Bescheid im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 06 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 01 
Sitzungstermin: 06.04.2016 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2015 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P 3.4 – Sonstige Rückstellungen – Sachkonto 2951000 

sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(26.02.2016) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(26.02.2016) 

P 3.4 3.257.916,76 Euro 
2951000 sonstige 

finanzielle 
Verpflichtungen  

501.116,76 Euro* 

geprüfte Belege: Belegnr. PK0262805 über 1.631.416,76 und Liste SAP HCM 
 
*Der Wert des Sachkontos bei Prüfungsbeginn in Höhe von 501.116,76 Euro ergibt sich aus der 
Summe der Bilanzabgänge in Höhe von -1.386.000,00 Euro und Bilanzzugänge in Höhe von 
1.887.116,76 Euro. 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat für die Bilanzierung von Rückstellungen neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden (§ 93 GemO i.V.m. §§ 33 ff 
GemHVO) insbesondere § 36 GemHVO zu beachten. 
 
Gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 2 Satz 1 GemHVO sind sonstige Verpflichtungen, die 
vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und dem Grunde oder der Höhe 
nach noch nicht bekannt sind, mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme der 
Gemeinde als Rückstellung anzusetzen.  
 
Dazu zählt auch die zu bildende Rückstellung für das an die Beschäftigten gem. § 18 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – TVöD –  auszuzahlende Leistungsentgelt. Durch die 
im September 2005 erfolgte Tarifreform im öffentlichen Dienst, mit Ablösung des 
Bundesangestelltentarifvertrages durch den TVöD als geltendes Recht, wurde die 
leistungsorientierte Bezahlung (LOB) in den öffentlichen Dienst eingeführt. Sie soll dazu 
beitragen, die öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern (§18 Abs. 1 TVöD) und zugleich 
Motivation, Eigenverantwortung und Führungskompetenz der Beschäftigten stärken. Gemäß 
§ 18 Abs. 6 Satz 1  
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TVöD ist das jeweilige System der leistungsbezogenen Bezahlung innerbetrieblich zu 
vereinbaren. Dem sind die Stadt Ludwigshafen und der Personalrat mit den Abschlüssen der 
einvernehmlichen Dienstvereinbarungen – DV – vom 04.11.2008 sowie 29.09.2012 
nachgekommen. Nachrichtlich: Zum 01.01.2016 erfolgte die Neufassung der DV zur 
leistungsorientierten Bezahlung (LOB); die Ergänzung vom 29.09.2012 war bis zum Ende 
des Bewertungszeitraumes 31.12.2015 gültig. 
 
Gleichsam hat die Stadtverwaltung Ludwigshafen die genannten Bewertungsrichtlinien für 
die Ermittlung von Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen übernommen. 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss unter 
Hinzunahme der Liste aus dem Programm S. HCM mit der geschätzten Summe der 
ausgezahlten Beträge überprüft: 
 

 
 
 
Grundlage für die Berechnung der LOB 2014 war die systematische Leistungsbewertung 
durchgeführt nach § 8 der DV vom 04.11.2008 und Nr. 2 der DV vom 29.09.2012. Der 
Bewertungszeitraum betrug zwölf Monate, begann am 1. Januar 2014 und endete am 31. 
Dezember 2014. Sie setzt sich zusammen aus 21% des Grundgehalts Stufe 2 des jeweiligen 
Mitarbeiters, basierend auf den ständigen Monatsentgelten des Jahres 2013.  
 
Nachdem die Auszahlung der Leistungsprämie in der Regel eine einmalige Zahlung ist (vgl. 
§ 18 Abs. 4 TVöD), erfolgt die Auszahlung im März des nachfolgenden Kalenderjahres (vgl. 
Nr. 4 der Dienstvereinbarung vom 29.09.2012), hier am 29.03.2015. 
 
Da das Ergebnis der einzelnen Leistungsbewertungen und dadurch der an die Beschäftigten 
auszuzahlende Betrag (leistungsorientierte Bezahlung) erst nach Ablauf des 
Bewertungszeitraumes ermittelt werden konnte, wurde zum 31.12.2013 für das Jahr 2014 
eine Rückstellung gebildet, die zum Jahresabschluss 2014 in Höhe des ermittelten Betrages 
in Höhe von 1.631.416,76 EUR aufgelöst wurde; siehe unten: 
 

 
 

 
 
Die gesamte Liste ist im Rahmen der Sitzung einsehbar. 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 06.04.2016 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2015 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P.4.02.1 – Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für 

Investitionen 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

P Gesamtwert P 4.02.1 
(17.03.2016) 

Sachkonto 
3154311 
 

Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(17.03.2016) 

4.02.1 -364.929.172,80 Euro 
 

I-kr. von Banken > 5 J. 
€-W. 

-64.827.299,02 Euro 

geprüfte Belege: WKB468919 -121.250,00 Euro ;  
                              BB2182694 -130.500,00 Euro 
 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs.6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem 
Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem 
Rückzahlungsbetrag zu passivieren.  
 
(2) Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu 
aktivieren und über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine Laufzeit- und 
kapitalabhängige Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm ein einmaliger 
Verwaltungsaufwand der Gläubigerin oder des Gläubigers abgegolten wird. 
 
(3) Die Verbindlichkeitenübersicht ist in einer Anlage zum Haushaltsplan als 
Prognose für das kommende Haushaltsjahr (§ 1Abs.1 Ziffer 5 GemHVO) 
darzustellen, als auch als Ergebnis in einer Übersicht für die Bilanz nach § 52 
GemHVO Doppik vorzulegen. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
1. Bei dem zur Prüfung ausgewählten Beleg über -121.250,00 Euro handelt es sich um 
Tilgungsleistungen für einen Investitionskredit (siehe Anhang). 
 

 
 
 
Das Darlehen wurde am 30.09.2012 mit einer Laufzeit bis zum 30.03.2022 aufgenommen. 
Der Zinssatz beträgt 2,6 Prozent. Zum 30.03.2015 ergab sich ein Tilgungsbetrag i. H. v. 
121.250,00 Euro (siehe Tilgungsplan im Anhang). 
 
 
2. Bei dem zur Prüfung ausgewählten Beleg über 130.500,00 Euro handelt es sich um einen 
Investitionskredit bei der I. Bank. 
 
 

 
 
 
Das Darlehen wurde am 30.12.2009 mit einer Laufzeit bis zum 29.03.2019 aufgenommen. 
Der Zinssatz beträgt 3,22 Prozent. Zum 30.09.2015 ergab sich ein Tilgungsbetrag i. H. v. 
130.500,00 Euro (siehe Tilgungsplan im Anhang) 
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3. Prüfungsergebnis 
 
Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind nachvollziehbar 
und vollständig? 
 
 
   Ja     Nein   
 
 
Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

 
  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
1-14 11 04 07 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anhang: Rechnungsbeleg, Auszug Tilgungsplan 
 
 
 













184 
 

 



185 
 

 
  



186 
 

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 06.04.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 4.02.1– Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für 
Investitionen – Sachkonto 3152312 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

P Gesamtwert P 4.02.1 bei 
Prüfungsbeginn 
(16.03.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(16.03.2016) 

4.02.2 -364.929.172,80 Euro 3152312 
I-kr. von Spark. > 5 J. 
€-W. (fester Zins) 
Zugang 

-38.918.851,84 
Euro 

geprüfte Belege: WKB485522, 143.692,00 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs.6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem 
Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit ebenfalls mit dem 
Rückzahlungsbetrag zu passivieren.  
 
(2) Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu 
aktivieren und über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine Laufzeit- und 
kapitalabhängige Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger 
Verwaltungsaufwand der Gläubigerin oder des Gläubigers abgegolten wird. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 
 
 
 
 
Die Stichprobe betrifft die Annuitätenzahlung (Zins +Tilgung) eines Darlehens bei der S. 
Vorderpfalz zum 30.06.2015. Entsprechend des Darlehensvertrages sind halbjährliche 
Annuitätenraten i. H. v. 73.636,52 Euro zu zahlen (siehe Anlage). 
 
Bei dem ausgewählten Beleg handelt es sich um eine Fehlbuchung, die zum Belegdatum 
10.06.2015 wieder storniert wurde. 
 
 
 
 
 
 
Vermutlich wurde hier versehentlich der Betrag einer Annuitätenzahlung eines anderen 
Darlehens verbucht. 
 
Im Anschluss erfolgte die Verbuchung in korrekter Höhe. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 06.04.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 4.02.2– Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für 
Liquiditätssicherung – Sachkonto 3251115 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

P Gesamtwert P 4.02.2 bei 
Prüfungsbeginn 
(17.03.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(17.03.2016) 

4.02.2 -647.950.000,00 Euro 3251115 
Deutsche Bank (fester 
Zins) Kto. 
195026410100  

-50.000.000,00 
Euro 

geprüfte Belege: ZE01104272  - 25.000.000,00 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs.6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem 
Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit ebenfalls mit dem 
Rückzahlungsbetrag zu passivieren.  
 
(2) Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu 
aktivieren und über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine Laufzeit- und 
kapitalabhängige Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger 
Verwaltungsaufwand der Gläubigerin oder des Gläubigers abgegolten wird. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 
 
 
 
Bei dem Beleg mit der Nummer ZE0110427 handelt es sich um die Aufnahme eines 
Darlehens (Kassenkredit) zur Sicherung der Liquidität der Stadt Ludwigshafen bei der D. 
Bank i. H. v. 25.000.000,00 Euro. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 06.04.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 4.02.2– Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für 
Liquiditätssicherung – Sachkonto 3252122 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

P Gesamtwert P 4.02.2 bei 
Prüfungsbeginn 
(17.03.2016) 

Sachkonto 
3252122 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(17.03.2016) 

4.02.2 -647.950.000,00 Euro Sparkasse Vorderpfalz 
(var.  Z.) Kto. 
193050960 Zu 

-469.300.000,00 
Euro 

geprüfte Belege: ZE01104272, - 53.000.000,00 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs.6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem 
Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit ebenfalls mit dem 
Rückzahlungsbetrag zu passivieren.  
 
(2) Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu 
aktivieren und über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine Laufzeit- und 
kapitalabhängige Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger 
Verwaltungsaufwand der Gläubigerin oder des Gläubigers abgegolten wird. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 
 
 
 
Bei dem Beleg mit der Nummer ZE0110426 handelt es sich um die Aufnahme eines 
Darlehens (Kassenkredit) zur Sicherung der Liquidität der Stadt Ludwigshafen bei der S. 
Bank i. H. v. 53.000.000,00 Euro. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 06.04.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 4.02.2– Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen für 
Liquiditätssicherung – Sachkonto 3271125 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

P Gesamtwert P 4.02.2 bei 
Prüfungsbeginn 
(17.03.2016) 

Sachkonto 
3241125 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(17.03.2016) 

4.02.2 -647.950.000,00 Euro Triodos NV (var. Zins) 
0212197681 Zugang 

-25.000.000,00 
Euro 

geprüfte Belege: ZE01104272, - 25.000.000,00  Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

(1) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs.6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem 
Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit ebenfalls mit dem 
Rückzahlungsbetrag zu passivieren.  
 
(2) Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu 
aktivieren und über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine Laufzeit- und 
kapitalabhängige Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger 
Verwaltungsaufwand der Gläubigerin oder des Gläubigers abgegolten wird. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 
 
 
 
Bei dem Beleg mit der Nummer ZE0122208 handelt es sich um die Aufnahme eines 
Darlehens (Kassenkredit) zur Sicherung der Liquidität der Stadt Ludwigshafen bei der T. 
Bank i. H. v. 25.000.000,00 Euro. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 06.04.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung Bilanzposition P 4.09 – Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen – 
Sachkonto 3231122 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

P  Gesamtwert P 4.09 bei 
Prüfungsbeginn 
(17.03.2016) 

Sachkonto 
3231122 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(17.03.2016) 

4.09 -6.794.151,31 Euro WBL Eigenbetriebe 
(var. Zins) Kto. 1180 
Zug. 

61.130.000,00 Euro 

geprüfte Belege: UMS0012086, -1.320.000,00 Euro;  
                             ZE 0130327,       -370.000,00 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 

Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem 
Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem 
Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver 
Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über die Laufzeit linear 
abzuschreiben, sofern er eine laufzeit- und kapitalabhängige 
Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsaufwand der 
Gläubigerin oder des Gläubigers abgegolten wird. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Belegnummer UMS0012086 
 
Bei Beleg UMS0012086 i. H. v. 1.320.000,00 Euro handelt es sich um nicht benötigte liquide 
Mittel des W. Ludwigshafen, die der Stadt Ludwigshafen als Kassenkredit zur Verfügung 
gestellt wurden. 
 
 
 
 
 
Belegnummer ZE0130327 
 
Auch bei Beleg ZE0130327 i. H. v. 370.000,00 Euro handelt es sich um nicht benötigte 
liquide Mittel des W. Ludwigshafen, die der Stadt Ludwigshafen als Kassenkredit zur 
Verfügung gestellt wurden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
Belegnummer UMS0012086 
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Belegnummer ZE0130327 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 06.04.2016 

 
Prüfung des Jahresabschlusses 2015 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Bilanzposition P 4.11 – Sonstige Verbindlichkeiten – Sachkonto 3762000 

gegenüber Mitarbeitern 
 

Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(26.02.2016) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(26.02.2016) 

P 4.11 1.843.239,34 Euro 
3762000 gegenüber 

Mitarbeitern 
309.174,57 Euro 

vier geprüfte Belege: Belegnr. 2848 über 141,84 Euro,  
Belegnr. 3178 über 64,09 Euro,  
Belegnr. GWF_000253976 über -2.323,03 Euro und  
Belegnr. GWF_000256053 über -149,91 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Grundsätzlich sind Verbindlichkeiten gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Als „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind alle Verbindlichkeiten 
auszuweisen, die keinem anderen Verbindlichkeitsposten zuzuordnen sind.  
 
(2) Eine weitere gesetzliche Grundlage bildet § 13 Landesbrand- und 
Katastrophenschutzgesetz (LBKG), der die Rechtsstellung der ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen regelt. Nach § 13 Abs. 1 LBKG nehmen die ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen ein öffentliches Ehrenamt für die Gemeinde wahr. Sie haben an 
angeordneten oder genehmigten Einsätzen, Übungen, Lehrgängen und sonstigen 
Veranstaltungen der Feuerwehr teilzunehmen. Nach  
§ 13 Abs. 2 LBKG dürfen ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen durch ihren Dienst in der 
Feuerwehr keine unzumutbaren Nachteile, insbesondere keine Nachteile im Arbeits- oder 
Dienstverhältnis erleiden. Während der Dauer der Teilnahme an Einsätzen, Übungen, 
Lehrgängen und sonstigen Veranstaltungen der Feuerwehr auf Anforderung der Gemeinde, 
entfällt für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen die Pflicht zur Arbeitsleistung. Die 
Arbeitsgeber sind verpflichtet, für diesen Zeitraum Arbeitsentgelte einschließlich aller 
Nebenleistungen weiter zu gewähren, die ohne die Ausfallzeiten üblicherweise erzielt 
worden wären. Privaten Arbeitgebern werden die Beiträge auf Antrag durch die Gemeinde 
ersetzt; öffentliche Arbeitgeber haben keinen Erstattungsanspruch. Nach § 13 Abs. 7 LBKG 
haben die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen 
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baren Auslagen. Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, die ständig zu besonderen 
Dienstleistungen herangezogen werden, haben anstelle eines Auslagenersatzes Anspruch 
auf eine angemessene Aufwandsentschädigung. Die Höhe der Aufwandsentschädigung 
bestimmt die Hauptsatzung.  
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: 2848 über 141,84 Euro 
 

 
 
Aufgrund einer am 23.10.2014 erfolgten Gasexplosion in LU-Oppau wurde der 
ehrenamtliche Feuerwehrangehörige Herr M. M. zum Feuerwehreinsatz beordert. Für die 
Dauer des Einsatzes im Einsatzleitwagen 1 (ELW1) wurde er von seinem Arbeitgeber unter 
Fortzahlung des Entgeltes beurlaubt. Infolgedessen beantragte der Arbeitgeber des 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen Herr M. M. gemäß § 13 Abs. 2 LBKG die Erstattung 
der fortgewährten Leistungen für die Teilnahme von Herrn M. am Feuerwehreinsatz in Höhe 
von 141,84 Euro. Der Brandbericht, der die Anwesenheitsliste zum Feuerwehreinsatz enthält 
und der Antrag des Arbeitgebers vom 04.11.2014 befinden sich im Anhang.  
 
 
 
2.2. Belegnummer: 3178 über 64,09 Euro 
 

 
 
Bei dem Betrag in Höhe von 64,09 Euro handelt es sich um die dem ehrenamtlich tätigen 
Feuerwehrangehörigen gemäß 13 Abs. 7 und 9 LBKG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Nr. 3.2 
der Hauptsatzung (Stadt LU) zustehende monatliche Aufwandsentschädigung für seine 
Funktion als Stadtfeuerwehrobmann. 
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2.3 Belegnummer: GWF_000253976 über -2.323,03 Euro 
 

 
 
Bei dem Betrag in Höhe von 2.323,03 Euro handelt es sich um die mit Schreiben vom 
12.11.2015 des Arbeitsgebers des ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen Herr P. K. gemäß 
§ 13 Abs. 2 LBKG beantragte Erstattung fortgewährter Leistungen für die Zeit der Teilnahme 
von Herrn K. an dem Lehrgang „ABC-Einsatz“ vom 05. bis 16.10.2015. Die 
Teilnahmebescheinigung und der Antrag des Arbeitgebers des ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen befinden sich im Anhang. 
 
 
 
2.4 Belegnummer: GWF_000256053 über -149,91 Euro 
 

 
 
Aufgrund eines am 29.10.2015 erfolgten Trafobrandes bei der Firma G. wurde der 
ehrenamtliche Feuerwehrangehörige Herr M. S. zum Feuerwehreinsatz beordert. Für die 
Dauer des Einsatzes wurde er von seinem Arbeitgeber unter Fortzahlung seines Lohnes 
zum v. g. Anlass freigestellt. Infolgedessen beantragte der Arbeitgeber des ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen Herr S. gemäß § 13 Abs. 2 LBKG die Erstattung der fortgewährten 
Leistungen für die Teilnahme von Herr S. am Feuerwehreinsatz in Höhe von 149,91 Euro. 
Die Anwesenheitsliste zum Einsatz und der Antrag des Arbeitgebers des ehrenamtlichen 
Feuerwehrangehörigen vom 09.12.2015 befinden sich im Anhang. Auf die entsprechende 
Frage warum der Arbeitgeber 7,6 Stunden für seinen Mitarbeiter und nicht die tatsächliche 
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Dauer des Einsatzes von 1 Stunde und 38 Minuten abgerechnet hat, führte die bei 2-17 
zuständige Mitarbeiterin per Email vom 08.03.2016 aus, dass die Arbeitsaufnahme gemäß § 
13 Abs. 3 S. 3 LBKG nicht mehr zumutbar gewesen sei. Die E-Mail befindet sich ebenfalls im 
Anhang. 
 
 
 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
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Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 
 
2.1 Belegnummer: 2848 über 141,84 Euro 
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2.3 Belegnummer: GWF_000253976 über -2.323,03 Euro 
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2.4 Belegnummer: GWF_000256053 über -149,91 Euro 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 06.04.2016 

 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 4.11 – Sonstige Verbindlichkeiten – Sachkonto 3762000 
gegenüber Mitarbeitern 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanzposition 

Gesamtwert 
Bilanzposition bei 
Prüfungsbeginn 

(26.02.2016) 

Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(26.02.2016) 

P 4.11 1.843.239,34 Euro 
3762000 gegenüber 

Mitarbeitern 
309.174,57 Euro 

fünf geprüfte Belege: Belegnr. 40 über 6.863.939,94 Euro,  
Belegnr. ZE0114829 über 404.414,04 Euro,  
Belegnr. 48 über 5.955.099,88 Euro,  
Belegnr. LouisM0032268 über -11.417,67 Euro und 
Belegnr. PK0313410 über 442,23 Euro,  

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Verbindlichkeiten sind gemäß § 34 Abs. 6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Als „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind alle Verbindlichkeiten 
auszuweisen, die keinem anderen Verbindlichkeitsposten zuzuordnen sind.  
 
(2) Die zu den oben genannten Belegen dazugehörigen Vorgänge stehen in Zusammenhang 
mit den seitens des Bereiches Personal (1-12) erstellten Gehaltsabrechnungen, bzw. 
ergeben sich aus ergänzenden, anschließend ausgeführten Tätigkeiten. Gesetzliche 
Grundlagen für die Erstellung der Gehaltsabrechnung sind der Tarifvertrag öffentlicher 
Dienst (TVöD) bzw. beamtenrechtliche Bestimmungen, wie u. a. das 
Landesbesoldungsgesetz (LBesG). 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
2.1 Belegnummer: 40 über 6.863.939,94 Euro 
 

 
 
Bei dem Betrag in Höhe von 6.863.939,94 Euro handelt es sich um die an die Beschäftigten 
der Stadt LU auszuzahlenden Löhne und Gehälter des Monats März 2015. 1-12 weist die 
Stadtkasse (2-12) mittels Buchungsbeleg (vgl. Anhang 2.1) an, u. a. den Betrag aus der 
Abrechnung Beschäftigte 03/2015 an den unter III. bezeichneten Kreditor (Nummer 350649) 
auszuzahlen: 
 

 
 
Insgesamt wird unter III. die Auszahlungssumme aufgeteilt; darunter sind auch die an die 
Beschäftigten abzuführenden Löhne und Gehälter als Gesamtbetrag i. H. v. 6.863.939,94 
Euro enthalten. Die einzelnen, an die Beschäftigten, ausgezahlten Beträge aus der 
„Zahlungsbegleitliste“ ersichtlich. Auszüge aus dieser Liste, sowie einen einzelnen 
Abrechnungsfall können im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
 
 
2.2 Belegnummer: ZE0114829 über 404.414,04 Euro 
 

 
 
Bei dem Betrag in Höhe von 404.414,04 Euro handelt es sich um die an die zuständige 
Finanzkasse abzuführende Lohnsteuer der verbeamteten Mitarbeiter/innen für den 
Anmeldezeitraum März 2015. Der Betrag wird im Rahmen der Lohnsteuer-Anmeldung 
ermittelt (vgl. Anhang 2.2) und im darauffolgenden Monat am 28.04.2015 abgeführt. 
 
 
2.3 Belegnummer: 48 über 5.955.099,88 Euro 
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Bei dem Betrag in Höhe von 5.955.099,88 Euro handelt es sich um die an die Beschäftigten 
der Stadt LU auszuzahlenden Löhne und Gehälter des Monats Mai 2015. 1-12 weist die 
Stadtkasse (2-12) mittels Buchungsbeleg (vgl. Anhang 2.3) an, u. a. den Betrag aus der 
Abrechnung Beschäftigte 05/2015 an den unter III. bezeichneten Kreditor (Nummer 350649) 
auszuzahlen: 
 

 
 
Insgesamt wird unter III. die Auszahlungssumme aufgeteilt; darunter sind auch die an die 
Beschäftigten abzuführenden Löhne und Gehälter als Gesamtbetrag i. H. v. 5.955.099,88 
Euro enthalten. Die einzelnen, an die Beschäftigten, ausgezahlten Beträge aus der 
„Zahlungsbegleitliste“ ersichtlich. Auszüge aus dieser Liste, sowie einen einzelnen 
Abrechnungsfall können im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. 
 
 
2.4 Belegnummer: LouisM0032268 über -11.417,67 Euro 
 

 
 
Der Bereich 1-12 erledigt abrechnungsrelevante Aufgaben für den M. e. V., u. a. weist er die 
Stadtkasse (2-12) an, die Beträge auszuzahlen und wieder zu vereinnahmen: 
 

 
 
Bei dem Betrag in Höhe von -11.417,67 Euro handelt es sich um die Rückzahlung der 
beiden Gehälter des Monats Juni 2015 für die beiden Mitarbeiter des M. e. V.: 
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Laut Aufstellung von 1-12 berechnet sich der Betrag wie folgt: 
 

 
 
Bei Bedarf kann die gesamte Berechnung im Rahmen der Sitzung eingesehen werden. Der 
Bereich 1-12 erhebt für seine im Rahmen der Entgeltabrechnung erbrachten Leistungen, 
einen jährlichen Fallpreis pro Abrechnungsfall in Höhe von 180,00 Euro. Die entsprechende 
Zahlung wird unter der Debitorennummer 14327 verbucht: 
 

 
 
Schriftliche Unterlagen zwischen der Stadt und dem Verein, z. B. einen Vertrag, konnte 1-12 
nicht vorlegen. 
 
 
2.5 Belegnummer: PK0313410 über 442,23 Euro 
 

 
 
 
Bei dem Betrag in Höhe von 442,23 Euro handelt es sich um die Miete der Dienstwohnung 
des städtischen Mitarbeiters Herr H. F., die direkt von seiner Vergütung einbehalten wird. 
Vgl. unten Kostenstellencode 66666666 „Übertrag S. HR“. 
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Mittels einer Nebenabrede zum Arbeitsvertrag, datiert zum 22.06.1995, wurde zwischen der 
Stadt LU und dem Hausverwalter Herr H. F. vom 20.05.1995 an, auf die Dauer der 
Wahrnehmung der Funktion eines Hausverwalters, ein Werkdienstwohnungsverhältnis 
vereinbart (vgl. Anhang 2.5). Unter § 3 Abs. 2 wurde festgelegt, dass die 
Dienstwohnungsvergütung bei der Auszahlung der monatlichen Grundvergütung 
einzubehalten ist (analog § 21 Abs. 1 Dienstwohnungsverordnung – DWVO). Mit Schreiben 
vom 22.06.1995 wurde der Mietwert der 76,01 m² großen Wohnung (3-Zimmer, Küche, 
Bad/WC und Flur) unter Berücksichtigung des damals gültigen Mietspiegels sowie des 
Dienstbetriebes (als wertmindernden Umstand) auf 630,73 DM15 festgestellt. Die 
Nebenabrede zum Arbeitsvertrag sowie das Schreiben sind im Rahmen der Sitzung 
einsehbar. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Schreiben sind die davon 
eingescannten Kopien unleserlich. Auf entsprechende Frage führte die zuständige 
Sachbearbeiterin des Bereiches 4-13 aus, dass sich der zurzeit einbehaltene Betrag in Höhe 
von 442,23 Euro aus der Grundmiete und der Betriebskostenvorauszahlung16 
zusammensetzen würde. In den vergangenen Jahren habe sich lediglich die 
Betriebskostenvorauszahlung erhöht.  
 
 
 
  

                                                
15 Umrechnung in Euro: 322,48 Euro 
16 die Abrechnung der Betriebskosten erfolgt jährlich  
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Anhang: 
 
2.1 Belegnummer: 40 über 6.863.939,94 Euro 
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2.2 Belegnummer: ZE0114829 über 404.414,04 Euro 
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2.3 Belegnummer: 48 über 5.955.099,88 Euro 
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230 
 

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 06.04.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 4.11– Sonstige Verbindlichkeiten – Sachkonto 3790032 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

P Gesamtwert P 4.11 bei 
Prüfungsbeginn 
(17.03.2016) 

Sachkonto 
3790032 
 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(17.03.2016) 

4.11 -28.642.950,46 Euro Verwahrgelder 
Wohngeld - Zugang 

- 1.222.828,70 Euro 

geprüfte Belege: GVR0317714, 456,00 Euro;  
                              GVR0317884,  52,00 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Sonstige Verbindlichkeiten 
 
Verbindlichkeiten sind nach § 34 GemHVO i.V.m. § 12 GemEBilBewVO grundsätzlich mit 
ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem 
Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem Rückzahlungsbetrag zu 
passivieren. Unter den - Sonstigen Verbindlichkeiten - sind alle Verbindlichkeiten 
auszuweisen, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zuzuordnen sind 
(Auffangposten). 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Beleg Nr. GVR0317714 
 
 
 
 
 
Hier handelt es sich um eine Rückforderung an zu viel gezahltem Wohngeld i. H. v. 456,00 
Euro aufgrund veränderter Einkommensverhältnisse des Empfängers. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Betrag wurde in zwei Raten ausgeglichen. 
 
 
Beleg Nr. GVR0317884 
 
 
 
 
 
Auch hier handelt es sich um eine Rückforderung an zu viel gezahltem Wohngeld i. H. v. 
52,00 Euro aufgrund veränderter Einkommensverhältnisse des Empfängers. 
 
 
 
 
Der Posten wurde ausgeglichen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
 
Beleg Nr. GVR0317714 
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Beleg Nr. GVR0317884 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 06.04.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 4.11– Sonstige Verbindlichkeiten – Sachkonto 3791100 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

P Gesamtwert P 4.11 bei 
Prüfungsbeginn 
(17.03.2016) 

Sachkonto 
3791100 
 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(17.03.2016) 

4.11 -28.642.950,46 Euro Abfallentsorgungsgebühren- 
Zugang 

- 13.972.114,33 
Euro 

geprüfte Belege: ABF0000497109, 1.372,83 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Sonstige Verbindlichkeiten 
 
Verbindlichkeiten sind nach § 34 GemHVO i.V.m. § 12 GemEBilBewVO grundsätzlich mit 
ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem 
Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem Rückzahlungsbetrag zu 
passivieren. Unter den - Sonstigen Verbindlichkeiten - sind alle Verbindlichkeiten 
auszuweisen, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zuzuordnen sind 
(Auffangposten). 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Beleg Nr. ABF0000497109 
 
 
 
 
 
Bei dem Beleg mit der Nummer ABF0000497100 i. H. v. 1.372,83 Euro handelt es sich um 
eine Gutschrift, da durch den Leistungsempfänger bzw. Gebührenschuldner zu hohe 
Abfallentsorgungsgebühren gezahlt wurden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 07 
Sitzungstermin: 06.04.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Bilanzposition P 4.11– Sonstige Verbindlichkeiten – Sachkonto 3791100 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

P Gesamtwert P 4.11 bei 
Prüfungsbeginn 
(17.03.2016) 

Sachkonto 
3791100 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(17.03.2016) 

4.11 -28.642.950,46 Euro Abfallentsorgungsgebühren- 
Zugang 

- 13.972.114,33 
Euro 

geprüfte Belege: ABF0000377879, 10.783,15 Euro;  
                              ABF000499402,   16.143,64 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Sonstige Verbindlichkeiten 
 
Verbindlichkeiten sind nach § 34 GemHVO i.V.m. § 12 GemEBilBewVO grundsätzlich mit 
ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem 
Ausgabebetrag (Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem Rückzahlungsbetrag zu 
passivieren. Unter den - Sonstigen Verbindlichkeiten - sind alle Verbindlichkeiten 
auszuweisen, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zuzuordnen sind 
(Auffangposten). 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Beleg Nr. ABF0000499402 
 

 
 
Bei dem Beleg mit der Nummer ABF0000499402 i. H. v. 16.143,64 Euro handelt es sich um 
eine Verbindlichkeit aus Abfallgebühren für ein städtisches Gebäude, die durch den W. der 
Stadt (4-13) in Rechnung gestellt wurde. 
 
Beleg Nr. ABF0000377879 
 

 
 
Bei dem Beleg mit der Nummer ABF0000377879 i. H. v. 10.783,15 Euro handelt es sich um 
die Stornierung von Verbindlichkeiten aus Abfallgebühren. Bei Einlesen der Buchungsdaten 
des W. über die Buchungsschnittstelle von NSK wurde festgestellt, dass falsche 
Rechnungsbuchungsdaten eingelesen wurden. Der entsprechende Datensatz wurde 
storniert. Belegnummer ABF0000377879 war Teil dieses Datensatzes. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 07 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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2.5 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 22.06.2016: 
 
TOP 2: Stichprobenauswahl zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
– Finanzrechnung – 
in der Sitzung des RP-Ausschusses am 21.09.2016  
Prüfung Schritt 2 
 
Die Ausschussmitglieder haben die gewünschten Stichproben aus den Sachkonten der - 
Finanzrechnung – benannt. 
Der Bereich Revision wird beauftragt, bis zur nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungs-
Ausschusses die zur Prüfung erforderlichen rechtlichen Grundlagen zu ermitteln sowie die 
entsprechenden Unterlagen und Belege vorzulegen. 
Dies betrifft folgende Vorgänge: 

 
 
 
TOP 10: Prüfung der Stichproben zum Jahresanschluss 2015 
– Ergebnisrechnung – aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 
17.02.2016 
Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse durch die Ausschussmitglieder. 
  

Fraktion Beg. Prüfer Konto Buchungsdatum Belegnr. Beschreibung Betrag 

6321502 01.01.2015 WKB455229 Bayreuther Str. 69, EG rechts ンヴヶがヰΓ オ
6321502 02.02.2015 ZE0110494 rest Jan. + Anteil Feb. M. und S. ヲンがヵΒ オ                      

6412120 03.08.2015 BB2116484 146 - M. + B. Germany ヶヴヰがヰヰ オ                    

6242100 05.01.2015 GVR0317818 Rechnung VR4276237, PKZ 1. Rate Kiga ヱくΑヵヰくヰヰヰがヰヰ オ        

6242100 20.10.2015 BB2205726 202 - C.-Verband Speyer ヵくΑヰヵがヰヰ オ                

6424400 25.02.2015 BB1956702 39 - Zweckverband K.-Zentrum ンヲくンヵンがΓヲ オ              

7111000 13.03.2015 2924 Abfindung V. W. ヴくヲヲンがヵΓ オ-                

7111000 31.12.2015 PK0344328 Beamte 01-2016 (Rechnungsabgrenzung 2015/2016) Αヶくンンヰがヶヴ オ-              

7571000 03.12.2015 Aufr-2-12-0126806 Aufrechung GWF-000254273 mit BB 2264447 ンヶΒがΒΒ オ-                    

7571100 10.03.2015 GVR0322709 RechnungVR4280922, Gebühren Asyl 2015-03 ヱくヰヲヰがヰヰ オ-                

7571100 01.08.2015 A798170 Miete K., H. ンヴヶがヰΒ オ-                    

7571110 05.06.2015 25706 Zahlung von Rechnung Prosoz-0019150 ヱくヱヵヱがヵΒ オ-                

7571110 04.11.2015 29056 Zahlung von Rechnung Prosoz-0022251 ヱくヰヰヴがヵヰ オ-                
7571200 09.02.2015 23934 Zahlung von Rechnung Prosoz-0017503 ヵヲヵがヴヰ オ-                    

6033000 15.02.2015 2881 Hundesteuer 2015 ヱヵンがヰヰ オ                    

6111600 31.12.2015 A8214901 Umb. Schlüsselzuw. B1 auf C1 und C2 für 2015 Γくヲヵンくヵヶヲがヲヵ オ        

6239100 30.03.2016 BB1988085 62 - Landesoberkasse Neustadt ンヱヵくΑヱΓがヶΑ オ            

6791000 28.12.2015 BB2291788 249 - T. W. Ludwigshafen ヲΓンくヰヴヴがヵヲ オ            

6876000 31.12.2015 A812274 Umb. Tilgungsanteil Wohnbau-Darlehen 2015 ヱΑくヱΒΑがΓヵ オ              

6947200 04.08.2015 ZE0122208 T. NV (var. Zins) 0212197681 Zugang ヲヵくヰヰヰくヰヰヰがヰヰ オ      

7232310 30.06.2015 3058 ECE Consulting GmbHCo. KG ΒヰくΓヶヵがヰヰ オ-              

7797100 30.12.2016 BB2294550 251 - W. Bank ヱヱΓくヵヰヰがヵヴ オ-            

7993000 08.01.2015 ZE0108928 Finanzkasse Pirmasens Blitzüberweisung ヴンくヰヱヰがヵヶ オ-              

Stichproben der Ratsmitglieder vom 22.06.2016

kein Prüfungswunsch
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Passiva 2.2.1 – Sonderposten aus Zuwendungen – Sachkonto 2314720, 
von rechtsfähigen Stiftungen, Zugang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Passiva Gesamtwert P 2.2.1 bei 
Prüfungsbeginn 
(23.05.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(23.05.2016) 

2.2.1 - 162.262.177,43  Euro 2314720  
von rechtsfähigen 
Stiftungen-Zugang 

- 2.205.956,27 
Euro 

geprüfte Belege: A796327, 1.289,25 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Gemäß § 38 (2) GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder 
Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens als Sonderposten auf der 
Passivseite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten (Sopo) erfolgt ertragswirksam 
entsprechend der Abschreibungszeit des Vermögensgegenstandes. Ist eine Zuordnung der 
Zuwendungen nicht möglich, sind sie in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. Die 
Auflösung erfolgt mit einem sachgerechten, gemeindebezogenen Prozentsatz. 
 
(2) Weitere Regelungen bezüglich der Sonderposten ergeben sich analog aus § 10 der 
Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO): 
  Zuwendungen für Investitionen, einmalige Entgelte von Nutzungsberechtigten, 
unentgeltlich erbrachte Bürgerleistungen, Geld- oder Sachgeschenke, Grabnutzungsentgelte 
und ähnliche Entgelte, die in einen Sonderposten einzustellen sind, sind mit den 
ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden 
Auflösungen anzusetzen (§ 10 Abs. 1GemEBilBewVO). 
  Das Verhältnis zwischen den Zuführungsbeträgen und den bis zum Bilanzstichtag 
vorzunehmenden Auflösungen entspricht dem Verhältnis von Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten und den bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Abschreibungen der 
Vermögensgegenstände, denen die Sonderposten sachlich zuzuordnen sind. Die Auflösung 
des Sonderpostens über die Dauer der Zweckbindung der den Sonderposten zugeführten 
Beträge ist nicht zulässig (§ 10 Abs. 2GemEBilBewVO). 
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  Sofern die Höhe der Zuführungsbeträge nicht oder nicht mit einem vertretbaren 
Zeitaufwand zu ermitteln ist, ist diese sachgerecht zu schätzen (§ 10 Abs. 3 
GemEBilBewVO). 
  Zuwendungen, die für die Anschaffung von Vermögensgegenständen gewährt 
wurden, sind den damit geförderten Vermögensgegenständen sachgerecht zuzuordnen. 
Sofern eine Zuordnung der Sonderposten nicht oder nicht mit einem vertretbaren 
Zeitaufwand möglich ist, sind diese Zuwendungen in einen gesonderten Sonderposten 
einzustellen. Der Auflösung dieses Sonderpostens ist ein sachgerecht ermittelter 
Prozentsatz oder ein pauschaler Prozentsatz von 5 v. H. zugrunde zu legen (§ 10 Abs. 4 
GemEBilBewVO). 
  Pauschale Zuwendungen, die für eine Gruppe beweglicher Vermögensgegenstände 
gewährt wurden, können in einem Sonderposten ausgewiesen werden. Dieser kann in Höhe 
des durchschnittlichen Abschreibungssatzes der geförderten Vermögensgegenstände 
aufgelöst werden (§ 10 Abs. 5 GemEBilBewVO). 
  Zuwendungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, 
werden in einem gesonderten Sonderposten erfasst, der keiner Auflösung unterliegt. (§ 10 
Abs. 6 GemEBilBewVO). 
  Die Absätze 1 bis 6 sind lediglich auf die Sonderposten anzuwenden, die auf 
Zahlungen, Sachleistungen oder Geschenken basieren, die vor dem 1. Januar 2000 erfolgt 
sind(§ 10 Abs. 7 GemEBilBewVO). 
  Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in der 
Eröffnungsbilanz nicht zu bilden (§ 10 Abs. 8 GemEBilBewVO). 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
Folgende Belegnummern wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Belegnummer A796327 in Höhe von 1.289,25 Euro: 

 
Bei dieser Stichprobe handelt es sich um eine Spende der rechtsfähigen Stiftung M. für die 
Kosten eines Pflegebettes.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
 sungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Buchungsauszug 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 05 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
Buchungsauszug: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Passiva 2.2.1 – Sonderposten aus Zuwendungen – Sachkonto 2315120, 
von privaten Unternehmen - Zugang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Passiva Gesamtwert P 2.2.1 bei 
Prüfungsbeginn 
(23.05.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(22.05.2016) 

2.2.1 - 162.262.177,43 Euro 2315120 
von privaten 
Unternehmen–
Zugang 

- 2.205.956,27 
Euro 

geprüfte Belege: GVR0332962, 14.654,52 Euro 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Gemäß § 38 (2) GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder 
Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens als Sonderposten auf der 
Passivseite auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten (Sopo) erfolgt ertragswirksam 
entsprechend der Abschreibungszeit des Vermögensgegenstandes. Ist eine Zuordnung der 
Zuwendungen nicht möglich, sind sie in einen gesonderten Sonderposten einzustellen. Die 
Auflösung erfolgt mit einem sachgerechten, gemeindebezogenen Prozentsatz. 
 
(2) Weitere Regelungen bezüglich der Sonderposten ergeben sich aus § 10 der Gemeinde- 
eröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung (GemEBilBewVO): 
  Zuwendungen für Investitionen, einmalige Entgelte von Nutzungsberechtigten, 
unentgeltlich erbrachte Bürgerleistungen, Geld- oder Sachgeschenke, Grabnutzungsentgelte 
und ähnliche Entgelte, die in einen Sonderposten einzustellen sind, sind mit den 
ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden 
Auflösungen anzusetzen (§ 10 Abs. 1GemEBilBewVO). 
  Das Verhältnis zwischen den Zuführungsbeträgen und den bis zum Bilanzstichtag 
vorzunehmenden Auflösungen entspricht dem Verhältnis von Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten und den bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Abschreibungen der 
Vermögensgegenstände, denen die Sonderposten sachlich zuzuordnen sind. Die Auflösung 
des Sonderpostens über die Dauer der Zweckbindung der den Sonderposten zugeführten 
Beträge ist nicht zulässig (§ 10 Abs. 2GemEBilBewVO). 
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  Sofern die Höhe der Zuführungsbeträge nicht oder nicht mit einem vertretbaren 
Zeitaufwand zu ermitteln ist, ist diese sachgerecht zu schätzen (§ 10 Abs. 3 
GemEBilBewVO). 
  Zuwendungen, die für die Anschaffung von Vermögensgegenständen gewährt 
wurden, sind den damit geförderten Vermögensgegenständen sachgerecht zuzuordnen. 
Sofern eine Zuordnung der Sonderposten nicht oder nicht mit einem vertretbaren 
Zeitaufwand möglich ist, sind diese Zuwendungen in einen gesonderten Sonderposten 
einzustellen. Der Auflösung dieses Sonderpostens ist ein sachgerecht ermittelter 
Prozentsatz oder ein pauschaler Prozentsatz von 5 v. H. zugrunde zu legen (§ 10 Abs. 4 
GemEBilBewVO). 
  Pauschale Zuwendungen, die für eine Gruppe beweglicher Vermögensgegenstände 
gewährt wurden, können in einem Sonderposten ausgewiesen werden. Dieser kann in Höhe 
des durchschnittlichen Abschreibungssatzes der geförderten Vermögensgegenstände 
aufgelöst werden (§ 10 Abs. 5 GemEBilBewVO). 
  Zuwendungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, 
werden in einem gesonderten Sonderposten erfasst, der keiner Auflösung unterliegt. (§ 10 
Abs. 6 GemEBilBewVO). 
  Die Absätze 1 bis 6 sind lediglich auf die Sonderposten anzuwenden, die auf 
Zahlungen, Sachleistungen oder Geschenken basieren, die vor dem 1. Januar 2000 erfolgt 
sind(§ 10 Abs. 7 GemEBilBewVO). 
  Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist in der 
Eröffnungsbilanz nicht zu bilden (§ 10 Abs. 8 GemEBilBewVO). 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
Belegnummer GVR0332962 in Höhe von 14.654,52 Euro: 
 
 
Bei dieser Stichprobe handelt es sich um einen Teil einer Zuwendung der B. AG in Höhe von 
14.654,52 Euro von insgesamt 40.448,57 Euro für die Erschließung der Notwende. 
Der Gesamtbetrag teilt sich in drei Sonderposten auf (siehe Anhang). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
 sungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Erschließungsmaßnahme, Aufteilung Sonderposten 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 05 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 05 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Passiva 4.11 – sonstige Verbindlichkeiten – Sachkonto 3791099, 
Abfallentsorgungsgebühren, Abgang 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Passiva Gesamtwert EH 18 
bei Prüfungsbeginn 
(25.05.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto  
bei 
Prüfungsbeginn 
(25.05.2016) 

4.11 - 36.813.836,55 Euro 3791099 
Abfallentsorgungsgebühren-
Abgang 

98.333.009,20 
Euro 

geprüfte Belege: A786341, 2.840.495,12 Euro 
 

 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Verbindlichkeiten sind nach § 34 Abs.6 GemHVO grundsätzlich mit ihrem 
Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Liegt der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag 
(Unterschiedsbetrag), ist die Verbindlichkeit mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. 
 
(2) Der Unterschiedsbetrag ist als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und 
über die Laufzeit linear abzuschreiben, sofern er eine Laufzeit- und kapitalabhängige 
Überlassungsvergütung darstellt oder mit ihm einmaliger Verwaltungsaufwand der 
Gläubigerin oder des Gläubigers abgegolten wird. 
 
(3) Die Verbindlichkeitenübersicht ist in einer Anlage zum Haushaltsplan als Prognose für 
das kommende Haushaltsjahr (§ 1Abs.1 Ziffer 5 GemHVO) darzustellen, als auch als 
Ergebnis in einer Übersicht für die Bilanz nach § 52 GemHVO Doppik vorzulegen. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummer wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Belegnummer A786341 in Höhe von 2.840.495,12 Euro: 
 
 
 
 
 
Bei dieser Stichprobe handelt es sich um Abfallentsorgungsgebühren, die die Stadt 
Ludwigshafen am Rhein als durchlaufende Gelder an den W. Ludwigshafen zahlt. 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 01 – Steuern und ähnliche Abgaben –  
Sachkonto 4013100, Gewerbesteuer laufendes Jahr 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 01 bei 
Prüfungsbeginn 
(10.05.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(10.05.2016) 

01 - 508.123.112,13 Euro 4013100 
Gewerbesteuer 
laufendes Jahr 

- 1.670.779,37 
Euro 

geprüfte Belege: 
S004746197, 10.124,00 Euro 
S004962398, 16.511,00 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten.  
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Belegnummer S004746197 in Höhe von 10.124,00 Euro: 
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Bei dieser Stichprobe handelt es sich um einen Gewerbesteuerertrag im Jahr 2014 des 
Steuerpflichtigen A. GmbH. 
 
 
 
Belegnummer S004962398 in Höhe von 16.511,00 Euro: 
 

 
 
Bei dieser Stichprobe handelt es sich um den Gewerbesteuerertrag im Jahr 2013 des 
Steuerpflichtigen I. GmbH. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
 sungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Gewerbesteuerbescheide 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 01 – Steuern und ähnliche Abgaben –  
Sachkonto 4033000, Hundesteuer & deren Verspätungszuschläge 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 01 bei 
Prüfungsbeginn 
(10.05.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(10.05.2016) 

01 - 508.123.112,13  Euro 4033000 
Hundesteuer & deren 
Verspätungszuschläge 

- 1.670.779,37 
Euro 

geprüfte Belege:  
GVGU0070895, 105,00 Euro 
S004304198,     153,00 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten.  
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend 
 
 
 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Belegnummer GVGU0070895 in Höhe von 105,00 Euro 
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Bei dieser Stichprobe handelt es sich um verspätete Hundesteuern aus dem Jahr 2014. 
 
Belegnummer S004304198 in Höhe von  153,00 Euro 

 
 
Bei dieser Stichprobe handelt es sich um eine Hundesteuer aus dem Jahr 2015, die aus 
Billigkeitsgründen dem Steuerpflichtigen erlassen wurde (§ 227 AO i. v. m. § 3 Abs. 1 Ziff. 5 
KAG). 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 03 – Sonstige laufende Aufwendungen –  
Sachkonto 4231100 – Kostenbet./erst. SGBXI/Land.soz.Leist.-Land 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 03 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.04.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(08.04.2016) 

03 94.499.116,32 EUR 4231100 
Kostenbet./erst. SGB 
XII/Land.soz.Leist.-Land 

22.576.236,10 EUR 

geprüfte Belege 
 

 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO i.V.m. 
112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern.  
Die Ergebnisposition beinhaltet im Wesentlichen folgende Erträge (korrespondiert mit 
Aufwendungen in EH 17): 
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b) rechnerisch/sachliche Dokumentation 
 
Bei dem ausgewählten Beleg handelt es sich um einen Teil der prozentualen 
Kostenerstattung vom überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Summarische Abrechnung der 
Sozialhilfe i.R.d. der 1. LVO zum AGSGB XII RLP i.V.m. § 6 und § 14a AGSGB XII für das 1. 
Halbjahr 2015). Die Abrechnung von 5-11 datiert vom 25.08.2015 und von 1-14 
stichprobenweise sachlich, programmtechnisch im Fachverfahren open_prosoz und 
rechnerisch ohne Beanstandung geprüft (Prüfungsbericht Nr. 415 vom 27.08.2015). Im 
Rahmen der 50%igen Kostenerstattung der summarischen Abrechnung der Sozialhilfe (hier 
Hilfe zur Pflege, Schlüssel Nr. 81, 61,18 und 09) und zwar unter Verrechnung der Ausgaben 
mit den Einnahmen für das Produkt 31111 Hilfe zur Pflege des Bereiches 5-13. 
 
Auszug Abrechnungsblätter nachfolgende Seite: 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 14/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 04 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte – 
Sachkonto 4321000, Entgelte f. d. Benutzung v. öffentl. Einrichtungen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 04 bei 
Prüfungsbeginn 
(12.04.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(12.04.2016) 

 
04 

 
-16.307.323,30 Euro 

4321000 
Entgelte für die 
Benutzung von 
öffentl. 
Einrichtungen 

 
- 3.192.297,10 
EUR 

geprüfte Belege:  
1. GVR0332655, Rechnung VR4290580, Gebühren Asyl 2015_5 über –16.323,50 € 
2. WKB466555, Benutzungsgebühren Rampenweg über –765,00 € 
3. GVGU0070807, Gutschrift VGU0063428, Entgelte Schulbuchausleihe über 5.758,57 € 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die 
folgenden Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 
4. öffentlich rechtliche Leistungsentgelte. 
 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1 Stichprobe 1: 
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Es handelt es sich um die Verbuchung von Nutzungsgebühren im Bereich der 
Asylbewerberunterbringung für Monat 05/2015. Mit dem Zahllauf des 
Sozialhilfedialog-Verfahrens PROSOZ werden die inneren Verrechnungen 
(Ausgabeseite: Bereich 
5-12, Kosten der Unterkunft, Sachkonten 5571000, 5711100 und 5712000 sowie 
Einnahmeseite: Bereich 5-12, Nutzungsentgelte, Sachkonto 432 1000), die die 
Nutzungsgebühren für Asylunterkünfte in den Objekten  
 

 
 
betreffen auf den Debitor 271078 verbucht (Zusammenstellung siehe Anlage 1: Liste 
Aktenzeichen und Anlage 2: Auszug aus der Zahlliste intern). 

 
 
 
2.2  Stichprobe 2: 
 

 
  

Herr A. M. wurde gemeinsam mit 2 Haushaltsangehörigen mit Wirkung zum 
20.06.2013 zur Beseitigung der drohenden bzw. eingetretenen Obdachlosigkeit in die 
Unterkunft Rampenweg 10 eingewiesen (Anlage 3: Einweisungsverfügung). Durch 
einen Umzug in ein Appartement im Rampenweg 8 (Anlage 4: Änderungsverfügung) 
erhöhte sich die Benutzungsgebühr zum 01.01.2014 auf 765,00 EUR monatlich. Bei 
der Buchung handelt es sich um die Rechnung der Benutzungsgebühr für Monat 
Februar 2015.  

 
  

Bayreuter Str. 93 ンΓヰがヰヰ オ        

Bliestr. 32 ヱくヰヲヰがヰヰ オ     

Bliesstr. 36 ンくヶΑヲがヰヰ オ     

Edigheimer Str. 161 ヴくヰΓヵがヰヰ オ     

Prält-Caire-Str. 20 ヲくΓンヱがヵヰ オ     

Rampenweg 10 ヲくヵンヵがヰヰ オ     

Rampenweg 6 ヱくヱΑヰがヰヰ オ     

Rampenweg 8 ヵヱヰがヰヰ オ        

ヱヶくンヲンがヵヰ オ   



283 
 

 
2.3 Bei der ausgewählten Stichprobe: 

 
 
Entsprechend der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe 
von Lernmitteln vom 16. April 2010 (GVBl. S. 67) wurde das bisherige System der 
Lernmittelgutscheine schrittweise durch eine Schulbuchausleihe abgelöst. Die 
Schulbuchausleihe ist in Rheinland-Pfalz  für Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen 
der Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Realschulen plus, Gymnasien, Kollegs und 
Integrierten Gesamtschulen möglich. Ferner können alle Schülerinnen und Schüler 
teilnehmen, die ein berufliches Gymnasium, eine Fachoberschule an der Realschule plus, 
die Berufsfachschule I oder II, die dreijährige Berufsfachschule, die höhere Berufsfachschule 
oder die Berufsoberschule I oder II besuchen.Bei der Schulbuchausleihe erhalten Eltern oder 
volljährige Schülerinnen und Schüler, deren Einkommen bestimmte Grenzen nicht 
überschreitet, Schulbücher und ergänzende Druckschriften wie Arbeitshefte kostenfrei. 
Übersteigt  das Einkommen die Einkommensgrenzen, können Schulbücher gegen ein 
Entgelt ausgeliehen werden. 
Im Rahmen der Schulbuchausleihe des Schuljahres 2014/2015 wurden zum 01.12.2014 
insgesamt 236.213,49 EUR (Anlage 5) an Leihentgelten für Familien, die an der entgeltlichen 
Schulbuchausleihe teilgenommen haben, per Sepa-Lastschriftmandat eingezogen und auf 
den Sammeldebitor 460167 gebucht. 

 
In 247 Fällen kam es zu Rücklastschriften, davon haben 107 Familien den jeweils 
angeforderten Betrag überwiesen.  
In 140 Fällen bestanden die Forderungen in einer Höhe von insgesamt 5.758,57 EUR 
weiterhin. Daher erfolgte zum 05.02.2015 eine Gutschrift in Höhe des vorgenannten 
Betrages: 

 
Die offenen Forderungen wurden am 06.02.2015 per Rechnung geltend gemacht. 
 
 
  

http://lmf-online.rlp.de/kompendium-fuer-schulen-und-schultraeger/rechtliche-grundlagen/landesverordnung.html
http://lmf-online.rlp.de/kompendium-fuer-schulen-und-schultraeger/rechtliche-grundlagen/landesverordnung.html
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
 sungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbelege  
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 14/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anlage 1 (Liste Aktenzeichen):  

 
  

Akte nze iche n
Fa lla ntra g s-

Be ze ichnung

Fa llna me

(a ktue ll

g ültig )

Za hlmitte l Ve rwe nd ung szwe ck Ausza hlung s la uf Be re chnung smo na t Fä llig
Be tra g

d e r Za hlung

5124001.415723 Asyl Alizadah, Mohammad interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-04

2015-05

19.05.2015 253,50 ご

5124001.415765 Asyl Amiri, Zaman interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-04

2015-05

19.05.2015 253,50 ご

5124001.415767 Asyl Alabd, Abd Almalk interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-04

2015-05

19.05.2015 253,50 ご

5124001.416475 Asyl Ahmed, Malik Irfan interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 162,50 ご

5124001.416485 Asyl Afridi, Ali Mohammad interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 162,50 ご

5124001.416486 Asyl Alimerkaj, Dritan interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 162,50 ご

5124001.416855 Asyl Abazaj, Kristo interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 130,00 ご

5124001.416865 Asyl Abdi, Muhamad interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 130,00 ご

5124001.416866 Asyl Ahmad, Ahmad interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 130,00 ご

5124002.347864 Asyl Arifovic, Ramadan interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 195,00 ご

5124002.348053 Asyl Tunkara, Salahina interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 195,00 ご

5124002.352745 Asyl Bajramov, Zekran interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 390,00 ご

5124002.354463 Asyl Bajramov, Gjohan interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 780,00 ご

5124002.383389 Asyl Bechirov, Ajati interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 390,00 ご

5124002.385089 Asyl Bahtijarevic, Miodrag interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 780,00 ご

5124002.386740 Asyl Awan, Muhammad interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 195,00 ご

5124002.401731 Asyl Beyene, Abenet interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 195,00 ご

5124002.402161 Asyl Fafulovic, Selma interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 780,00 ご

5124002.405761 Asyl Asgodom Kuflom, 

Selamawit

interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 390,00 ご

5124002.409853 Asyl Banush, Danqi interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 195,00 ご

5124002.410621 Asyl Barakat, Barakat interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 195,00 ご

5124003.031210 Asyl Chen, Feng interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 195,00 ご

5124003.061270 Asyl Collier, James interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 195,00 ご

5124003.350365 Asyl Demirova, Emine interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 390,00 ご

5124003.351303 Asyl Dalipov, Alajdin interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 780,00 ご

5124003.351674 Asyl Diallo, Saliou interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 195,00 ご

5124003.383039 Asyl Chu Ba, Toan interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 195,00 ご

5124003.384539 Asyl Chattha, Abdul Manan interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 195,00 ご

5124003.387389 Asyl Daib Said, Hibo interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 510,00 ご

5124003.389689 Asyl Lala, Shpresa interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 1.275,00 ご

5124003.407281 Asyl Dimitrijevic, Rade interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 1.020,00 ご

5124003.410601 Asyl Dasouki, Basel interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 195,00 ご

5124003.410811 Asyl Dautaj, Sejdi interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 1.020,00 ご

5124003.410841 Asyl Breznica, Mergim interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 195,00 ご

5124003.412482 Asyl Deda, Fatmir interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 195,00 ご

5124003.416705 Asyl Daka, Andrea interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 195,00 ご

5124005.384819 Asyl Ibraimi, Ilaz interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 780,00 ご

5124006.415766 Asyl Karim, Kamo interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-04

2015-05

19.05.2015 253,50 ご

5124006.416815 Asyl Kashia, Archil interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-05 01.05.2015 162,50 ご

5124007.415764 Asyl Manoun, Ibrahim interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-04

2015-05

19.05.2015 253,50 ご

5124009.415093 Asyl Rahmani, Jawid interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-04

2015-05

19.05.2015 459,00 ご

5124009.415094 Asyl Rahmani, Raza interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-04

2015-05

19.05.2015 459,00 ご

5124009.415095 Asyl Rahmani, Zahra interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-04

2015-05

19.05.2015 459,00 ご

5124009.416297 Asyl Othmankhel, 

Hamdullah

interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-04

2015-05

19.05.2015 214,50 ご

5124009.416298 Asyl Othmankhel, Khairullah interne Verrechnung zur internen Verrechnung Tageslauf vom 19.05.2015 ILV 05-2015 2015-04

2015-05

19.05.2015 214,50 ご

16.323,50 €
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Anlage 2 (Auszug aus der Zahlliste intern): 
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Anlage 3 (Einweisungsverfügung):  
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Anlage 4 (Änderungsverfügung): 
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Anlage 5 (Buchungsbelege Schulbuchausleihe) :  
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Anlage 6 (Gutschrift): 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 04 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte – 
Sachkonto 4327200 - Kindertagesstättenkostgeld 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 04 bei 
Prüfungsbeginn 
(12.04.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(12.04.2016) 

 
04 

 
-16.307.323,30 Euro 

4327200 
Kindertages-
stättenkostgeld 
 

 
- 1.283.574,81 
EUR 

geprüfter Beleg:  
S004951027, Kostgeld DTZ Kindertag 2015 über 132,16 € 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die 
folgenden Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 
4. öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 

 
 
Bei der Buchung handelt es sich um eine Gutschrift zu dem von den Eltern zu zahlenden 
Kostgeld für den Besuch des Kindes T.H. in der KTS E.-R.-Siedlung – durchgehende 
Teilzeit.  
Nach § 6 i.V. mit Anlage 2 der Satzung für die städtischen Kindertagesstätten und 
Kindertagespflege in Ludwigshafen am Rhein (Auszug s. Anlage 1) ist dafür ein 
durchschnittliches monatliches Kostgeld in Höhe von 48,00 EUR zu entrichten (Anlage 2: 
Kostenanforderung Kostgeld). Das entspricht bei 19 durchschnittlichen 
Verpflegungstagen/Monat einem täglichen Kostgeld in Höhe von 2,53 EUR. Dieses 
wiederum setzt sich auskunftsgemäß 3-15 wie folgt zusammen: 
 
Anteil für Frühstück:  0,35 € 
Anteil für Mittagessen: 2,18 € 
Gesamt:   2,53 € 
 
Mit Bescheid vom 09.07.2015 (Anlage 3) übernimmt der Bereich Soziale Sicherung, HLU 
und Asyl (5-12) für den Zeitraum vom 01.01.2014 – 30.06.2015 die Mehraufwendungen, die 
bei der Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung entstehen, nach § 6 b Abs. 
1 Nr. 2 BKGG (Bundeskindergeldgesetz) i.V.m. § 28 Abs. 6 SGB II (Anlage 4: Auszug 
Bildungspaket, Veröffentlichung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales), unter 
Berücksichtigung eines Eigenanteils von 1 EUR/Verpflegungstag. Daneben ist der Anteil des 
Frühstücks (0,35 €) von den Eltern zu tragen. Somit verbleibt ein von 5-12 zu 
übernehmender Betrag in Höhe von 1,18 € pro Verpflegungstag. 
 
Dies führte zu einer rückwirkenden Kostgeldgutschrift in Höhe von 132,16 € für die Monate 
Januar bis Juni 2015 (Anlage 5: Bescheid vom 29.07.2015), die sich wie folgt errechnet: 
 
 

 
 
 
 
  

Monat Verpflegungstage Tagessatz 

zu erstattender

 Betrag

abzüglich einer 

erteilten Kost-

geldgutschrift 

(Fehltage des 

Kindes) Tagessatz Summe

Erstattungsbetrag

Monat

Januar 2015 19 ヱがヱΒ オ           ヲヲがヴヲ オ                    2 ヱがヱΒ オ     ヲがンヶ オ ヲヰがヰヶ オ                 

Februar 2015 19 ヱがヱΒ オ           ヲヲがヴヲ オ                    0 ヲヲがヴヲ オ                 

März 2015 19 ヱがヱΒ オ           ヲヲがヴヲ オ                    0 ヲヲがヴヲ オ                 

April 2015 19 ヱがヱΒ オ           ヲヲがヴヲ オ                    0 ヲヲがヴヲ オ                 

Mai 2015 19 ヱがヱΒ オ           ヲヲがヴヲ オ                    0 ヲヲがヴヲ オ                 

Juni 2015 19 ヱがヱΒ オ           ヲヲがヴヲ オ                    0 ヲヲがヴヲ オ                 

ヱンヲがヱヶ オ               
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veran- 
 lassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbelege  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
Anlage 1 (Auszug): 
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Anlage 2: 
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Anlage 3: 
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Anlage 4: 
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Anlage 5: 
 

 
  

 

 

 
} 132,16 € 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 04 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte – 
Sachkonto 4330000, Schülerbeförderungsentgelte 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 04 bei 
Prüfungsbeginn 
(12.04.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(12.04.2016) 

04  
-16.307.323,30 Euro 

4330000 
Schülerbeförderungs- 
entgelte 

- 4.650,51 EUR 

geprüfter Beleg:  
GVR0345041, Rechnung VR4303331, MAXX-Ticket-Rückerstattung/12 über – 318,90 € 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die 
folgenden Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Bei der ausgewählten Stichprobe 
 

 
 
handelt es sich um die Rückforderung im Zusammenhang mit der Beförderung von Schülern 
und Schülerinnen (MAXX-Ticket). 
Nach § 69 Abs. 1 Schulgesetz obliegt es den Landkreisen und kreisfreien Städten als 
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung für die Beförderung der Schüler und Schülerinnen zu 
den in ihrem Gebiet gelegenen Grundschulen und Förderschulen zu sorgen, wenn sie ihren 
Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben und ihnen der Schulweg ohne Benutzung eines 
Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. Das gleiche gilt nach Nr. 2 für die Beförderung zur 
nächstgelegenen Sekundarstufe I der integrierten Gesamtschulen. 
 
Der Schüler N. F. besuchte im SJ 2014/2015 die IGSLO in Oggersheim und hatte zum 
Zeitpunkt der Antragstellung für das MAXX-Ticket seinen Wohnsitz in Ludwigshafen-
Ruchheim. Die Voraussetzungen für die Übernahme ab dem 01.08.2014 waren somit erfüllt. 
Die Familie ist zum 19.11.2014 nach Wachenheim verzogen und hat dies dem Bereich 
Schulen (3-13) nicht mitgeteilt.  
Mit der erneuten Antragstellung am 13.07.2015 für das neue Schuljahr 2015/2016 hat der 
Bereich  
3-13 vom Umzug der Familie erfahren und diesen Antrag mit Bescheid vom 13.08.2015 
abgelehnt. 
 
Gleichzeitig wurden die Kosten für das MAXX-Ticket für den Zeitraum Dezember 2014 bis 
Juli 2015 mit Bescheid vom 03.09.2015 (Anlage 1) von der Familie zurückgefordert (Anlage 
2: Kostenanforderung). 
 
Der zurückgeforderte Betrag errechnet sich wie folgt: 
 

 
 
Die Forderung ist zwischenzeitlich ausgeglichen: 

 
 
 
 
  

Zeitraum Anzahl Monate

Kosten MAXX-

Ticket

monatlich gesamt

Dezember 2014 1 ンΒがΓヰ オ              ンΒがΓヰ オ         

Jan. - Juli 2015 7 ヴヰがヰヰ オ              ヲΒヰがヰヰ オ      

ンヱΒがΓヰ オ      

Debitorennr. DebitorennameBuchungsdatumFälligkeitsdatumBelegnr. Belegart Betrag Abgabenart/VerExterne Belegnr. Restbetrag Beschreibung

459534 Markus Fauss 31.07.2015 01.10.2015 GVR0345070 Rechnung 318,90 1865 459534-1865-15-0300492 0,00 Rechnung VR4303351, MAXX-Ticket-Rückerstattung 12/

459534 Markus Fauss 02.11.2015 02.11.2015 844284-1 Mahnung 2,27 7914 459534-1865-15-0300492 0,00 Verzugszinsen

459534 Markus Fauss 02.11.2015 02.11.2015 844284-2 Mahnung 10,00 7920 459534-1865-15-0300492 10,00 Mahngebühren

459534 Markus Fauss 02.11.2015 02.11.2015 844284-3 Mahnung 0,39 7923 459534-1865-15-0300492 0,00 Porto

459534 Markus Fauss 12.11.2015 12.11.2015 BB2235929 Zahlung -241,56 1865 459534-1865-15-0300492 0,00 219 - DITTER-FAUSS, BIRGIT

459534 Markus Fauss 16.11.2015 16.11.2015 847540-1 Mahnung 0,83 7914 459534-1865-15-0300492 0,83 Verzugszinsen

459534 Markus Fauss 16.11.2015 16.11.2015 847540-2 Mahnung 0,39 7923 459534-1865-15-0300492 0,39 Porto

459534 Markus Fauss 02.12.2015 02.12.2015 856633-1 Mahnung 0,27 7914 459534-1865-15-0300492 0,27 Verzugszinsen

459534 Markus Fauss 21.12.2015 21.12.2015 BB2286891 Zahlung -77,34 1865 459534-1865-15-0300492 0,00 246 - DITTER-FAUSS, BIRGIT

459534 Markus Fauss 21.12.2015 21.12.2015 BB2286891 Zahlung -2,27 7914 459534-1865-15-0300492 0,00 246 - DITTER-FAUSS, BIRGIT

459534 Markus Fauss 21.12.2015 21.12.2015 BB2286891 Zahlung -0,39 7923 459534-1865-15-0300492 0,00 246 - DITTER-FAUSS, BIRGIT
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas-
 sungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbelege  
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 14/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 05 – privatrechtliche Leistungsentgelte – 
Sachkonto 4412105, Miete, Werbeflächen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 05 bei 
Prüfungsbeginn 
(10.05.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(10.05.2016) 

05 - 13.422.283,47 Euro 4412105 
Miete, Werbefläche 

- 124.253,84 Euro 

geprüfte Belege: GVR0314482, 5.018,00 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten.  
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
Folgende Belegnummer sind nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft worden. 
 
Belegnummer GVR0314482 in Höhe von 5.018,00 € 

 
 
Bei dieser Stichprobe handelt es sich um einen Ertrag für die Pachtabrechnung der J. GmbH 
für das Jahr 2014. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas
 sungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Pachtabrechnung 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 05 – privatrechtliche Leistungsentgelte – 
Sachkonto 4412106, Miete, Verwaltungsräume 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 05 bei 
Prüfungsbeginn 
(10.05.2016) 

Sachkonto 
 

Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(10.05.2016) 

05 - 13.422.283,47 Euro 4412106 
Miete, 
Verwaltungsräume 

- 124.253,84 Euro 

geprüfte Belege: GVR0326166, 4.500,00 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten.  
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
 
Belegnummer: GVR0326166 in Höhe von 4.500,00 € 

 
 
Bei dieser Stichprobe handelt es sich um die Vermietung von städtischen Räumlichkeiten im 
W.-H.-Museum, Berliner Straße 23, 67059 Ludwigshafen zur Nutzung als Veranstaltungsort 
der „Sommerakademie 2015“. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren Veranlas- 
 sungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg, Mietvertrag 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04  
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
Rechnungsbeleg: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 06 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte – 
Sachkonto 4424700 – Kostenerstattungen von rechtsf. Stiftungen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 06 bei 
Prüfungsbeginn 
(12.04.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(12.04.2016) 

 
06 

 
-16.403.127,52 Euro 

4424700 
Kostenerstattungen 
von rechtsfähigen 
Stiftungen 
 

 
 
 -19.646,52 EUR 

geprüfte Belege:  
1. GVR0315889, Rechnung VR4274407, Erstattung von rechtsf. Stiftungen über - 6.584,59 
€ 
2. GVR0315889, Rechnung VR4274407, Erstattung von rechtsf. Stiftungen über    - 939,44 
€ 
3. GVR0321574, Rechnung VR4279760, Softwarebereitstellung New System über   - 
28,59 € 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die 
folgenden Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Bei den ausgewählten drei Stichproben 
 
1. 

2. 

3. 

 
handelt es sich um Verwaltungskosten, die im Zusammenhang mit der F.- und-K.-L.-Stiftung 
angefallen sind. 
Die F.- und-K.-L.-Stiftung ist eine rechtsfähige, öffentliche, kommunale Stiftung im Sinne der 
§§ 3 Abs. 5, 10 und 11 des Landesstiftungsgesetzes. Sie ist gemeinnützig und hat ihren Sitz 
in Ludwigshafen (§ 1 der Satzung der F.-und-K.-L.-Stiftung). 
Nach § 5 der Satzung wird die Stiftung von der Stadt Ludwigshafen verwaltet, die 
Zuständigkeiten richten sich (soweit nicht nach Abs. 2 der Stiftungsbeirat zuständig ist) nach 
der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung. 
 
Für die Verwaltung der Stiftung fallen jährlich Verwaltungskosten an, die aus den Erträgen zu 
bestreiten sind.  
 
 
zu 1 und 2:  
 
Mit der Verwaltung der Stiftung sind beim Bereich 2-11 (Stadtkämmerei) 2 Mitarbeiter/innen 
und beim Bereich 2-12 (Stadtkasse) 1 Mitarbeiter/in befasst. Deren anteilige Arbeitszeit 
(Stundensatz) wird auf der Grundlage des KGSt Berichts 19/2014 „Kosten eines 
Arbeitsplatzes“ verrechnet. 
 

 
 
Der KGSt-Bericht 19/2014 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2014/2015) kann in der 
Sitzung eingesehen werden. 
 
 
 

E  9 E 9 E 12

Arbeitszeit 100% 50% 100%

Personalkosten (Jahr) 60.200,00 60.200,00 82.600,00

Sachkosten (Pauschale) 9.700,00 9.700,00 9.700,00

Zwischensumme 69.900,00 69.900,00 92.300,00

Arbeitszeit 69.900,00 34.950,00 92.300,00

Gemeinkosten 1 12.040,00 12.040,00 16.520,00

Kosten Arbeitsplatz / Jahr 81.940,00 46.990,00 108.820,00

Kosten/Stunde 2 52,19 59,86 69,31

1   20 % Brutto Personalkosten

2  1570 Jahresstunden bei 39-Std-Woche

Berechnung
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Als Stichprobe wurden hier 2 von insgesamt 3 Buchungen ausgewählt: 
 

 
 
 
 
zu 3:  
Für die Bereitstellung des Finanzverfahrens I. „newsystem kommunal“ sind in 2014 für die 
Stadt insgesamt Kosten in Höhe von 408.405,80 € angefallen. 
Diese gliedern sich wie folgt auf: 
Administration und Betrieb Verfahren 266.341,80 € 
SQL-Server Administration und Betrieb 33.200,00 € 
Serverbetrieb (Bereitstellung und Administration einer 
Serverinfrastruktur) 

108.964,00 € 

Gesamt: 408.405,80 € 
 
Diese Kosten werden stadtintern nach folgendem Schlüssel umgelegt: 

Anteil Stadt LU 71,898 % 
Anteil WBL 27,265 % 
Anteil Schulverband 0,271 % 
Anteil Kinderzentrum  0,556 % 
Anteil Bürgerstiftung 0,007 % 
Anteil Ludowici-Stiftung 0,003 % 

 
Berechnung: 

408.405,80 € x 0,003 % = 28,59 € 
 
 
 
 
 
 
  

Bereich Arbeitszeit Eingruppierung Stunden Stundensatz Betrag
2-11 50% E 9 110 59,86 6.584,59 €
2-11 100% E12 16 69,31 1.108,99 €
2-12 100% E 9 18 52,19 939,44 €

8.633,02 €

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbelege  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 14/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
 

 
  

 

 

 

 

 



330 
 

 
  

 

 



331 
 

 
 
  

 



332 
 

 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 09 – sonstige laufende Erträge -  
Sachkonto 4627101 – Ersatz Versicherungsschäden Gebäude 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 09 bei 
Prüfungsbeginn 
(12.04.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(12.04.2016) 

 
09 

 
-42.495.794,31 Euro 

4627101 
Ersatz 
Versicherungsschäden 
Gebäude 
 

 
- 16.059,76 EUR 

geprüfter Beleg:  
GVR0363600, Rechnung VR4320032, Wasserschaden Anne-Frank-RS über -3.012,34 € 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die 
folgenden Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 
9. sonstige laufende Erträge. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
1. 

 
 
Im Zusammen mit der Beseitigung eines Wasserschadens am 01.08.2013 in der A.-F.-
Realschule  wurden Instandsetzungsarbeiten erforderlich: 
 
1.  Fa. T. vom 11.11.2013 2.867,24 € 
2. Fa. H. vom 22.10.2013 2.002,60 € 
3. Fa. L. vom 31.10.2013 142,50 € 
  5.012,34 € 
 
Von der Versicherung wurde der Schaden – abzüglich eines Selbstbehaltes in Höhe von 
2.000 € - mit 3.012,34 € reguliert.  
Der Betrag ist am 18.12.2015 bei der Stadt eingegangen: 

 
 
 
  

 
18.12.2
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbelege  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Ergebnisrechnung EH 13 – Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- 

und Dienstleistungen – Sachkonto 5231317 – BU-Unvorherges.(HLS) 
 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

EH Gesamtwert EH 13 bei 
Prüfungsbeginn 
(11.04.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(11.04.2016) 

 
13 

 
90.562.184,99 Euro 

5231317 
BU-

Unvorherges.(HLS) 

 
2.283.174,41 Euro 

geprüfter Beleg: GEK 0137192 über 2.305,74 Euro 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO 
i.V.m.112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern. 
 
Im EH 13 werden gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO die Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen sowie Materialaufwand ausgewiesen. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Beleg GEK_0137192 

 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Rechnung für die Elektroinstallation einer neuen 
Luftdruckdauerüberwachungsanlage mit Steuerung, die im Chemieraum des T.-H.-
Gymnasiums überholt werden musste. Die Anlage war nach TÜV – Sicherheitsbegehung 
beanstandet worden. Für die veraltete Anlage (aus 2003) konnten auskunftsgemäß keine 
Ersatzteile mehr bezogen werden, weshalb eine neue Anlage beschafft werden musste. 
 
  



348 
 

 
3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14204  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbelege  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss   
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
 

Prüfungsschritt 3 
Prüfung der Ergebnisrechnung EH 13 – Materialaufwand, Aufwendungen für Sach- 

und Dienstleistungen – Sachkonto 5249130 – bez. Material für GM 
 
Zur Prüfung ausgewähltes Konto: 
 

EH Gesamtwert EH 13 bei 
Prüfungsbeginn 
(11.04.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(11.04.2016) 

 
13 

 
90.562.184,99 Euro 

5249130 
bez. Material für GM 

 
706.898,73 Euro 

geprüfter Beleg: GEK 0137123 über 1.190,00 Euro 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO 
i.V.m.112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern. 
 
Im EH 13 werden gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO die Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen sowie Materialaufwand ausgewiesen. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Beleg GEK_0137123 

 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Rechnung für Aufbau und Standzeit eines Gerüsts am 
Pavillon der IGS. Die Reparaturen wurden durch den Handwerksdienst (4-13) durchgeführt. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14204  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbelege  
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
 

Prüfungsschritt 2 
Prüfung des Ergebnishaushaltes (EH)  

hier EH 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sachkonto 5232320, 
Verschönerungsmaßnahmen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanz Gesamtwert EH 13 
bei Prüfungsbeginn 
(19.05.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(19.05.2016) 

EH 13 91.261.656,89Euro 
5232320 
Verschönerungsmaßnahmen 

1.798,86 Euro 

 
geprüfter Beleg:GWF_000253219, 27,88 Euro „Sperrholz sleep in“ 
 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO 
i.V.m.112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern. 
 
Im EH 13 werden gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO die Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen sowie Materialaufwand ausgewiesen. 
Auf dem Sachkonto 5232320 werden Verschönerungsmaßnahmen abgebildet. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
Beleg GWF_000000253219  
 
 

 
 
Bei dem zur Stichprobe ausgewählten Beleg handelt es sich um eine Rechnung über 27,88 
Euro für Materialien, welche für die Reparatur einer Schrankwand für die 
Notübernachtungsstelle „sleep-inn“ der Drogenberatungsstelle (5-123), in der Wredestr. 69 
benötigt wurden.  
 
Die Stellungnahme des Bereichs, sowie alle weiteren Unterlagen liegen dem Bereich 
Revision vor und können zur Prüfung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14207  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Die Stellungnahme des Bereichs, sowie alle weiteren Unterlagen liegen dem 
Bereich Revision vor und können zur Prüfung eingesehen werden. 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 14/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 2 

Prüfung des Ergebnishaushaltes (EH)  
hier EH 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, - 

Sachkonto 5242000 Essenskosten 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanz Gesamtwert EH 13 bei 
Prüfungsbeginn 
(19.05.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(19.05.2016) 

EH 13 91.261.656,89Euro 
5242000 
Essenskosten 

1.485.345,18 
Euro 

 
geprüfte Belege:  
GWF_000254216, 5.293,41 Euro „Verköstigung …“ 
GWF_000233779; 3:049,75 Euro „Essenskosten“ 
GWF_000250733; 1.976,84 Euro „Verpflegung Kiga“ 
 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO 
i.V.m.112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern. 
 
Im EH 13 werden gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO die Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen sowie Materialaufwand ausgewiesen. 
Auf dem Sachkonto 5242000 werden Essenskosten abgebildet.  
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belege wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
Beleg GWF_000254216 
 

 
 
Bei dem ausgewählten Beleg handelt es sich um eine Rechnung einer Catering-Firma für die 
Lieferung von 2.252 Mittagessen für die KTS 139 Brückweg im November 2015. Gemäß § 5 
Abs. 2 Kindertagesstättengesetz soll den Wünschen der Eltern nach Angeboten, die auch 
eine Betreuung über Mittag mit Mittagessen einschließen, Rechnung getragen werden. 
 
 
 
Beleg GWF_000233779 
 

 
Bei dem ausgewählten Beleg handelt es sich um die Rechnung einer Catering-Firma für die 
Lieferung von 1.356 Mittagessen für die KTS 146 Ruchheim im März 2015. Gemäß § 5 Abs. 
2 Kindertagesstättengesetz soll den Wünschen der Eltern nach Angeboten, die auch eine 
Betreuung über Mittag mit Mittagessen einschließen, Rechnung getragen werden. 
 
 
Beleg GWF_000250733 
 

 
Bei dem ausgewählten Beleg handelt es sich um die Rechnung einer Catering-Firma für die 
Lieferung von 871 Mittagessen für die KTS 142 Oppau im Oktober 2015. Gemäß § 5 Abs. 2 
Kindertagesstättengesetz soll den Wünschen der Eltern nach Angeboten, die auch eine 
Betreuung über Mittag mit Mittagessen einschließen, Rechnung getragen werden. 
 
Die Stellungnahme des Bereichs, sowie alle weiteren Unterlagen liegen dem Bereich 
Revision vor und können zur Prüfung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14207  1-14  1-142 
 
 
 
Anhang: Die Stellungnahme des Bereichs, sowie alle weiteren Unterlagen liegen dem 
Bereich Revision vor und können zur Prüfung eingesehen werden. 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 14/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  

Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 2 

Prüfung des Ergebnishaushaltes (EH)  
hier EH 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 

Sachkonto 5242100, Schülerverpflegung 
 

Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

Bilanz Gesamtwert EH 13 bei 
Prüfungsbeginn 
(19.05.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(19.05.2016) 

EH 13 91.261.656,89Euro 5242100 
Schülerverpflegung 

66.110,65 Euro 

 
geprüfte Belege:  
GWF_000235270, 206,08 Euro „Schülerverpflegung“  

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO 
i.V.m.112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern. 
 
Im EH 13 werden gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO die Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen sowie Materialaufwand ausgewiesen. 
Auf dem Sachkonto 5242000 werden Kosten für die Schülerverpflegung abgebildet. 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgender Beleg wurde nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss überprüft: 
 
Beleg GWF_000235270 
 

 
 
Bei dem ausgewählten Beleg handelt es sich um eine Rechnung einer Catering-Firma für die 
Lieferung von 90 Mittagessen für den Hort der A.-L.-Grundschule im März 2015.  
 
Gemäß § 5 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz (hierunter fallen Kindergärten, Krippen und 
Horte) soll den Wünschen der Eltern nach Angeboten, die auch eine Betreuung über Mittag 
mit Mittagessen einschließen, Rechnung getragen werden. 
 
 
Die Stellungnahme des Bereichs, sowie alle weiteren Unterlagen liegen dem Bereich 
Revision vor und können zur Prüfung eingesehen werden. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14207  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Die Stellungnahme des Bereichs, sowie alle weiteren Unterlagen liegen dem 
Bereich Revision vor und können zur Prüfung eingesehen werden. 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 01 
1-14 30 14/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

 
Prüfung der Ergebnisrechnung EH 17– Sonstige laufende Aufwendungen –  
Sachkonto 5522100 – Kosten der Unterkunft und Heizung an das Jobcenter 

 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 17 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.04.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(08.04.2016) 

17 94.499.116,32 EUR 5522100 
Kosten der 
Unterkunft und 
Heizung an das 
Jobcenter 

44.702.079,42 EUR 

geprüfte Belege 
 

 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO i.V.m. 
112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO  
 
 
 
entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich 
ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern.  
 
Die Ergebnisposition beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen (korrespondiert mit 
Erträgen in EH 03). 
a) Sozialbereich (Bereich 5-12 und 5-13) 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 14/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung –  
Sachkonto 5562500, An freie Träger 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 17 bei 
Prüfungsbeginn 
(11.04.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 
(11.04.2016) 

 
17 

 
185.976.103,07 EUR 
 

5562500 
An freie Träger 

 
20.498.443,59 EUR 

geprüfte Belege:  
 

 

 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO i.V.m. 
112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. Erhebliche außerordentliche Erträge 
und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern.  
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Die Ergebnisposition beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwendungen (korrespondiert mit 
Erträgen in EH 03). 
 
a) Sozialbereich (Bereich 5-12 und 5-13) 
  Kosten der Unterkunft (Miete, Betriebskosten etc.)  Grundsicherung bei Alter, Erwerbsminderung, Behinderung und Pflege  Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
 
b) im Jugendbereich (Bereich 3-14 und 3-15) 
  Zuschüsse der Kindertagesstätten  Hilfen zur Erziehung des Jugendamtes  Eingliederungshilfen seelisch Behinderter 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
 
Zu Beleg GWF_000227033 
 
Der ausgewählte Beleg betrifft die Festlegung der beantragten Personalkosten-zuschüsse in 
Form von Abschlagszahlungen der Zuwendungen (vorläufige Personalkostenzuschüsse 
aufgrund von Schätzungen des Trägers) zu den Personalkosten für eine kirchliche 
Kindertagestätte für das Jahr 2015 nach § 12 Kindertagesstättengesetz (KitaG), die zu 
bestimmten Stichtagen ausgezahlt werden.  
 
Auskunftsgem. des Bereiches 3-15 handelt es sich bei diesen Zahlungen um 
Abschlagszahlungen. Die Personalkostenberechnung basiert auf § 12 KitaG. Nachstehend 
ist die Tabelle aus dem Kommentar zum §12, welche die Berechnungsgrundlage darstellt: 
 

 
 
Die Personalkosten werden im Voraus als vorläufige Personalkosten gezahlt. Dies ergibt 
sich aus LVO zur Ausführung des KitaG. Das Land zahlt die Personalkosten jeweils für ein 
Jahr in 3 Raten (§ 8 LVO). Hieran angelehnt, erfolgt die Auszahlung der Personalkosten 
durch die Stadt getrennt nach Landes- und Stadtmitteln in 3 Raten zu den gesetzlichen 
Stichtagen. 
 
Die tatsächlichen Personalkostenfeststellungen können erst nach Ablauf des Jahres 
erfolgen. Der Träger hat bis 31.03. Zeit den Verwendungsnachweis zu erstellen, der dann 
durch 3-15 geprüft und beschieden wird. Erst dann können die tatsächlichen Personalkosten 
festgesetzt werden.  
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Auszahlungsnachweis aller 3 Raten 
 

 
 
Die Abschlagszahlungen erfolgten termingemäß. 
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Zu Belegnr. GWF_000243264 (Auszug WfMS) 
 
Hier handelt es sich um die prozentuale Personalkostenerstattung des Jugendamtes in Form 
einer Kooperationsvereinbarung für Mütter/Familien mit erhöhten Unterstützungsbedarf in 
der Geburtsklinik durch 1 Vollzeitstelle einer Koordinationshebamme und eine halbe 
Vollzeitstelle einer koordninierenden Familienhebammen (5 x 0,1 Stellenanteile im 
Schichtbetrieb) i.R.d. Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen. 
Details sind der nachfolgend eingescannten Abrechnung der Klinik bzw. dem Vertrag zur 
Änderung des Kooperationsvertrages zu entnehmen. 
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Rechtsgrundlage 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14201  1-14  1-142 
 
Anhang: Rechnungsbelege  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 14/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 18 – Sonstige laufende Aufwendungen – 
Sachkonto 5632200 - Zeitschriften 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

 
EH 

Gesamtwert EH 18 bei 
Prüfungsbeginn 

(14.04.2016) 

 
Sachkonto 

Wert Sachkonto 
bei 

Prüfungsbeginn 
(14.04.2016) 

18 26.488.119,58 Euro 5632200 
Zeitschriften 

44.603,60 Euro 

geprüfter Beleg: GWF_000223852 über 660,00 Euro 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO in 
Verbindung mit § 112 Abs. 1 GemO sowie die §§ 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
Demnach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist.  
 
In § 2 Abs. 1 GemHVO ist die Reihenfolge der mindestens gesondert auszuweisenden 
Posten festgelegt. Gemäß § 2 Abs.1 Nr. 18 GemHVO erfolgt die Ausweisung der sonstigen 
laufenden Aufwendungen an 18. Stelle (EH 18). 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
                   

 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Rechnung (vgl. Anhang) der Buchhandlung D. K. für 
das Abonnements der Zeitschrift „Historische Zeitschrift“ für das Jahr 2015. Das S. (3-117) 
bestellt diese Zeitschrift zur Aktualisierung seiner Auslage.  
 
Das S. sammelt und verwahrt Dokumente zur Geschichte der Stadt Ludwigshafen und ihrer 
ehemals selbständigen Stadtteile, bereitet sie auf und stellt sie der Verwaltung sowie 
interessierten Bürgern zur Einsichtnahme zur Verfügung. Die historische 
Bewusstseinsbildung vor allem der jungen Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie der 
Menschen mit Migrationshintergrund liegt dem S. am Herzen. Die Geschichte einer der 
weltweit bedeutendsten Chemiestandorte und einer der nur drei gelungenen 
Stadtgründungen des 19. Jahrhunderts in Deutschland ist aber auch über die Stadtgrenzen 
hinaus von besonderem Interesse. Deshalb beteiligt sich das Archiv an der historischen 
Bildungsarbeit u. a. mittels der Herausgabe von stadtgeschichtlichen Publikationen, 
Vorträgen und Führungen (Auszug aus www.ludwigshafen.de „S.“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

http://www.ludwigshafen.de/
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  



391 
 

 
Anhang:  
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 18 – Sonstige laufende Aufwendungen –  
Sachkonto 5632300 - Zeitungen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 18 bei 
Prüfungsbeginn 

(14.04.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto bei 
Prüfungsbeginn 

(14.04.2016) 
18 26.488.119,58 Euro 5632300 Zeitungen 34.617,40 Euro 

geprüfter Beleg: GWF_000224850 über 3.634,01 Euro 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 GemO in 
Verbindung mit § 112 Abs. 1 GemO sowie die §§ 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
Demnach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist.  
 
In § 2 Abs. 1 GemHVO ist die Reihenfolge der mindestens gesondert auszuweisenden 
Posten festgelegt. Gemäß § 2 Abs.1 Nr. 18 GemHVO erfolgt die Ausweisung der sonstigen 
laufenden Aufwendungen an 18. Stelle (EH 18). 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um die zweiseitige Rechnung (vgl. Anhang) der 
Großdruckerei M. M. GmbH vom 01.01.2015 für das Abonnement der Zeitung M. M. für das 
Jahr 2015. Die Zeitung wird von den Bereichen und Abteilungen als Dienstzeitung genutzt. 
Die Abteilung Verwaltungsbibliothek (3-114) fungiert als Ansprechpartner für das 
Unternehmen, begleicht die Gesamtrechnung und rechnet im Rahmen der internen 
Leistungsverrechnung (ILV) mit den Bereichen und Abteilungen ab. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14206  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 21 – Zins- und sonstige Finanzerträge – 
 Sachkonto 4740000 – Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 18 bei 
Prüfungsbeginn 
(10.05.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(10.05.2016) 

21 - 10.761.043,68 Euro 4740000 
Erträge aus 
Beteiligungen ohne 
assoziierte 
Unternehmen 

- 1.164.432,20 
Euro 

geprüfte Belege:  
A815210,        1.157.792,00 Euro 
GVR0339411,        2.786,19 Euro 
 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
 
 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend.  
 
 
 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
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Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Belegnummer A815210 in Höhe von 1.157.792,00 € 
 
 
 
Bei dieser Stichprobe handelt es sich um eine Dividendenausschüttung der P. Aktien im Jahr 
2015. Die Buchung ist hier mit 1.157.792,00 € um 4 € zu niedrig. Eine Korrekturbuchung wird 
durch 2-11 durchgeführt, wenn der Beschluss der Hauptversammlung der P. AG zur 
Gewinnausschüttung vorliegt. 
 
 
Belegnummer GVR0339411 in Höhe von 2.786,19€ 
 
 
 
Bei dieser Stichprobe handelt es sich um Kapitalerträge für den Zeitraum vom 01.01.2013-
31.12.2014, die die Stadt Ludwigshafen am Rhein von der L. GmbH erhalten hat. Die 
ursprünglichen Erträge in Höhe von 6.620,00 € ergeben abzüglich 993,00 € 
Kapitalertragssteuer und 54,62 € Solidaritätszuschlag 5.572,38 €. Dieser Betrag wurde in 
Höhe von 2.786,19 € zweimal eingebucht. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Auszüge der Hauptversammlung der P. AG, Steuerbescheinigung 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
Auszug der Hauptversammlung P. AG: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 
Sitzungstermin: 22.06.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 22 – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen – 
Sachkonto 5751210, Kredite für Liquiditätssicherung 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 22 bei 
Prüfungsbeginn 
(10.05.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(10.05.2016) 

22 57.962.978,52  Euro 5751210  
Kredite für 
Liquiditätssicherung 

22.643,35 Euro 

geprüfte Belege:  
A788125, 6.161,91 Euro 
A787957, 2.430,51 Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge, neben den allgemeinen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden, insbesondere auch die §§ 93 
GemO i.V.m. 112 Abs. 1 GemO und 13 und 44 GemHVO zu beachten. 
Danach sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und 
Aufwendungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit 
Aufwendungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes 
zugelassen ist. Für die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Folgende Belegnummern wurden nach Auswahl durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
überprüft: 
 
Belegnummer A788725 in Höhe von 6.161,91 € 
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Bei dieser Stichprobe handelt es sich um fällige Zinsen für einen Kassenkredit im Monat April 
2015. 
 
 
Belegnummer A787957 in Höhe von 2.430,51 € 

 
 
Bei dieser Stichprobe handelt es sich um fällige Zinsen für einen Kassenkredit im Monat 
März 2015. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 

nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
Veranlassungen berichtet werden?  

 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Buchungsbelege 
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 16/Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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2.6 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 21.09.2016: 
 
TOP 13: Prüfung der Stichproben zum Jahresanschluss 2015 
– Finanzrechnung – aus der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 06.04.2016 
Prüfung Schritt 3 
 
Feststellung der Prüfungsergebnisse durch die Ausschussmitglieder. 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 10 

Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Ergebnisrechnung EH 06 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte – 
Sachkonto 4424700 – Kostenerstattungen von rechtsfähigen Stiftungen 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

EH Gesamtwert EH 06 bei 
Prüfungsbeginn 
(12.04.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(12.04.2016) 

06  
-16.403.127,52 Euro 

4424700 
Kostenerstattungen 
von rechtsfähigen 
Stiftungen 
 

- -19.646,52 EUR 

geprüfte Belege:  
1. GVR0315889, Rechnung VR4274407, Erstattung von rechtsf. Stiftungen über - 6.584,59 € 
2. GVR0315889, Rechnung VR4274407, Erstattung von rechtsf. Stiftungen über    - 939,44 € 
3. GVR0321574, Rechnung VR4279760, Softwarebereitstellung New System über   - 28,59 € 
 

 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
Die Stadt Ludwigshafen hat im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses für die im 
Ergebnishaushalt ausgewiesenen Aufwendungen, neben den allgemeinen Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden, insbesondere die §§ 93 GemO i.V.m. § 112 
Abs. 1 GemO sowie 13 und 44 GemHVO zu beachten. Danach sind in der 
Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen 
vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. Erträge dürfen nicht mit Aufwendungen 
verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Für 
die Gliederung gilt § 2 Abs. 1 GemHVO entsprechend. 
Entsprechend § 55 GemHVO sind in der Gesamtergebnisrechnung mindestens die 
folgenden Posten in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen: 
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen. 
 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
Bei den ausgewählten drei Stichproben 
 
1. 
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2. 

3. 

 
handelt es sich um Verwaltungskosten, die im Zusammenhang mit der B.-Stiftung angefallen 
sind. 
Bürgerstiftung ist eine rechtsfähige, öffentliche, kommunale Stiftung im Sinne der §§ 3 Abs. 
5, 10 und 11 des Landesstiftungsgesetzes. Sie ist gemeinnützig und hat ihren Sitz in 
Ludwigshafen (§ 1 der Satzung). 
Nach § 5 der Satzung wird die Stiftung von der Stadt Ludwigshafen verwaltet, die 
Zuständigkeiten richten sich (soweit nicht nach Abs. 2 der Stiftungsbeirat zuständig ist) nach 
der Gemeindeordnung, der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung. 
 
Für die Verwaltung der Stiftung fallen jährlich Verwaltungskosten an, die aus den Erträgen zu 
bestreiten sind.  
 
 
zu 1 und 2:  
 
Mit der Verwaltung der Stiftung sind beim Bereich 2-11 (Stadtkämmerei) 2 Mitarbeiter/innen 
und beim Bereich 2-12 (Stadtkasse) 1 Mitarbeiter/in befasst. Deren anteilige Arbeitszeit 
(Stundensatz) wird auf der Grundlage des KGSt Berichts 19/2014 „Kosten eines 
Arbeitsplatzes“ verrechnet. 
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Der KGSt-Bericht 19/2014 Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2014/2015) kann in der 
Sitzung eingesehen werden. 
 
 
 
Als Stichprobe wurden hier 2 von insgesamt 3 Buchungen ausgewählt: 
 

 
 
 
 
zu 3:  
Für die Bereitstellung des Finanzverfahrens I. „newsystem kommunal“ sind in 2014 für die 
Stadt insgesamt Kosten in Höhe von 408.405,80 € angefallen. 
Diese gliedern sich wie folgt auf: 
Administration und Betrieb Verfahren 266.341,80 € 
SQL-Server Administration und Betrieb 33.200,00 € 
Serverbetrieb (Bereitstellung und Administration einer Serverinfrastruktur) 108.964,00 € 
Gesamt: 408.405,80 € 

 
  

E  9 E 9 E 12

Arbeitszeit 100% 50% 100%

Personalkosten (Jahr) 60.200,00 60.200,00 82.600,00

Sachkosten (Pauschale) 9.700,00 9.700,00 9.700,00

Zwischensumme 69.900,00 69.900,00 92.300,00

Arbeitszeit 69.900,00 34.950,00 92.300,00

Gemeinkosten 1 12.040,00 12.040,00 16.520,00

Kosten Arbeitsplatz / Jahr 81.940,00 46.990,00 108.820,00

Kosten/Stunde 2 52,19 59,86 69,31

1   20 % Brutto Personalkosten

2  1570 Jahresstunden bei 39-Std-Woche

Berechnung

Bereich Arbeitszeit Eingruppierung Stunden Stundensatz Betrag
2-11 50% E 9 110 59,86 6.584,59 €
2-11 100% E12 16 69,31 1.108,99 €
2-12 100% E 9 18 52,19 939,44 €

8.633,02 €

Franz-und-Käthe-Ludowici-Stiftung 
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Diese Kosten werden stadtintern nach folgendem Schlüssel umgelegt: 

Anteil Stadt LU 71,898 % 
Anteil WBL 27,265 % 
Anteil Schulverband 0,271 % 
Anteil Kinderzentrum  0,556 % 
Anteil Bürgerstiftung 0,007 % 
Anteil Ludowici-Stiftung 0,003 % 

 
Berechnung: 

408.405,80 € x 0,007 % = 28,59 € 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbelege  
 
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 10 
1-14 30 14/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 01 – Steuern und ähnliche Abgaben – Sachkonto 
6033000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 01 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

01 334.916.180,61 Euro 6033000 
Hundesteuer 

796.069,08 Euro 

geprüfte Belege: 2881 über 153,00 Euro,  
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.  
 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
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Bei der Einzahlung handelt es sich um eingezahlte Hundesteuer. 
Die Zahlung erfolgte im Jahr 2015 und gehört damit in die Finanzrechnung 2015. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 02 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 
sonstige – Sachkonto 6111600 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 02 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

02 -18.219.237,28 Euro 6111600 
Schlüsselzuweisung 
C2 

14.944.136,00 
Euro 

geprüfte Belege: A8214901 über 9.253.562,25 Euro,  
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 03 – Einzahlungen der sozialen Sicherung – 
Sachkonto 6239100 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 03 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

03 81.224.731,95 Euro 6239100 Sonstige 
gegen das Land 

6.474.574,45 
Euro 

geprüfte Belege: BB1988085 über 315.719,67 Euro,  
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 03 – Einzahlungen der sozialen Sicherung - 
Sachkonto 6242100 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 03 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

03 22.428.369,67 Euro 6321502 
Benutzungsgebühren 
Bayreuther Strasse 

22.845.339,87 
Euro 

geprüfte Belege: GVR0317818 über 1.750.000,00 Euro, BB2205726 über 5.705,00 
Euro 

 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.  
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1 
 

 
 
Bei der Einzahlung in Höhe von 1.750.000,00 Euro handelt es sich um eine Zahlung des 
Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung an die Stadt Ludwigshafen. Die Zahlung 
stellt einen Teilbetrag aus der Landeszuweisung zu den Personalkosten gem. § 12 
Kindertagesstättengesetz, der mit Bescheid vom 26.01.2015 gewährt wurde, dar. (siehe 
Anhang) 
 
Der Eingang des Teilbetrages erfolgte im Jahr 2015. Entsprechend ist er der 
Finanzrechnung des Jahres 2015 zuzuordnen. 
 
 
2.2 
 

 
 
Bei der Einzahlung i. H. v. 5.705,00 Euro handelt es sich um die Rückzahlung einer 
versehentlich an den C. Speyer überwiesenen Rate für Sprachfördermaßnahmen. 
 
Die Zahlung erfolgte im Jahr 2015. Somit ist der Betrag der Finanzrechnung des Jahres 
2015 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 04 –Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – 
Sachkonto 6321502 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 04 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

04 15.478.661,70 Euro 6321502 
Benutzungsgebühren 
Bayreuther Strasse 

488.147,69 Euro 

geprüfte Belege: WKB455229287 über 346,09 Euro, ZE0110494 über 23,58 Euro 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.  
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 05 – Nebenkostenvorauszahlung– Sachkonto 6412120 
 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 05 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

05 8.413.684,79 Euro 6412120 
Nebenkostenvorauszahlung 

218.807,26 Euro 

geprüfte Belege: BB2116484, 640,00 Euro 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
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Bei der Einzahlung handelt es sich, auf Wunsch des Mieters, um eine Anpassung der 
Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung. 
 
Die Zahlung erfolgte im Jahr 2015. Entsprechend ist der Betrag dem Jahr 2015 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen– 
Sachkonto 6424400 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 04 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

06 16.029.577,43 Euro 6424400 von 
Zweckverbänden 

191.577,58 Euro 

geprüfte Belege: BB1956702 über 32.353,92 Euro 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.  
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Bei dem Beleg handelt es sich um die Erstattung von IT-Leistungen durch das K.-Zentrum 
für erbrachte IT-Leistungen der Stadt. Die Einzahlung erfolgte im Jahr 2015. Entsprechend 
ist der Betrag zur Finanzrechnung 2015 zuzuordnen.  
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 19 – Zinseinzahlungen und sonstige 
Finanzeinzahlungen – Sachkonto 6791000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 19 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

19 10.242.810,02 Euro 6791000 
Avalprovisionen 

293.044,52 Euro 

geprüfte Belege: BB2291788 über 293.044,52 Euro,  
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 32 – Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und – 
Sachkonto 6876000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 32 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

32 459.231,04 Euro 6876000 vom 
sonstigen 
inländischen 
Bereich 

363.270,98 Euro 

geprüfte Belege: A812274 über 17.187,95 Euro,  
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Bei der Einzahlung handelt es sich um die Tilgung eines gegebenen Wohnbaudarlehens. 
 
Diese erfolgte im Jahr 2015. Dementsprechend sind die Beträge der Finanzrechnung 2015 
zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss  
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 48 – Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 
zur 6947200 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 48 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

48 895.030.000,00 Euro 6947200 Euro 
Währung (variabler 
Zins) 

25.000.000,00 
Euro 

geprüfte Belege: ZE0122208 über 25.000.000,00 Euro,  
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 12 – Versorgungsauszahlungen – Sachkonto 7111000 
 

Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 12 
bei Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

12 -18.219.237,28 Euro 7111000 
Versorgungsauszahlungen-
Beamte 

-14.625.108,67 
Euro 

geprüfte Belege: 2924 über 4.223,59 Euro, PK0344328 76.330,64 Euro 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
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2.1 
 

 
 
Bei der Zahlung in Höhe von 4.223,58 Euro handelt es sich um eine Abfindung gemäß 
Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag für den Zeitraum vom 01.07.2011 bis 14.09.2014. 
(siehe Anhang) 
 
Die Zahlung erfolgte im Jahr 2015. Entsprechend ist der Betrag der Finanzrechnung 2015 
zuzuordnen. 
 
2.2 
 

 
 
Bei der Auszahlung handelt es sich um einen Teilbetrag der Versorgungsaufwendungen für 
Personalgestellung des Klinikums. Die Zahlung hat im Jahr 2015 stattgefunden. Somit ist der 
Betrag der Finanzrechnung 2015 zuzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 13 – Zinsauszahlungen und sonstige 
Finanzauszahlungen – Sachkonto 7232310 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 13 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

13 -61.473.584,63 Euro 6876000 
Auszahlungen für 
Sach- und 
Dienstleistungen 

-828.992,77 Euro 

geprüfte Belege: 3058 über 80.965,00 Euro,  
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 15 – Auszahlungen der sozialen Sicherung – 
Sachkonto 7571000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 15 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

15 -189.060.857,00 € Euro 7571000 Leistungen 
nach dem ASYLBLG 

-389,42 Euro 

geprüfte Belege: Aufr-2-12-0126806 über 368,88 Euro 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern.  
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 15 – Auszahlungen der sozialen Sicherung – 
Sachkonto 7571100 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 12 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

15 -189.060.857,00 Euro 7571100 Personen 
nach § 3 ASYLBLG 
Dezentrale 
Unterbringung 

-5.962.617,81 
Euro 

geprüfte Belege: GVR0322709 über 1.020,00 Euro, A798170 über 346,08 Euro 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 
2.1 
 

 
 
Bei der Zahlung in Höhe von 1.020,00 Euro handelt es sich um eine  Rechnung für die 
Kosten der Sammelunterkunft eines Asylsuchenden. 
 
Die Zahlung erfolgte im Jahr 2015 und ist entsprechend der Finanzrechnung 2015 
zuzuordnen. 
 
2.2 
 

 
 
Bei der Zahlung von 346,08 Euro geht es um die monatliche Tilgung der Kosten der 
Unterkunft eines Asylsuchenden. 
 
Diese erfolgte im Jahr 2015 und ist der Finanzrechnung 2015 einzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 15 – Auszahlungen der sozialen Sicherung – 
Sachkonto 7571110 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 15 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

15 -189.060.857,00 Euro 7571110 Personen § 
3 ASYLBLG in 
Sammelunterkünften 

-999.457,65 Euro 

geprüfte Belege: 25706 über 1.151,58 Euro 29056 über 1.004,50 Euro 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
2. 1 
 

 
 
Bei der Zahlung in Höhe von 1.020,00 Euro handelt es sich um eine  Rechnung für die 
Kosten der Sammelunterkunft eines Asylsuchenden. 
Die Zahlung erfolgte im Jahr 2015. Entsprechend ist Sie der Finanzrechnung 2015 
zuzuordnen. 
 
2.2 
 

 
 
Bei der Zahlung in Höhe von 1.020,00 Euro handelt es sich um eine  Rechnung für die 
Kosten der Sammelunterkunft eines Asylsuchenden. 
Die Zahlung geschah im Jahr 2015 und ist somit der Finanzrechnung 2015 einzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 15 – Auszahlungen der sozialen Sicherung – 
Sachkonto 7571200 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 15 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

15 -189.060.857,00 Euro 7571200 Personen 
nach § 2 ASYLBLG 
Dezentrale 
Unterbringung 

-141.528,26 Euro 

geprüfte Belege: 23934über 525,40 Euro 
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
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2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
 

 
 
Bei der Zahlung von 525,40 € handelt es sich um einen Monatsscheck gemäß § 2 AsylblG. 
 
Die Zahlung erfolgte im Jahr 2015 und ist somit zur Finanzrechnung 2015 einzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 20 – Zinsauszahlungen und sonstige 
Finanzauszahlungen 7797100 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 20 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

20 -20.380.559,46 Euro 7797100 
Zinsaufwendungen 
aus Derivate 

-647.076,15 Euro 

geprüfte Belege: BB2294550 über 119.500,54 Euro,  
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 
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 Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Anfrage durch Fraktion:  
Begleitende Prüferin / begleitender Prüfer bei 1-14:  
Aktenzeichen: 1-14 11 04 11 
Sitzungstermin: 21.09.2016 
 

Prüfung des Jahresabschlusses 2015 
Prüfungsschritt 3 

Prüfung der Finanzrechnung FH 56 – Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 
7993000 

 
Zur Prüfung ausgewählte Konten: 
 

FH Gesamtwert FH 56 bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

Sachkonto Wert Sachkonto 
bei 
Prüfungsbeginn 
(08.08.2016) 

56 -31.020.002,30 Euro 7993000 ungeklärte 
Zahlungsvorgänge 

-207.753,43 Euro 

geprüfte Belege: ZE0108928 über 43.010,56 Euro,  
 
 
1. Vorbemerkungen / Rechtsgrundlage 
 
(1) Die Finanzrechnung ist wie die Ergebnisrechnung eine zeitraumbezogene Rechnung und 
hat die Aufgabe sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres in Form von Einzahlungen 
und Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung soll aussagekräftige Informationen 
über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt Ludwigshafen liefern. Sie gibt Auskunft 
darüber, welche finanziellen Mittel eingenommen wurden und welche Auszahlungen getätigt 
wurden. Die Finanzrechnung stellt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar und ist 
damit die Basis für die Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt. 
 
(2) Gemäß § 108 Gemo, ist zum Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss 
aufzustellen, der u. a. aus einer Finanzrechnung bestehen muss. 
 
(3) In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen vollständig und getrennt voneinander nachzuweisen. 
Einzahlungen dürfen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder 
Verordnung nichts anderes zugelassen ist. (§ 45 Abs. 1 GemHVO). Die Finanzrechnung ist 
in Staffelform aufzustellen (§ 44 Abs. 2 GemHVO). 
 
(4) Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ergebnissen sind die Ergebnisse der 
Rechnung des Haushaltsvorjahres und die Ansätze des Haushaltsjahres 
gegenüberzustellen; erhebliche Unterschiede sind im Anhang anzugeben und zu erläutern. 
Erhebliche außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer 
Art im Anhang zu erläutern (§ 45 Abs. 3, 4 GemHVO). 
 
2. Prüfungsumfang und Stichprobenauswahl 
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Bei der Zahlung in Höhe von 43.010,56 Euro handelt es sich um zu zahlende Umsatzsteuer. 
 
Die Zahlung der Rechnung erfolgte im Jahr 2015. Somit sind die Beträge der 
Finanzrechnung 2015 anzuordnen. 
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3. Prüfungsergebnis 
 
3.1 Die zur Prüfung vorgelegten sachverhaltsbegründenden Unterlagen sind 
 nachvollziehbar und vollständig? 
 
   Ja     Nein   
 
3.2 Das Prüfungsergebnis ist im Hinblick auf 
  den Ausweis im Jahresabschluss  

  
 ohne Beanstandung   mit Beanstandung, 

  die Bewertung nach den geltenden Vorschriften 
 

 ohne Beanstandung   mit Beanstandung. 
 
3.3 Falls bei 3.1 „Nein“, bzw. bei 3.2 „mit Beanstandung“ angekreuzt wurde, soll in der 
 nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses über die weiteren 
 Veranlassungen berichtet werden?  
 
   Ja     Nein   
 
Bemerkungen: 
 
 
 
 
Unterschrift Ausschussmitglied:   
 
 
 
 

  

   
 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
 
 

    

1-14205  1-14  1-142 
 
 
Anhang: Rechnungsbeleg  
 
 
 
Verteiler: 
1-14 11 04 11 
1-14 30 16/ 
Geschäftsführung Rechnungsprüfungsausschuss 
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Anhang: 
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2.7 Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 23.11.2016: 
 
TOP 1: Präsentation des Jahresabschlusses per 31.12.2015 
 
Der Kämmerer stellt den Jahresabschluss der Stadt zum 31.12.2015 anhand einer 
PowerPoint-Präsentation vor, welche im Anhang beigefügt ist. 
Hierbei werden die maßgeblichen Faktoren beleuchtet, die den Jahresabschluss 2015 
beeinflusst haben: 
  Sonderabschreibung aufgrund dauerhafter Wertminderung beim Rathaus  Verminderung der Pensionsrückstellungen  Höhere Personalaufwendungen  Anstieg der Sach- und Sonstigen Aufwendungen  Kernproblem soziale Sicherung  Jahresfehlbetrag seit 2009 mit positivem Trend  Hohes Gewerbesteuer-Niveau  Negativ-Zinsen 
 
Auf Nachfrage eines Ausschussmitglieds erläutert der Kämmerer, dass ein 
Risikomanagement sich derzeit in Erarbeitung befindet. 
Herr Dr. Schmalzhaf geht verweist auf seinen Vortrag (TOP 2) und empfiehlt darin u. a. ein 
Risikofrühwarnsystem. 
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TOP 2: Prüfung des Jahresabschlusses 2015 durch den Bereich Revision 
 
Herr Dr. Schmalzhaf und Herr Libowsky präsentieren die Prüfung des Jahresabschlusses 
2015 durch den Bereich Revision in Form einer PowerPoint-Präsentation, die als Anhang 
beigefügt ist. 
 
Es wird ein Überblick über  
  den Prüfungsauftrag,  die grundsätzlichen Feststellungen,  den Gegenstand, die Art und den Umfang der Prüfungen,  die Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung und  das zusammenfassende Ergebnis 
 
gegeben. 
 
Anschließend wird die Frage eines Ausschussmitglieds, ob die Kennzahlen der Stadt 
Ludwigshafen mit anderen Städten verglichen werden, vom Kämmerer beantwortet. Er führt 
aus, dass sich alle möglichen Fachbereiche der Stadt Ludwigshafen mit anderen 
Verwaltungen in Vergleichsringen nebeneinanderstellen. Wegen des unterschiedlichen 
Kommunalisierungsgrades sei dies jedoch schwierig. 
Herr Dr. Schmalzhaf fügt ergänzend hinzu, dass der Bereich Revision auf den jährlichen 
Rechnungsprüfungsämtertagungen mit den rheinland-pfälzischen Städten im Austausch 
stehe. 
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3 Zusammenfassendes Ergebnis 
 
Empfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses an den Stadtrat: 
  Feststellung des Jahresabschlusses 2015 
  Entlastung der Oberbürgermeisterin, des Bürgermeisters und der 

Beigeordneten für das Haushaltsjahr 2015 
 

 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in den Sitzungen am 17.06.2015, 25.11.2015, 
17.02.2016, 06.04.2016, 22.06.2016, 21.09.2016 und 23.11.2016 den Jahresabschluss 2015 
sowie die Anlagen zum Jahresabschluss stichprobenweise geprüft. Außerdem wurde der 
Prüfungsbericht des Bereichs Revision am 23.11.2016 im Rechnungsprüfungsausschuss 
beraten. 
 
Somit hat der Ausschuss seine Aufgabe nach den §§ 110, 112 und 113 GemO erfüllt. Die 
Ergebnisse der Prüfung und Beratung sind in Form einer Empfehlung dem Stadtrat bekannt 
zu geben. 
 
„Ich beantrage deshalb folgende 
 

Empfehlung 
 

zu beschließen.“ 
 
 
Aufgrund der in den Sitzungen insgesamt gewonnenen Erkenntnisse empfiehlt der 
Rechnungsprüfungsausschuss dem Stadtrat, den Jahresabschluss und dessen Anlagen zum 
31.12.2015 wie folgt festzustellen: 
 

a) die Bilanz zum 31.12.2015 
mit einer Bilanzsumme i.H.v. 

 
2.401.781.642,99 EUR 

  
und einem Eigenkapital i.H.v. 591.666.303,76 EUR 

  
b) die Ergebnisrechnung zum 31.12.2015 
mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 

 
-10.953.351,50 EUR 

  
c) die Finanzrechnung zum 31.12.2015 
mit einem Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 

 
-10.820.543,75 EUR 
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Aufgrund der insgesamt gewonnenen Erkenntnisse empfiehlt der 
Rechnungsprüfungsausschuss dem Stadtrat die Entlastung von 
 
 Frau Oberbürgermeisterin  Dr. Lohse 
 Herrn Bürgermeister  van Vliet 
 Frau Beigeordneten  Prof. Dr. Reifenberg 
 Herrn Beigeordneten  Dillinger 
 Herrn Beigeordneten  Feid 
 
für das Haushaltsjahr 2015 zu beschließen. 
 
 
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss stimmt den Empfehlungen – analog der Empfehlungen 
des Bereichs Revision – an den Stadtrat unter Hinweis auf den zu finalisierenden 
Gesamtabschluss wie folgt zu: 
 

a, b und c     einstimmig 
  
 Oberbürgermeisterin Dr. Lohse  einstimmig 
 Bürgermeister van Vliet   einstimmig 
 Beigeordnete Prof. Dr. Reifenberg  einstimmig 
 Beigeordneter Dillinger   einstimmig 
 Beigeordneter Feid    einstimmig 
 
 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, den 23.11.2016 

 


